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VORWORT 

Abfall ist latent und manifest allgegenwa rtig, da jedes Sachgut irgendwann zu Abfall wird. Das 

Pendant zur Gu terversorgung ist die Abfallentsorgung, so dass dem Abfallrecht eine besondere 

praktische Bedeutung zukommt. 

Im Folgenden sollen die Grundzu ge des liechtensteinischen Abfallrechts ordnend darge-

stellt werden. In einem 1. Teil wird das Abfallrecht im engeren Sinne (Art. 37–53 USG) behandelt, 

wohingegen sich der 2. Teil der Arbeit mit dem Altlastenrecht (Art. 54–57 USG) befasst. Das Alt-

lastenrecht kann als Abfallrecht im weiteren Sinne verstanden werden, weil es in der Systematik 

des USG im Unterabschnitt des Abfallrechts angesiedelt ist und zudem sachlich an den Abfallbe-

griff anknu pft. Weil das Altlastenrecht einen Querschnittcharakter hat, u ber den Abfallbegriff 

hinausweist und von verfahrensrechtlichen Eigenheiten gepra gt ist, wird es aber zu Recht oft als 

eigenes Gebiet des Besonderen Verwaltungsrechts verstanden. Die sich an der Nahtstelle von 

Abfallrecht und Altlastenrecht befindende sogenannte Bauherren-Altlast nach Art. 53a USG ist 

im Folgenden kein Thema. Dafu r sei auf folgenden Aufsatz verwiesen: Cyrus Beck, Die Bauher-

ren-Altlast gema ss Art 53a USG – keine Verja hrung und ewige Ru ckwirkung?, LJZ 2026/2 (im 

Erscheinen begriffen). 

Tu cken stellen die unterschiedlichen Konzepte und Begrifflichkeiten im liechtensteini-

schen Abfallrecht dar. Dieselben sind – wie regelma ßig im hiesigen Recht – auf die U berlagerun-

gen von rezipiertem Recht, EWR-Recht, Eigenscho pfungen und in das Rechtsgebiet integrierten 

altrechtlichen Normen zuru ckzufu hren. In diesem Beitrag werden die einschla gigen Spezifika 

besonders hervorgehoben. Das a ußerst technische Wesen des Abfallrechts kann zu einer allzu 

deskriptiven Darstellung verleiten, was auch im Folgenden der Schlu ssigkeit halber nicht ga nz-

lich zu vermeiden ist. Im Vordergrund sollen allerdings rechtsdogmatische Argumentationsmus-

ter stehen. 

Als rechtswissenschaftliches Werk konzentriert sich dieser Beitrag folglich auf rechtsdog-

matische Fragestellungen. Technische, rechtspolitische und rechtshistorische Zusammenha nge 

werden nur thematisiert, soweit sie der Rechtsauslegung dienlich sind. Der Rechtsstand des vor-

liegenden Werks ist der 28. Februar 2026. Literatur und vero ffentlichte Judikatur wurden eben-

falls bis Ende Februar 2026 beru cksichtigt. 

Fu r die kritische Durchsicht des Typoskripts und wertvolle Hinweise sei Prof. Dr. iur. Bene-

dikt Pirker und Dr. iur. Georges Baur – Fachbereich Rechtswissenschaft am Liechtenstein-Institut 

– herzlich gedankt. 

Cyrus Beck
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ABKÜRZUNGEN 

a.A. anderer Ansicht 

ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch vom 1. Juni 1811, ASW 

Abs. Absatz 

AFV Verordnung vom 6. Juli 2004 über die Abgabe, die Rücknahme und die  
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https://www.triesenberg.li/wp-content/uploads/funkenreglement-formular-versicherungsnachweis-und-standort-download-569-kb.pdf
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RL 2008/98/EG Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom  

19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien,  

Amtsblatt L 312 vom 22.11.2008, S. 3–30, Beschluss des Gemeinsamen EWR- 

Ausschusses Nr. 85/2011, LGBl. 2012 Nr. 311 

RL 2010/75/EU Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
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Rz. Randziffer,n 

S. Seite,n 

Sachv. Sachverhalt 

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts (Schweiz) 

StGH Staatsgerichtshof 

sublit. sublitera 
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Subventions- 

gesetz 

Gesetz vom 3. Juli 1991 über die Ausrichtung von Landessubventionen  

(Subventionsgesetz), LGBl. 1991 Nr. 71  

u.a. unter anderem 

UAbs. Unterabsatz 

URP Umweltrecht in der Praxis, Zürich 

USG Umweltschutzgesetz (USG) vom 29. Mai 2008, LGBl. 2008 Nr. 199 

V UVEK Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen vom 18. Oktober 

2005 (Stand am 1. Oktober 2025), SR 814.610.1 

VASA Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten vom 26. September 2008 

(Stand am 1. Januar 2016), SR 814.681 

VBK Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten (Verwaltungs- 

beschwerdekommission) 

Vereinb.  

Umweltabgaben 

Vereinbarung zum Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die Umweltabgaben im Fürstentum 

Liechtenstein vom 29. Januar 2010, LGBl. 2010 Nr. 13 

VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005 (Stand am 1. August 

2025), SR 814.610 

VG Verwaltungsgericht 

VGH Verwaltungsgerichtshof 

vgl. vergleiche 

VGV Verordnung über Getränkeverpackungen (VGV) vom 5. Juli 2000 (Stand am  

1. Januar 2022), SR 814.621 

VO (EG) 

1013/2006 

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates  

vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen, Amtsblatt L 190 vom 

12.07.2006, S. 1–98, Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 73/2008, 

LGBl. 2010 Nr. 42  

VOC volatile organic compounds (flüchtige organische Verbindungen) 

VREG Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer 

und elektronischer Geräte (VREG) vom 20. Oktober 2021 (Stand am 1. September 

2023), SR 814.620 

VVEA Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfall- 

verordnung, VVEA) vom 4. Dezember 2015 (Stand am 1. Januar 2026), SR 814.600 

z.B. zum Beispiel 

Ziff. Ziffer 

Zollvertrag Vertrag vom 29. März 1923 zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den  

Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet,  

LGBl. 1923 Nr. 24 
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I.  Rechtsbegriff des Abfalls 

Abfa lle werden legaldefiniert als bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren 

Entsorgung im o ffentlichen Interesse geboten ist (Art. 6 Abs. 1 lit. p Satz 1 USG). Der erste Teil 

dieser Bestimmung entha lt einen subjektiven Abfallbegriff, der die Aufgabe der Sachherrschaft 

und kumulativ den Verzicht auf jedwede Zweckwidmung voraussetzt.1 Der Verzicht auf eine wei-

tere Zweckwidmung ist auch gegeben, wenn zwar wie z.B. im Fall von in einen Sammelcontainer 

geworfenen alten Kleidern eine karitative U berlegung vorliegt, der folgende typische Prozess bis 

zur Weiterverwendung der Kleider aber eine Entsorgung im Sinne des USG darstellt.2 Eine «Ent-

ledigung» im Sinne des Abfallrechts stellt etwa die selbst vorgenommene Verbrennung von Pa-

lettenholz dar.3 Auf das zivilrechtliche Sachenrecht kommt es im Kontext des o ffentlich-rechtli-

chen Abfallrechts nicht an. Wenn das Weggeben, Wegstellen, U bergeben einer Sache ein Umwelt-

risiko darstellt, kommt das Umweltschutzrecht zum Zug.4 So waren beispielsweise in eine Altpa-

piertonne geworfene Skizzen des beru hmten Ku nstlers Gerhard Richter zwar nach wie vor als 

dessen Eigentum zu werten und deren Wegnahme durch einen Dritten stellte mithin einen Dieb-

stahl dar.5 Die zur Entsorgung bereitgestellten Skizzen waren aber nichtsdestotrotz im umwelt-

rechtlichen Sinne Abfall. Der aus der Schweiz rezipierte Abfallbegriff ist in diesem Sinne weit und 

umfasst auch Wirtschaftsgu ter, also bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber zwar entledigt, 

die aber auf Ma rkten noch handelbar sind.6 Kein Abfall im subjektiven Sinne liegt vor, wenn eine 

gebrauchstu chtige Sache zur bestimmungsgema ßen Weiterverwendung weggegeben wird,7 z.B. 

das Weggeben gebrauchter Kleider direkt an einen Secondhandladen. Der zweite Teil von Art. 6 

Abs. 1 lit. p Satz 1 USG entha lt einen objektiven Abfallbegriff. Abfall im objektiven Sinne sind mit-

hin Sachen, die kumulativ nicht mehr bestimmungsgema ß verwendet werden, in ihrem gegen-

wa rtigen Zustand die Umwelt konkret gefa hrden oder ku nftig gefa hrden ko nnen (vgl. Art. 1 

Abs. 2 USG [Vorsorgegrundsatz]) und sich die Gefa hrdung nur durch eine geordnete Entsorgung 

beheben la sst.8 Abfall im objektiven Sinne kann auch gegen den Willen des Inhabers aufgrund 

einer Polizeiverfu gung als Zwangsabfall entsorgt werden. Als o ffentliche Interessen kommen je-

doch ausschließlich Umweltschutzinteressen gema ß Art. 1 Abs. 1 USG, nicht aber z.B. der Orts- 

und Landschaftsbildschutz infrage.9 

Gema ß Art. 6 Abs. 1 lit. p Satz 2 USG gelten Motorfahrzeuge, Motorfahrra der, nicht motor-

betriebene Fahrzeuge, wie Fahrra der und Anha nger, ohne gu ltige amtliche Kennzeichen, die im 

Freien auf o ffentlichem oder privatem Grund abgestellt sind, als Abfall, wenn keine Anhalts-

punkte dafu r sprechen, dass sie noch bestimmungsgema ß genutzt werden. Diese Bestimmung 

gelangte u ber einen fru hen abfallrechtlichen Erlass10 und u ber Art. 2 Abs. 2 altes Abfallgesetz in 

das USG. Sie ist heute als ein Beispiel fu r den objektiven Abfallbegriff zu lesen. Allerdings ist zu 

 
1  Brunner/Tschannen, Kommentar ch-USG, Vorbemerkungen zu Art. 30–32e, Rz. 36. 
2  Brunner/Tschannen, Kommentar ch-USG, Vorbemerkungen zu Art. 30–32e, Rz. 38. 
3  VGH 2014/039, Erw. 4. 
4  Brunner/Tschannen, Kommentar ch-USG, Vorbemerkungen zu Art. 30–32e, Rz. 36. 
5  Amtsgericht Ko ln, Urteil vom 24.04.2019, 539 Ds 48/18, Rz. 22. 
6  Keller, Kommentar ch-USG, Art. 7, Rz. 31. 
7  Keller, Kommentar ch-USG, Art. 7, Rz. 31. 
8  Brunner/Tschannen, Kommentar ch-USG, Vorbemerkungen zu Art. 30–32e, Rz. 35. 
9  Brunner/Tschannen, Kommentar ch-USG, Vorbemerkungen zu Art. 30–32e, Rz. 35. 
10  Gesetz vom 10. Juli 1975 u ber die Lagerung und Beseitigung von ausgedienten Fahrzeugen und von Schrott, LGBl. 1975 

Nr. 42. 
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bemerken, dass auch Fahrzeuge mit einem gu ltigen amtlichen Kennzeichen dem objektiven Ab-

fallbegriff entsprechen ko nnen und in diesem Fall entsorgt werden mu ssen. 

In EWR-rechtlicher Hinsicht ist «Abfall» der erste Schlu sselbegriff des Abfallrechts (ErwGr. 8 

RL 2008/98/EG). Nach der Legaldefinition von Art. 3 Ziff. 1 RL 2008/98/EG ist Abfall jeder Stoff 

oder Gegenstand, dessen sich sein Besitzer entledigt, entledigen will oder muss. Auch dieser 

EWR-rechtliche Abfallbegriff ist weit.11 Voraussetzungen des Tatbestands sind kumulativ das 

Vorliegen eines Stoffes oder Gegenstands und die Entledigung.12 «Stoff oder Gegenstand» bedeu-

tet «jede Materie ohne weitere Einschra nkung»13, zudem sind damit im Grundsatz nicht nur be-

wegliche Sachen – wie nach Art. 6 Abs. 1 lit. p USG – gemeint.14 Allerdings relativiert sich diese 

Abweichung, weil etwa Art. 2 Abs. 1 lit. b RL 2008/98/EG Bo den in situ, einschließlich nicht aus-

gehobener kontaminierter Bo den und dauerhaft mit dem Boden verbundener Geba ude, vom An-

wendungsbereich der Richtlinie ausnimmt. Am Begriff der Entledigung scheidet sich auch der 

EWR-rechtliche subjektive vom objektiven Abfallbegriff.15 Der subjektive Abfallbegriff umfasst 

entgegen dem Wortlaut von Art. 3 Ziff. 1 RL 2008/98/EG – vergleichbar mit dem schweizerischen 

Recht – nicht etwa auch einen inneren Willen, sondern nur einen nach außen deutlich geworde-

nen Willen zur Entledigung, der regelma ßig die Aufgabe der urspru nglichen Funktion des Stoffes 

oder Gegenstandes bedeutet.16 Eine Entledigung liegt regelma ßig vor, wenn die Herrschaftsge-

walt u ber einen Stoff oder Gegenstand aufgegeben wird oder dieselben einer Verwertung oder 

Beseitigung zugefu hrt werden.17 Gegensta nde und Stoffe, die von einer Entledigung betroffen 

sind, ko nnen auch Abfall sein, wenn sie einen Handelswert haben oder Objekt eines Rechtsge-

scha fts sind.18 Keine Entledigung und mithin kein Abfall liegt vor, wenn der Stoff oder Gegenstand 

als solcher direkt weitergegeben (z.B. verkauft oder verschenkt) wird, damit er in der urspru ng-

lichen oder einer anderen Funktion, wobei aber keine wesentliche Vera nderung von Stoff oder 

Gegenstand erfolgen darf, genutzt werden kann (z.B. Gebrauchtauto).19 Der objektive Abfallbe-

griff impliziert eine Entledigungspflicht, die sich aus dem EWR-Recht oder aus dem nationalen 

Recht ergeben kann.20 Zu beachten gilt es, dass nach Art. 5 Abs. 1 RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 

2018/851 Nebenprodukte im Rahmen von Herstellungsverfahren nicht als Abfall gelten sollen, 

wenn sie u.a. sicher (nicht nur sehr wahrscheinlich) weiter verwendet werden. Insgesamt sind 

der EWR- und der schweizerische Rechtsbegriff des Abfalls sehr a hnlich und ist ihnen mit «viel 

praktischem Gespu r»21 zu begegnen. 

 

 

 
11  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 90 und 92; Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 9. 
12  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 91. 
13  Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 10. 
14  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 95 m.w.N. 
15  Vgl. Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 99. 
16  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 104. 
17  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 106. 
18  Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 9. 
19  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 109; vgl. Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 15 in fine. 
20  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 100–102. 
21  Heselhaus, S. 142 f. 
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II. Abfallplanung 

Unter Planung ist das vorausschauende Setzen von Zielen und die Festlegung der dafu r notwen-

digen Verhaltensweisen u ber einen la ngeren Zeitraum zu verstehen. Es besteht dabei ein gewis-

ses Maß an Autonomie im Sinne eines Denkens in Alternativen.22 Der Zweck der Planung ist es, 

durch methodisch geleitetes Handeln fu r die Zukunft vorzusorgen und damit Risiken zu min-

dern.23 Der Plan unterscheidet sich von der Einzelentscheidung (Verfu gung) dadurch, dass er 

eine Steuerung einer gro ßeren Zahl von Einzelentscheidungen bewirkt und diesen deshalb vor-

gelagert ist.24 Eine Form des Planungsrechts ist das Raumplanungsrecht, das alle Rechtsnormen 

umfasst, welche auf eine bestimmte ra umliche Ordnung abzielen oder deren Anwendung sich 

auf die ra umliche Ordnung auswirkt. Die rechtlichen Vorgaben fu r die Abfallplanung ko nnen als 

raumrelevante Rechtsnormen – in Abgrenzung zum formellen Raumplanungsrecht gema ß BauG 

– als funktionales oder materielles Raumplanungsrecht bezeichnet werden.25 

Gema ß Art. 39 Satz 1 und 2 USG hat die Regierung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden 

eine Abfallplanung zu erstellen, wobei die Regierung und die Gemeinden insbesondere den Be-

darf an Entsorgungsanlagen zu ermitteln und deren Standorte festzulegen haben. Die in der 3. 

Person Plural konjugierten Verben in Art. 39 Satz 2 USG zeigen, dass hierbei ein eigentliches Zu-

sammenwirken von Land und Gemeinden gemeint ist. Wie schon nach dem Vorla ufer – Art. 3 

Abs. 1 des alten Abfallgesetzes – muss die Zusammenarbeit stets fru hzeitig einsetzen und den 

Gemeinden eine substanzielle Einflussnahme ermo glichen.26 

Wie aus Art. 39 Satz 2 USG ersichtlich wird, umfasst die Abfallplanung einerseits die Be-

darfsplanung (Bedarf und Maßnahmen) und andererseits die Standortplanung.27 Zur Bedarfs-

planung (Sachplanung) geho ren im Sinne der Abfallhierarchie28 vor allem mo gliche Maßnahmen 

zur Vermeidung, zur Vorbereitung zur Wiederverwendung, zum Recycling, zur sonstigen Ver-

wertung und zur Beseitigung (Deponien).29 Mit Blick auf Art. 28 Abs. 2 RL 2008/98/EG (Abfall-

bewirtschaftungspla ne) ist festzuhalten, dass solche Pla ne tatsa chlich eine wirkungsvolle Pla-

nung zuku nftiger Maßnahmen ermo glichen sollen, worin Zielsetzungen und Strategien enthalten 

sein mu ssen. Eine schlichte Bestandsaufnahme des status quo genu gt den gemeinschaftsrechtli-

chen Vorgaben dagegen keineswegs.30 Den Pla nen muss zwar nicht eine eigentliche rechtliche 

Verbindlichkeit, aber «eine gewisse verbindliche Wirkung zukommen»31. Außer der Vermeidung 

verweisen alle Typen von Maßnahmen auf den Bedarf an Entsorgungsanlagen, wie z.B. KVA und 

Deponien bzw. Deponievolumen (Art. 4 Abs. 1 VVEA). In sachlicher Hinsicht sind alle Arten von 

Abfa llen umfasst, also Abfa lle, fu r welche die Gemeinden entsorgungspflichtig sind (Art. 47 USG), 

sowie Abfa lle, fu r welche die Inhaber entsorgungspflichtig sind (Art. 49 USG). In Bezug auf Letz-

tere ist die Aussagekraft der Planung allerdings begrenzt, da die Entsorgungspflicht in diesem 

Fall ja bei den Privaten liegt und sich die Abfallplanung folglich nur, aber immerhin, auf die 

 
22  Ko ck, Rz. 9 m.w.N. 
23  Ko ck, Rz. 10 m.w.N. 
24  Ko ck, Rz. 11 m.w.N. 
25  Vgl. Griffel, Baurecht, S. 1 f. 
26  BuA Nr. 46/1987, S. 18. 
27  Wagner Pfeifer, Rz. 583. 
28  Siehe unten 1. Teil V. 
29  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 584. 
30  Vgl. Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 360. 
31  Epiney, 9. Kapitel, Rz. 130. 
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Unterstu tzung der Privaten mittels Grundlageninformationen bezieht.32 Die Abfallplanung in Be-

zug auf entsorgungspflichtige Private ist auch in Zusammenhang mit Art. 49 Abs. 3 USG zu sehen, 

der den Verordnungsgeber erma chtigt, die freie Wahl der Entsorgungsanlagen einzuschra nken,33 

wozu Grundlagen etwa zur entsprechenden Abfallmenge und zu den Entsorgungswegen vom 

Staat erhoben werden mu ssen.34 

Die Standortplanung folgt der Bedarfsplanung. Es geht dabei um die positive Offenlegung 

aller Standorte, welche fu r die Errichtung von Entsorgungsanlagen technisch, o kologisch und 

wirtschaftlich geeignet erscheinen.35 Damit ist jedoch die rechtliche Sicherung der offengelegten 

Standorte noch nicht erfolgt. Dafu r ist auf das formelle Raumplanungs- bzw. Baurecht zuru ckzu-

greifen.36 Ein wichtiger Aspekt der Standortplanung ist das Ausfindigmachen von mo glichen De-

poniestandorten (Deponieplanung) nach Art. 4 Abs. 1 lit. d VVEA. Abfallplanung als Standortpla-

nung ist, wie erwa hnt, Raumplanung, weshalb sie in der Richtplanung zu beru cksichtigen ist 

(Art. 5 Abs. 1 VVEA). Folglich sind die in der Deponieplanung vorgesehenen Standorte von De-

ponien in den Richtpla nen auszuweisen, und sind mithin beho rdenverbindlich (Art. 2 Abs. 1 lit. o 

BauG),37 und sind die erforderlichen Nutzungszonen auszuscheiden (Art. 5 Abs. 2 VVEA). Letzte-

res hat in Liechtenstein in den Zonenpla nen der Gemeinden zu erfolgen. Die gesamte Abfallpla-

nung ist in einem fu nfja hrigen Turnus zu u berpru fen und wenn no tig anzupassen (Art. 4 Abs. 3 

VVEA). Art. 39 Satz 3 USG stammt aus dem alten Abfallgesetz und hat mit Blick auf Art. 4 Abs. 3 

VVEA keinen weitergehenden materiellen Gehalt. Aufgrund ihrer Mitgliedschaft im Betreiber-

verein und mithin der Beteiligung aller liechtensteinischen Gemeinden an der KVA Buchs wird 

Liechtenstein im Bereich der Siedlungsabfa lle zudem in der schweizerischen Abfallplanung mit-

beru cksichtigt.38 

 

 

 

 
32  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31, Rz. 10 f. 
33  Siehe unten 1. Teil IV. B. 
34  Vgl. Regierung des Fu rstentums Liechtenstein, Analyse Ist-Zustand, S. 16 f. in Bezug auf eine Prognose des anfallenden 

Industrieabfalls. 
35  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31, Rz. 18. 
36  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31, Rz. 18. 
37  Wagner Pfeifer, Rz. 586. 
38  Vgl. Regierung des Fu rstentums Liechtenstein, Untersuchungsrahmen, S. 10. 
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III. Entsorgungsanlagen 

Der liechtensteinische Rechtsbegriff «Entsorgungsanlage» stammt aus dem alten Abfallgesetz 

und wird im USG nicht legaldefiniert. In den Gesetzesmaterialien zum USG wird der Begriff mit 

dem legaldefinierten Rechtsbegriff «Entsorgung der Abfa lle» (Art. 6 Abs. 1 lit. r USG) in Verbin-

dung gebracht.39 Demnach sollen unter Entsorgungsanlagen z.B. Deponien, Verbrennungsanla-

gen fu r Siedlungsabfa lle, Recyclinganlagen, Zwischenlager fu r Abfa lle und Aufbereitungspla tze 

fu r Aushub oder mineralische Bauabfa lle subsumiert werden.40 Diese Definition ist unter Anwen-

dung von Art. 3 lit. g VVEA (Anlage I Km 2025 ZV) zu pra zisieren, wonach unter «Abfallanlagen» 

Anlagen zu verstehen sind, in denen Abfa lle behandelt, verwertet, abgelagert oder zwischenge-

lagert werden, wobei Materialentnahmestellen, in denen Aushub- und Ausbruchmaterial ver-

wertet wird, ausgenommen sind. Mit Letzterem sind z.B. Kies- und Tongruben sowie Steinbru che 

gemeint.41 Mit Blick auf Art. 37 Abs. 1 lit. b USG und den direkt anwendbaren Art. 7 Abs. 6bis ch-

USG mit der darin enthaltenen Legaldefinition von Behandlung sind auch Anlagen als Abfallan-

lagen und mithin als Entsorgungsanlagen zu verstehen, in denen Abfa lle zur Wiederverwen-

dung42 vorbereitet werden. Weil die Sammlung und die Befo rderung nicht Teil der in Art. 3 lit. g 

VVEA legaldefinierten Abfallanlagen sind, gelten Anlagen, in denen Abfall gesammelt und befo r-

dert wird (z.B. Mu llabfuhr), auch nicht als Entsorgungsanlagen. 

Gema ß Art. 42 Abs. 1 Satz 1 USG bedu rfen Entsorgungsanlagen einer Betriebsbewilligung 

des Amts fu r Umwelt. Hinzu tritt freilich die no tige Errichtungs- bzw. Baubewilligung fu r Entsor-

gungsanlagen. In diesem Sinne pra zisiert etwa Art. 6 Holzabfall-Verordnung, dass die Errichtung, 

die A nderung und der Betrieb von Zwischenlagern und Aufbereitungspla tzen fu r Holzabfa lle be-

willigungspflichtig sind, wobei die bau- und planungsrechtlichen Bestimmungen vorbehalten 

bleiben. Die vermeintliche Ausnahme von der Bewilligungspflicht fu r den Transport von Abfa llen 

in Art. 42 Abs. 1 Satz 2 USG ist deklaratorischer Natur, weil es sich dabei nicht um Entsorgungs-

anlagen handelt. Allerdings besteht eine Pflicht zur Registrierung (Art. 3 Abs. 1 ABWV43). Zu be-

achten sind zudem die Pflicht zur Umweltvertra glichkeitspru fung und die Betriebsbewilligungs-

pflicht fu r Entsorgungsanlagen mit besonders hohem Verschmutzungspotenzial nach Art. 13a 

USG (Art. 42 Abs. 1 Satz 3 USG). Das Amt fu r Umwelt hat vor Erteilung der Betriebsbewilligung 

zu kontrollieren, ob die Entsorgungsanlage die umweltrechtlichen Voraussetzungen erfu llt 

(Art. 42 Abs. 2 USG). Unter diese Voraussetzungen fallen umweltrechtliche Auflagen, die im Bau-

bewilligungsverfahren verfu gt worden sind, wie die Einbringung eines dichten Belags, der Ein-

bau von Abscheiderscha chten, La rmschutzmaßnahmen oder Vorkehrungen zur Staubniederhal-

tung.44 Im Weiteren sind sa mtliche Umweltschutzvorschriften, etwa im Bereich des Gewa sser-

schutzes, einzuhalten. In diesem Sinne steht die Betriebsbewilligung unter der Voraussetzung 

der Gewa hr fu r eine vorschriftsgema ße Entsorgung der Abfa lle (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 USG). Da-

runter fa llt etwa die Einhaltung der Abfallhierarchie, so dass z.B. recyclingfa hige Abfa lle nicht 

beseitigt bzw. abgelagert werden du rfen.45 Wenn die umweltrechtlichen Bedingungen erfu llt 

 
39  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 72. 
40  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 72 f. 
41  Bundesamt fu r Umwelt, Verwertung, S. 14. 
42  Siehe unten 1. Teil V. 
43  Abfallbewirtschaftungsverordnung (ABWV) vom 1. Ma rz 2016, LGBl. 2016 Nr. 92. 
44  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 73. 
45  Siehe unten 1. Teil V. 
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sind, besteht ein Anspruch auf Bewilligungserteilung. Die Bewilligung ist zwingend zu befristen 

(Art. 42 Abs. 3 Satz 2 USG), womit die Mo glichkeit geschaffen werden soll, Bewilligungen regel-

ma ßig dem aktuellen Stand der Technik sowie gea nderten Rahmenbedingen und Entwicklungen 

anzupassen.46 Im Gegensatz dazu entha lt der in Liechtenstein nicht anwendbare Art. 30h Abs. 2 

ch-USG lediglich eine Kann-Bestimmung in Bezug auf eine Befristung. Jede Staatsta tigkeit unter-

liegt dem Verha ltnisma ßigkeitsprinzip, also auch die gesetzgebende.47 Die in Art. 42 Abs. 3 Satz 2 

USG vorgeschriebene zwingende Befristung der Betriebsbewilligung ist als heikel einzustufen, 

da als milderes Mittel etwa eine Verpflichtung des Anlageinhabers zur periodischen Berichter-

stattung infrage ka me. Jedenfalls muss eine Befristung in concreto in zeitlicher Hinsicht verha lt-

nisma ßig sein (d.h. nicht zu kurz bemessen), so dass unter gewo hnlichen Umsta nden die geta -

tigten Investitionen in eine Entsorgungsanlage angemessen abgeschrieben werden ko nnen.48 

Wenn eine umweltgerechte Entsorgung der Abfa lle in der betreffenden Entsorgungsanlage nicht 

mehr gewa hrleistet ist, hat das Amt fu r Umwelt – dem die Kontrolle obliegt (Art. 42 Abs. 4 USG) 

– die Betriebsbewilligung wieder zu entziehen (Art. 42 Abs. 3 Satz 3 USG). Sowohl im Bereich der 

Entsorgungspflicht der Gemeinden (Siedlungsabfa lle) als auch im Bereich der privaten Entsor-

gungspflicht in Bezug auf u brige Abfa lle49 ist ein solcher Widerruf einer Polizeibewilligung im 

Grundsatz an die Bedingung einer gesetzlichen Grundlage geknu pft,50 die vorliegend gegeben ist. 

Das o ffentliche Interesse des Schutzes des Polizeiguts der o ffentlichen Gesundheit wird zudem 

in aller Regel zumindest das private Interesse am Weiterbetrieb einer Entsorgungsanlage (Ver-

trauensschutz) u berwiegen.51 

Neben den grundsa tzlichen Normen von Art. 42 USG gelten in Liechtenstein die detaillier-

ten Bestimmungen zu den Abfallanlagen bzw. Entsorgungsanlagen gema ß VVEA (Anlage I Km 

2025 ZV). Deshalb kommt der Delegationsnorm von Art. 42 Abs. 5 USG zurzeit keine praktische 

Bedeutung zu. Abfallanlagen sind nach dem Stand der Technik zu errichten und zu betreiben 

(Art. 26 Abs. 1 VVEA). Der Stand der Technik wird legaldefiniert als aktueller Entwicklungsstand 

von Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, welcher bei vergleichbaren Anlagen oder Ta -

tigkeiten im In- oder Ausland erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt 

wurde und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Ta tigkeiten u bertragen werden 

kann und fu r einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffenden Branche 

wirtschaftlich tragbar ist (Art. 3 lit. m VVEA). Die Inhaber von Abfallanlagen mu ssen alle 10 Jahre 

pru fen, ob die Anlage dem Stand der Technik noch entspricht, und eventuell die no tigen Anpas-

sungen vornehmen (Art. 26 Abs. 2 VVEA). Diese ju ngere Bestimmung stellt die a ltere Norm von 

Art. 42 Abs. 3 Satz 2 USG (zwingende Befristung) freilich in der Praxis infrage. 

Art. 16 RL 2008/98/EG entha lt die Grundsa tze der Entsorgungsautarkie und der Na he (Na -

heprinzip). Danach soll insbesondere ein integriertes und angemessenes Netz von Abfallbeseiti-

gungsanlagen und Anlagen zur Verwertung von gemischten Siedlungsabfa llen errichtet werden 

(Art. 16 Abs. 1 UAbs. 1 RL 2008/98/EG). Den EWR-Staaten kommt bei der Umsetzung der Vor-

 
46  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 73. 
47  Kley, S. 227. 
48  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 30h, Rz. 13. 
49  Siehe unten 1. Teil IV. B. 
50  Vgl. Ha felin/Mu ller/Uhlmann, Rz. 2679. 
51  Vgl. Ha felin/Mu ller/Uhlmann, Rz. 2682. 
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gaben ein weiter Gestaltungsspielraum zu.52 Vorgaben fu r die Genehmigungspflicht fu r Anlagen 

zur Abfallbehandlung finden sich in Art. 23–25 RL 2008/98/EG. 

 

 

 
52  Epiney, 9. Kapitel, Rz. 124. 
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IV.  Entsorgungspflicht 

A.  Siedlungsabfälle 

Die Gemeinden haben die Pflicht, Siedlungsabfa lle, Abfa lle aus dem o ffentlichen Unterhalt der 

Gemeindestraßen und der o ffentlichen Abwasserreinigung sowie Abfa lle, deren Inhaber nicht 

ermittelt werden ko nnen oder zahlungsunfa hig sind, zu entsorgen (Art. 47 Abs. 1 USG). Die Ab-

fallentsorgung fa llt in den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden (Art. 12 Abs. 2 lit. k GemG).53 

Mit Blick auf die lex specialis von Art. 49 Abs. 1 USG wird klar,54 dass davon nur die Entsorgung 

der Siedlungsabfa lle umfasst ist. Weil die Entsorgung der Siedlungsabfa lle explizit Teil des eige-

nen Wirkungskreises der Gemeinden ist, ko nnen die Gemeinden diese im Rahmen des Landes-

rechts frei gestalten.55 Einerseits ko nnten bei Unta tigkeit einer Gemeinde Zwangsmaßnahmen 

des Landes angewandt werden (Art. 116 Abs. 2 GemG),56 andererseits wu rde die Aufhebung der 

Entsorgungspflicht der Gemeinden gema ß Art. 47 USG in Widerspruch zu Art. 12 Abs. 2 lit. k 

GemG geraten. Im letzteren Fall wa re aber nicht von einer Verfassungswidrigkeit auszugehen.57 

Da die Entsorgungspflicht explizit den Gemeinden als o ffentlich-rechtlichen Ko rperschaften auf-

erlegt wird, kann auch in Liechtenstein von einem staatlichen Entsorgungsmonopol ausgegan-

gen werden.58 Es handelt sich dabei um ein Polizeimonopol, womit Private grundsa tzlich von der 

wirtschaftlichen Ta tigkeit der Siedlungsabfallentsorgung ausgeschlossen werden.59 Weil dies ei-

nen schweren Eingriff in die Handels- und Gewerbefreiheit gema ß Art. 36 LV darstellt, muss ne-

ben einer formell-gesetzlichen Grundlage ein diesbezu gliches polizeiliches – also o ffentliches – 

Interesse gegeben sein und der Eingriff muss verha ltnisma ßig sein.60 Die gesetzliche Grundlage 

(Art. 47 Abs. 1 USG) und das gesundheitspolizeiliche Interesse sind zweifellos gegeben. Fraglich 

ist schlechterdings, ob im Sinne der Verha ltnisma ßigkeit ein staatliches Entsorgungsmonopol er-

forderlich ist oder eine schlichte Polizeibewilligungspflicht fu r private Entsorgungsdienste als 

mildere Beschra nkung zum Schutz des Polizeiguts Gesundheit nicht ausreichen wu rde.61 Die Ent-

sorgungspflicht umfasst alle Stufen der Entsorgung.62 Den Gemeinden steht es offen, die Samm-

lung und Befo rderung selbst vorzunehmen oder an Private Monopolkonzessionen zu vergeben 

(Art. 47 Abs. 2 USG).63 In der aktuellen Praxis besorgen die liechtensteinischen Gemeinden die 

Siedlungsabfallsammlung und -befo rderung selbst und haben sich dazu zum o ffentlich-rechtli-

chen Zweckverband EZV nach Art. 7 GemG zusammengeschlossen. Weil sich das gemeindliche 

Entsorgungsmonopol auf alle Stufen der Entsorgung, also die Entsorgung im legaldefinitorischen 

Sinne (Art. 6 Abs. 1 lit. r USG), erstreckt, hat auch Art. 48 Abs. 1 USG – der die Gemeinden oder 

konzessionierte Dritte zur Errichtung und zum Betrieb von Entsorgungsanlagen fu r Siedlungs-

abfa lle verpflichtet – nur eine deklaratorische Bedeutung. Monopolgeschu tzt sind alle Anlagen 

und Einrichtungen, in denen nur oder u berwiegend vom Monopol umfasste Abfa lle entsorgt 

 
53  VGH 2023/123, Erw. 1. 
54  Siehe unten 1. Teil IV. B. 
55  Vgl. Schiess Ru timann, Kommentar LV, Art. 110, Rz. 50. 
56  Schiess Ru timann, Kommentar LV, Art. 110, Rz. 54. 
57  Vgl. Schiess Ru timann, Kommentar LV, Art. 110, Rz. 80. 
58  Vgl. fu r die Schweiz Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 10. 
59  Wille, S. 494 f. 
60  Wille, S. 495; Raschauer, Kommentar LV, Art. 36, Rz. 85. 
61  Vgl. Wille, S. 495. 
62  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 18. Siehe zu den Stufen unten 1. Teil V. 
63  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 12. 
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werden (z.B. Mu llabfuhr, KVA).64 Zudem ist Art. 48 Abs. 2 USG deklaratorischer Natur, weil die 

Vorgabe, bei der Errichtung und beim Betrieb von Entsorgungsanlagen die energetische Verwer-

tung anzustreben, im Lichte der Abfallhierarchie zu betrachten ist.65 

Die andere Seite der Mu nze des Entsorgungsmonopols ist die sich aus Art. 47 Abs. 1 USG 

implizit und aus Art. 47 Abs. 4 USG explizit ergebende Pflicht der Siedlungsabfallinhaber, ihre 

Abfa lle den Sammlungen oder Sammelstellen der entsorgungspflichtigen Gemeinden zu u berge-

ben. Die Pflicht zur U bergabe gilt fu r Abfa lle im subjektiven und objektiven Sinne66 und untersagt 

es den Inhabern, Abfa lle selbst zu entsorgen oder auf andere Entsorger als die Gemeinden zu-

ru ckzugreifen.67 Die Abfallreglemente der Gemeinden sehen vor, dass kompostierbarer Abfall 

nach Mo glichkeit selbst zu kompostieren ist (z.B. Nr. 10 Ziff. 3 Abfallreglement Triesenberg68). 

Diese Bestimmungen sind mit Art. 47 Abs. 4 USG vereinbar, da die Sachherrschaft in diesem Fall 

nicht aufgegeben wird und eventuell zudem eine Zweckwidmung vorliegt (Herstellung von Kom-

post), also subjektiv kein Abfall vorliegt. Auch im objektiven Sinne liegt kein Abfall vor, weil die 

umweltvertra gliche Eigenkompostierung keine Umweltgefahren birgt. 

Bei den Siedlungsabfa llen geht es nicht um eine Abfallkategorie, sondern allein um die Her-

kunft der Abfa lle.69 Siedlungsabfa lle werden legaldefiniert als Abfa lle, welche aus Haushalten 

stammen oder welche aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen oder o ffentlichen 

Verwaltungen (Land oder Gemeinden) stammen und deren Zusammensetzung betreffend In-

haltsstoffe und Mengenverha ltnisse mit Abfa llen aus Haushalten vergleichbar ist (Art. 3 lit. a 

VVEA). Der Kern dieser Legaldefinition sind die «aus Haushalten stammend[en] Abfa lle», womit 

Abfa lle gemeint sind, die von Privatpersonen im Rahmen der Verwendung von Gu tern des ta gli-

chen Bedarfs und von Arbeiten ohne Erwerbszweck erzeugt werden (z.B. vermischte brennbare 

Abfa lle, Sperrgut wie Mo bel, Materialien wie Altpapier und kompostierbare Abfa lle aus Ku che 

und Garten). Vergleichbare Abfa lle (aus Unternehmen oder o ffentlichen Verwaltungen) bezu g-

lich der Inhaltsstoffe sind unspezifische Betriebsabfa lle, also vermischte Abfa lle wie aus dem 

Hauskehricht oder -sperrgut.70 Als u brige Abfa lle71 du rften diese auch noch heutzutage, nach den 

Revisionen der VVEA, gelten, wenn sie im Betrieb sortiert und sortenrein (z.B. Metall, Glas, Pa-

pier), also nicht mehr unspezifisch, u bergeben werden ko nnen.72 Die mengenverhältnisma ßige 

Vergleichbarkeit unspezifischer Betriebsabfa lle mit Haushaltabfall du rfte in der Praxis nicht 

leichtfallen und aufwendig sein. Nur bei bedeutend großen Mengen und Abweichungen, welche 

die Gemeinden vor logistische Herausforderungen stellen (z.B. no tige Zusatzbeha lter, Sonderab-

fuhren oder Spezialfahrzeuge), ist von einer privaten Entsorgungspflicht auszugehen.73 Der Sinn 

der Unterscheidung von Siedlungsabfa llen und u brigen Abfa llen ist nur, aber immerhin, die sach-

gerechte Zuordnung der Entsorgungspflicht.74 

 
64  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 18. 
65  Siehe unten 1. Teil V. 
66  Siehe oben 1. Teil I. 
67  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 24. 
68  Abfallreglement Organisation und Gebu hrenordnung Triesenberg, Stand: 1. Januar 2024, https://www.triesen-

berg.li/wp-content/uploads/Reglement-Abfall-Organisation-Gebuehrenordnung-1.pdf (24.03.2026).  
69  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 76. 
70  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 9. 
71  Siehe unten 1. Teil IV. B. 
72  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 9; vgl. Griffel, Umweltrecht, S. 163. 
73  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Finanzierung, S. 17 f. 
74  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 9. 

https://www.triesenberg.li/wp-content/uploads/Reglement-Abfall-Organisation-Gebuehrenordnung-1.pdf
https://www.triesenberg.li/wp-content/uploads/Reglement-Abfall-Organisation-Gebuehrenordnung-1.pdf
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Das Entsorgungsmonopol gilt im Weiteren fu r Abfa lle aus dem o ffentlichen Unterhalt der 

Gemeindestraßen (z.B. Wischgut und Straßensammlerschla mme75). Gemeindestraßen sind Stra-

ßen, welche als Ortsstraßen dem Verkehr innerhalb der Gemeinden dienen oder Verbindungs-

straßen zu Landstraßen sind und im Eigentum sowie unter der Straßenhoheit der Gemeinden 

stehen.76 Es ist eine Selbstversta ndlichkeit, dass im Rahmen des Gemeindestraßenunterhalts den 

Gemeinden auch die diesbezu gliche Abfallentsorgung obliegt.77 Ebenso obliegt die Abfallentsor-

gung in Bezug auf Landstraßen im Rahmen des Landstraßenunterhalts dem Land als Eigentu mer 

und Tra ger der Landstraßenhoheit.78 Die Pflicht der Gemeinden, Abfa lle aus der o ffentlichen Ab-

wasserreinigung (z.B. Kla rschla mme) zu entsorgen, ergibt sich gleichfalls von selbst,79 weil die 

Gemeinden schon verpflichtet sind, o ffentliche Kanalisationen und zentrale Anlagen zur Reini-

gung von verschmutztem Abwasser zu erstellen und zu betreiben (Art. 9 Abs. 1 GSchG). 

Der vierte und letzte Fall der gemeindlichen Abfallentsorgungspflicht ist der Fall, dass sich 

Inhaber ihrer Abfa lle rechtswidrig entledigen oder dass deren Entsorgung rechtswidrig unter-

bleibt und der Inhaber entweder unbekannt ist oder wegen Zahlungsunfa higkeit80 seiner Rechts-

pflicht (Art. 47 Abs. 4 USG) nicht nachkommen kann. Die Gemeinde hat den polizeiwidrigen Zu-

stand im unmittelbaren Vollzug zu beheben.81 Umfasst werden von dieser Bestimmung alle Arten 

von Abfa llen, also nicht nur Siedlungsabfa lle. Die Pflicht der Gemeinden, den polizeiwidrigen Zu-

stand unmittelbar vollziehend zu beheben, besteht im Sinne des Vorsorgeprinzips (Art. 1 Abs. 2 

USG) bereits, wenn die potenzielle – nicht jedoch eine unmittelbar drohende – Gefahr scha dlicher 

oder la stiger Einwirkungen besteht.82 Der Inhaber eines Grundstu cks (z.B. Eigentu mer, Mieter), 

auf dem sich von Dritten ordnungswidrig platzierte Abfa lle befinden, wird trotz seiner faktischen 

Verfu gungsmacht u ber die Abfa lle nicht Inhaber dieser Abfa lle, weil andernfalls der vierte Fall 

von Art. 47 Abs. 1 USG keinen Anwendungsfall ha tte, da der Inhaber ja stets ermittelt werden 

ko nnte.83 

Gema ß Art. 47 Abs. 2 Satz 1 USG organisieren die Gemeinden (bzw. Monopolkonzessio-

na re) den Sammeldienst und den Transport zu den Entsorgungsanlagen. Den Gemeinden kommt 

dabei «ein breites Auswahlermessen»84 zu, so dass sie zwar zweckma ßige, den gerechtfertigten 

Bedu rfnissen der Abfallinhaber entsprechende Entsorgungslo sungen anbieten, nicht aber fu r die 

bequemste Lo sung besorgt sein mu ssen. Folglich mu ssen Abfa lle nicht in jedem Fall vor jeder 

Haustu r abgeholt werden, sondern es ko nnen je nach den o rtlichen Gegebenheiten sowie nach 

technischer Mo glichkeit und Wirtschaftlichkeit auch Sammelpunkte, Sammelcontainer (z.B. im 

Alpengebiet) oder Wertstoffsammelstellen bezeichnet werden. Fu r Kleinmengen von Sonderab-

fa llen wiederum haben die Gemeinden explizit einen Sammeldienst nach Anordnung und unter 

der Kontrolle des Amts fu r Umwelt zu organisieren (Art. 47 Abs. 3 USG). Sonderabfa lle sind nach 

dem gema ß Anlage I Km 2025 ZV direkt anwendbaren Art. 2 Abs. 2 lit. a VeVA Abfa lle, deren 

umweltvertra gliche Entsorgung aufgrund ihrer Zusammensetzung, ihrer chemisch-physi-

 
75  Siehe auch unten 1. Teil X. I. 
76  Wille, S. 392. 
77  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 14. 
78  Vgl. Wille, S. 391. 
79  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 14. 
80  Siehe zur Finanzierung unten 1. Teil XII. A. 
81  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 14. 
82  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 14 m.w.N. 
83  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 14 in fine. 
84  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 19 m.w.N. 
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kalischen oder biologischen Eigenschaften umfassende besondere technische und organisatori-

sche Maßnahmen erfordert (z.B. Batterien) (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. q USG). Sonderabfa lle sind eine 

Abfallkategorie,85 aber natu rlich auch regelma ßig im Siedlungsabfall enthalten und deshalb auch 

Teil der Entsorgungspflicht der Gemeinden.86 Weil die Abfallentsorgung in den eigenen Wir-

kungskreis der Gemeinden fa llt (Art. 12 Abs. 2 lit. k GemG), bedeuten «Anordnung» und «Kon-

trolle» kein Weisungsrecht des Amts fu r Umwelt,87 sondern dru cken lediglich die Pflicht zum 

Zusammenwirken aus. Gema ß Art. 13 Abs. Abs. 2 VVEA haben – mutatis mutandis – die liechten-

steinischen Gemeinden dafu r zu sorgen, dass Sonderabfa lle aus Haushalten und nicht betriebs-

spezifische Sonderabfa lle bis zu 20 kg pro Anlieferung aus Unternehmen und o ffentlichen Ver-

waltungen mit weniger als 10 Vollzeitstellen getrennt gesammelt und entsorgt werden. Diese 

Bestimmung pra zisiert, was noch unter den Begriff der Kleinmengen fa llt. Ebenfalls pra zisierend 

bestimmt Art. 13 Abs. 3 VVEA, dass die Gemeinden die notwendige Infrastruktur, insbesondere 

Sammelstellen und no tigenfalls regelma ßige Sammlungen, bereitstellen mu ssen. Wie bei der Or-

ganisation der Abfallsammlung im Allgemeinen haben die Gemeinden auch hierbei ein breites 

Auswahlermessen und sind nicht etwa per se verpflichtet, Sonderabfa lle vor jeder Haustu r ein-

zusammeln.  

B.  Übrige Abfälle 

Die u brigen Abfa lle werden nicht vom Entsorgungsmonopol umfasst, sondern mu ssen vom In-

haber in bewilligten Entsorgungsanlagen88 entsorgt werden, wobei freilich eine Beauftragung 

Dritter zula ssig ist (Art. 49 Abs. 1 USG). U brige Abfa lle sind Abfa lle, die nicht als Siedlungsabfa lle 

zu qualifizieren sind, d.h. Abfa lle, welche nicht aus Haushalten, sondern aus Unternehmen mit 

250 oder mehr Vollzeitstellen stammen oder (im Fall von kleineren Unternehmen oder o ffentli-

chen Verwaltungen) deren Zusammensetzung in Bezug auf Inhaltsstoffe oder Mengenverha lt-

nisse nicht mit Abfa llen aus Haushalten vergleichbar ist (Art. 3 lit. a VVEA e contrario). Gemeint 

sind mit Letzterem spezifische Betriebsabfa lle aus Industrie, Gewerbe und o ffentlicher Verwal-

tung, wie z.B. Abfa lle mit einem hohen Anteil an Sonderabfall, Holzreste aus holzverarbeitenden 

Betrieben89, Bauabfa lle90 oder auch Ru cksta nde aus der Abfallbehandlung in Verbrennungsanla-

gen.91 Betriebe, fu r die eine private Entsorgungspflicht wegen der Betriebsgro ße oder der Abfall-

zusammensetzung besteht, du rfen also im Grundsatz den Gemeinden ihre Abfa lle nicht zur Ent-

sorgung u bergeben.92 Andererseits haben die Inhaber u briger Abfa lle auch das Recht, ihre Ab-

fa lle in Eigenverantwortung zu entsorgen.93 Freilich sind die Anforderungen an die privat Ent-

sorgungspflichtigen dennoch identisch mit den Anforderungen an die Gemeinden.94 Explizit 

mu ssen Abfallinhaber, die nur wegen ihrer Unternehmensgro ße privat entsorgungspflichtig sind, 

verwertbare Anteile ihrer Abfa lle, die in der Zusammensetzung mit Siedlungsabfa llen vergleich-

bar sind, soweit wie mo glich und sinnvoll getrennt sammeln und stofflich verwerten (Art. 13 Abs. 

 
85  Siehe auch unten 1. Teil XIII. B. 
86  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 76 f. 
87  Vgl. StGH 1966/1, S. 229. 
88  Siehe oben 1. Teil III. 
89  Siehe auch unten 1. Teil X. E. 
90  Siehe unten 1. Teil X. G. 
91  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31c, Rz. 8 und 10; vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 593. 
92  Wagner Pfeifer, Rz. 591. 
93  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 16. 
94  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 14; vgl. Ja ger/Bu hler, Rz. 534. 
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4 VVEA). Diese unmittelbar anwendbare Norm ist im Lichte der Abfallhierarchie (Art. 37 Abs. 1 

USG)95 auszulegen, so dass die Vorbereitung zur Wiederverwendung Priorita t vor dem Recycling 

(stoffliche Verwertung) hat. 

Art. 49 Abs. 2 USG wiederholt den vierten Fall von Art. 47 Abs. 1 USG, weil die letztere 

Bestimmung angeblich nur Siedlungsabfa lle betreffe und deshalb eine analoge Norm fu r die u b-

rigen Abfa lle no tig sei.96 Dem ist freilich nicht so, weil sich der vierte Fall von Art. 47 Abs. 1 USG 

im Vergleich zum ersten Fall gerade nicht auf Siedlungsabfa lle bezieht, sondern die Gemeinden 

zur Entsorgung aller Arten von Abfa llen (also auch u briger Abfa lle) verpflichtet, wenn deren In-

haber unbekannt oder zahlungsunfa hig ist. Zudem verpflichtet Art. 49 Abs. 2 USG die Gemeinden 

zur Ru cksprache mit dem Amt fu r Umwelt, weil es sich im Fall von u brigen Abfa llen um Sonder-

abfa lle handeln ko nne und die entsprechende Fachkompetenz beim Amt fu r Umwelt eher gege-

ben sei.97 Allerdings enthalten auch Siedlungsabfa lle aus Haushalten in nicht geringem Umfang 

Sonderabfa lle (z.B. Batterien, Medikamente, Reinigungsmittel, Farben und Lacke).98 

Die Regierung wird in Art. 49 Abs. 3 USG erma chtigt festzulegen, «dass gewisse Abfa lle be-

stimmten Entsorgungsanlage zuzufu hren sind», wobei sie die aktuellen Erkenntnisse der Abfall-

planung nach Art. 39 USG zu beru cksichtigen hat. Diese Bestimmung stammt zwar nicht aus der 

schweizerischen Rezeptionsvorlage, entspringt aber dem Geiste des Art. 31c Abs. 2 und 3 ch-

USG. Die privat entsorgungspflichtigen Inhaber u briger Abfa lle sollen verpflichtet werden ko n-

nen, ihre Abfa lle einer bestimmten Entsorgungsanlage zuzufu hren.99 In concreto dachte der his-

torische Gesetzgeber an die KVA Buchs, an welcher alle liechtensteinischen Gemeinden als Mit-

glieder des Betreibervereins beteiligt sind und deren Auslastung im Fall von mo glichen U berka-

pazita ten in der Schweiz sichergestellt werden soll, um die Gemeinden vor finanziellen Risiken 

zu schu tzen.100 Der Gesetzgeber hat mit Blick auf mo gliche o ffentliche Interessen, die eine Be-

schra nkungen der Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 36 LV) rechtfertigen ko nnen, einen weiten 

rechtspolitischen Gestaltungsspielraum.101 Fraglich ist jedoch, ob Art. 49 Abs. 3 USG als Delega-

tionsnorm dem Legalita tsprinzip (Art. 92 Abs. 2 LV) genu gt. Von den judikativ erarbeiteten vier 

Kriterien102 genu gt diese Delegationsnorm dem Kriterium der Grundzu ge der Regelung im Ge-

setz selbst nicht. Denn weder die Art – wie etwa zur energetischen Verwertung bestimmt – der 

u brigen Abfa lle («gewisse») noch Kriterien fu r die Bestimmung der Entsorgungsanlagen oder 

konkrete Typen von Entsorgungsanlagen – z.B. KVA – («bestimmten») sind im Gesetz genannt. 

Folglich ko nnte auf dieser Rechtsgrundlage die Zufu hrung aller oder nur einzelner Arten von u b-

rigen Abfa llen in irgendeinen Entsorgungsanlagentyp bzw. verschiedene -typen per Verordnung 

oder Verfu gung vorgeschrieben werden. Auch ist die Pflicht zur Entsorgung u briger Abfa lle bzw. 

die Auslastung von Entsorgungsanlagen nicht als derart komplexe oder technische Materie ein-

zustufen, dass es dem Gesetzgeber lediglich mo glich war, eine grundlegende Bestimmung in das 

USG aufzunehmen, weil er mit einer Detailregelung u berfordert gewesen wa re.103 Die 

 
95  Siehe unten 1. Teil V. 
96  Vgl. Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 78 f. 
97  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 79. 
98  Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 31b, Rz. 3. 
99  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 78. 
100  Vgl. Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 78. 
101  Raschauer, Kommentar LV, Art. 36, Rz. 98. 
102  Vgl. Kley, S. 179. 
103  Vgl. StGH 1999/11, Erw. 5.1. 



Abfallrecht 

30 

Beru cksichtigung der Abfallplanung104 a ndert nichts an der Verletzung des Legalita tsprinzips, 

weil die darin eventuell enthaltenen Detailinformationen die Nennung der Grundzu ge der Rege-

lung im Gesetz selbst nicht zu ersetzen vermo gen. Unterstrichen wird die Problematik dieser 

Delegationsnorm durch den mo glichen Eingriff in subjektive Rechtspositionen wie die gewill-

ku rte private Abfallentsorgung etwa mittels eines Vertrags auf Entsorgung mit einem Dritten.105 

Obwohl Art. 31b Abs. 1 Satz 2 ch-USG nicht rezipiert wurde, gilt auch in Liechtenstein zoll-

vertragsbedingt, dass fu r (Siedlungs-)Abfa lle, die nach besonderen schweizerischen Vorschriften 

vom Inhaber verwertet oder von Dritten zuru ckgenommen werden mu ssen, die Entsorgungs-

pflicht fu r u brige Abfa lle gilt. Das heißt, dass nicht die Gemeinden, sondern der jeweilige Abfall-

inhaber entsorgungspflichtig ist. Ein Beispiel dafu r ist die direkt anwendbare VREG (Anlage I Km 

2025 ZV). 

 

 

 
104  Siehe oben 1. Teil II. 
105  Vgl. Bussja ger, Kommentar LV, Art. 92, Rz. 60. 
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V.  Prioritätenfolge der Maßnahmen 

Art. 37 USG enthielt in seiner urspru nglichen Fassung von 2008 entsprechend der Rezeptions-

vorlage von Art. 30 ch-USG die drei Grundsa tze: Abfallvermeidung vor Abfallverwertung, Letz-

tere wiederum vor der Abfallentsorgung und diese soweit mo glich und sinnvoll im Inland.106 Pra -

zisierend ist allerdings anzumerken, dass die Legaldefinition von «Entsorgung» von Anfang an 

und bis zum heutigen Tag die Verwertung mitumfasste (Art. 6 Abs. 1 lit. r USG).107 In diesem Sinne 

bestimmt die in Liechtenstein integral direkt anwendbare VVEA (Anlage I Km 2025 ZV), dass 

Abfa lle priorita r zu verwerten sind und erst abgelagert werden du rfen, wenn eine (weitere) Ver-

wertung nach dem Stand der Technik die Umwelt nicht (mehr) weniger belastet als die Ablage-

rung (Art. 12 VVEA). Die Entsorgung (also Verwertung oder Ablagerung sowie deren Vorstufen) 

hat generell umweltvertra glich zu erfolgen (Art. 37 Abs. 2 USG). Diesen Grundsatz u berlagert seit 

2014 der neue Art. 37 Abs. 1 USG,108 der Art. 4 Abs. 1 RL 2008/98/EG umsetzt, die in das EWRA 

aufgenommen worden war. Art. 37 Abs. 1 USG sieht entsprechend eine fu nfstufige109 Priorita ten-

folge oder Abfallhierarchie, also die hierarchisch abgestuften Grundsa tze der Kreislaufwirt-

schaft,110 vor: 

 

➢ Vermeidung 

➢ Vorbereitung zur Wiederverwendung 

➢ Recycling 

➢ sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung 

➢ Beseitigung. 

 

Die Priorita tenfolge ist EWR-rechtlich fu r Liechtenstein normativ verbindlich festgeschrieben 

(vgl. Art. 10 Abs. 1 RL 2008/98/EG),111 so dass sie nun auch mit Art. 37 Abs. 1 USG fu r die zur 

Ergreifung von Maßnahmen verpflichteten Rechtsunterworfenen normativ umgesetzt wurde. Al-

lerdings hat weder die gesetzliche Umsetzung noch das EWR-Recht selbst eine unmittelbare 

Rechtswirkung auf Einzelne.112 Justiziabel sind vielmehr Konkretisierungen im Verordnungs-

recht.113 Zudem sind Abweichungen von der Priorita tenfolge rechtlich zula ssig, weil die Mitglied-

staaten Maßnahmen zu treffen haben, die dem Umweltschutz mit Blick auf den Lebenszyklus am 

besten dienen (Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 RL 2008/98/EG). Zu beachten gilt es jedoch, dass die Prio-

rita tenfolge mit dem Argument der geringeren Umweltbelastung nicht beliebig unterlaufen wer-

den darf, sondern grundsa tzlich einzuhalten ist, weil sich der Unionsgesetzgeber schon entschie-

den hat, dass die Priorita tenfolge «o kologisch gesehen die insgesamt beste abfallrechtliche und 

abfallpolitische Option ist» (ErwGr. 31 RL 2008/98/EG).114 Abweichungen von Art. 37 Abs. 1 USG 

du rfen sich in diesem Sinne nur auf bestimmte Abfa lle und bestimmte Entsorgungsmaßnahmen 

 
106  Vgl. Griffel, Umweltrecht, S. 154. 
107  Siehe unten 1. Teil IX. A. 
108  Gesetz vom 5. Dezember 2013 u ber die Aba nderung des Umweltschutzgesetzes, LGBl. 2014 Nr. 20. 
109  Bis 2008 galt gema ß EU-Recht eine dreistufige Abfallhierarchie: Vermeidung vor Verwertung vor Beseitigung (Epi-

ney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 173). 
110  Vgl. Hofmann, Kommentar KrWG, § 6, vor Rz. 1. 
111  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 175; Versmann, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 4, Rz. 16; vgl. Hahn, 

S. 350. 
112  Differenzierend in EU-rechtlicher Hinsicht Hahn, S. 343 ff. 
113  Vgl. Ja ger/Bu hler, Rz. 519. 
114  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 183. 
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beziehen und mu ssen zudem verha ltnisma ßig sein sowie sich auf Lebenszyklusphasen konzen-

trieren, in denen die Umweltauswirkungen am effektivsten reduziert werden ko nnen (Art. 4 

Abs. 2 UAbs. 1 Satz 2 RL 2008/98/EG).115 Ein Beispiel ist eine insgesamt weniger umweltbelas-

tende Verwertung und Beseitigung alter Elektrogera te mit hohem Energieverbrauch statt deren 

Vorbereitung zur Wiederverwendung. 

 

 

 
115  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 185; vgl. Versmann, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 4, Rz. 5. 
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VI.  Vermeidung 

Auf der obersten Stufe der Priorita tenfolge der Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung oder Ab-

fallhierarchie steht die Vermeidung (Art. 37 Abs. 1 lit. a USG). Aus dem Vermeidungsvorrang al-

lein lassen sich keine konkreten Rechtspflichten fu r Private ableiten, vielmehr sind dadurch der 

Gesetz- und der Verordnungsgeber gehalten, bei der Festsetzung konkreter abfallrechtlicher 

Pflichten die Vermeidung an die erste Stelle zu setzen.116 Die Umsetzung in Liechtenstein du rfte 

zwar materiell den Vorgaben des EWR-Rechts genu gen, ist aber sprachlich nicht exakt, denn die 

Vermeidung ist gerade keine Maßnahme der Abfallbewirtschaftung, sondern derselben vorgela-

gert, weil es dabei (noch) um Nichtabfa lle geht (vgl. Art. 4 Abs. 1 und Art. 3 Ziff. 9 RL 

2008/98/EG). Gema ß der Legaldefinition von Art. 3 Ziff. 12 RL 2008/98/EG steht der Rechtsbe-

griff «Vermeidung» fu r Maßnahmen, die ergriffen werden, bevor ein Stoff, Material oder Erzeug-

nis zu Abfall geworden ist. Die entsprechenden Maßnahmen verringern die Abfallmenge, etwa 

durch die Wiederverwendung von Erzeugnissen oder die Verla ngerung ihrer Lebensdauer 

(Art. 3 Ziff. 12 lit. a RL 2008/98/EG), was einer quantitativen Abfallvermeidung entspricht.117 

«Wiederverwendung» (besser: Weiterverwendung) ist also im Gegensatz zur «Vorbereitung zur 

Wiederverwendung»118 keine Verwertungsart, sondern eine Form der Vermeidung. Eine den-

noch vorga ngig erfolgende Reinigung, Reparatur etc. (z.B. Nachfu llshops) a ndert daran nichts, 

wenn noch keine Entledigung vorlag.119 Eine qualitative Abfallvermeidung hingegen bedeuten 

Art. 3 Ziff. 12 lit. b und c RL 2008/98/EG, wonach die scha dlichen Auswirkungen des ku nftigen 

Abfalls auf Umwelt und menschliche Gesundheit bzw. der Gehalt an gefa hrlichen Stoffen in Ma-

terialien und Produkten verringert werden sollen.120 

Mit dem neuen Art. 9 Abs. 1 RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 2018/851 werden die Mitglied-

staaten verpflichtet, eine Vielzahl an Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu treffen, wie etwa die 

Fo rderung der Reparatur, die Verringerung der Lebensmittelverschwendung und die Entwick-

lung von Informationskampagnen. Nach Art. 29 RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 2018/851 haben 

die Mitgliedstaaten entsprechende Abfallvermeidungsprogramme aufzustellen. Eine unmittel-

bare Pflicht der Mitgliedstaaten zur Abfallvermeidung besteht hingegen nach wie vor nicht.121 

Nachdem Liechtenstein es versa umt hatte, nach dem alten Art. 29 Abs. 1 UAbs. 1 RL 

2008/98/EG pflichtgema ß bis zum 12. Dezember 2013 ein Abfallvermeidungsprogramm auszu-

arbeiten, und nach mehrmaligen Hinweisen, forderte die ESA Liechtenstein 2019 in einer 

Reasoned Opinion auf, seinen Pflichten nachzukommen.122 Daraufhin erließ Liechtenstein 2020 

ein Abfallvermeidungsprogramm123. Enthalten sind darin vier Maßnahmen: 1. Die Bevo lkerung 

wird per Homepage des Amts fu r Umwelt u ber das Thema informiert und dafu r sensibilisiert; 

2. in regelma ßigen Absta nden findet ein Repair Cafe  statt; 3. ein Hinweis wird angebracht auf 

Konzepte zu Recycling und Wiederverwendung, das realisierte Verbot von leichten Plastiksa cken 

und weitere Maßnahmen gema ß der Abfallplanung; 4. ein Hinweis wird angebracht auf die u ber 

 
116  Vgl. Hofmann, Kommentar KrWG, § 6, Rz. 2. 
117  Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 49. 
118  Siehe unten 1. Teil IX. B. 
119  Vgl. Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 53. 
120  Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 49. 
121  Vgl. Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 50; vgl. Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 363. 
122  ESA, Decision No. 029/19/COL vom 10. April 2019, Case No. 73643, S. 9. 
123  Regierung des Fu rstentums Liechtenstein, Umweltbericht, S. 157–162. 
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den Zollvertrag direkt anwendbare VVEA.124 Unter den Zielen ist im liechtensteinischen Abfall-

vermeidungsprogramm vermerkt: «Hauptziel der Abfallvermeidung ist und bleibt die Vermei-

dung selbst.»125 

Die VVEA wiederum widmet sich in nur einem einzigen Artikel der Vermeidung von Abfa l-

len. Gema ß Art. 11 Abs. 1 VVEA fo rdern das schweizerische Bundesamt fu r Umwelt und die Kan-

tone die Vermeidung von Abfa llen mit geeigneten Maßnahmen wie der Sensibilisierung und In-

formation der Bevo lkerung und von Unternehmen, wobei sie mit den betroffenen Organisationen 

der Wirtschaft zusammenarbeiten. Dieser Absatz stellt eine rein programmatische Norm ohne 

jede Operabilita t dar.126 Gema ß Art. 11 Abs. 2 VVEA sind die Hersteller von Produkten verpflich-

tet, die Produktionsprozesse nach dem Stand der Technik so auszugestalten, dass mo glichst we-

nig Abfa lle anfallen und diese mo glichst wenig Stoffe enthalten, welche die Umwelt belasten. 

Auch dieser Absatz ist letztlich nicht operabel, da er zwar eine Pflicht fu r die Hersteller von Pro-

dukten festsetzt, aber als lex imperfecta keine Sanktionen oder andere Vorkehrungen zur Durch-

setzung vorsieht.  

Operabel ist hingegen der direkt anwendbare Art. 30a ch-USG, der unter der Sachu ber-

schrift «Vermeidung» steht. Der schweizerische Bundesrat ist danach erma chtigt, das Inverkehr-

bringen von Produkten zu verbieten, die fu r eine einmalige und kurzfristige Verwendung be-

stimmt sind, wenn deren Nutzen die durch sie verursachte Umweltbelastung nicht zu rechtferti-

gen vermag (Art. 30a lit. a ch-USG). Ebenso kann er die Verwendung von Stoffen oder Organis-

men verbieten, welche die Entsorgung erheblich erschweren oder bei ihrer Entsorgung die Um-

welt gefa hrden ko nnen (lit. b). Schließlich ist er erma chtigt, die Hersteller zu verpflichten, Pro-

duktionsabfa lle zu vermeiden, die nach aktuellem Kenntnisstand nicht umweltvertra glich ent-

sorgt werden ko nnen (lit. c). Diese Delegationsnorm erma chtigt zu gesetzesvertretendem Ver-

ordnungsrecht127 und hat nicht zuletzt eine pra ventive Wirkung, da Verbote und Gebote erst zu 

erlassen sind, wenn sich die Abfallvermeidung mit anderen Mitteln nicht genu gend verwirkli-

chen la sst.128 Zu beachten sind mit Blick auf einschla giges Verordnungsrecht die Voraussetzun-

gen der Einschra nkung der Handels- und Gewerbefreiheit nach Art. 36 LV, da Verbote und Gebote 

in Bezug auf die Inverkehrbringung von Produkten, die Zusammensetzung von Produkten und 

die Produktionsmethoden Eingriffe in dieses Grundrecht darstellen ko nnen. Einschra nkungen 

der Handels- und Gewerbefreiheit sind nur zula ssig, wenn eine gesetzliche Grundlage besteht – 

was Art. 30a ch-USG als aufgrund des Zollvertrags direkt anwendbare Norm darstellt –, ein o f-

fentliches Interesse – in casu der Umweltschutz – gegeben ist, die Verha ltnisma ßigkeit gewahrt 

ist und nicht in den Kerngehalt des Grundrechts eingegriffen wird.129 Ein zula ssiger Eingriff wird 

folglich, wenn u berhaupt, meistens am Verha ltnisma ßigkeitsprinzip scheitern. Ein Beispiel einer 

einschla gigen in Liechtenstein direkt anwendbaren schweizerischen Verordnung ist die VGV. 

Art. 38 USG entspricht Art. 30a ch-USG. Schon die einleitende relativierende Formel «unter 

Beru cksichtigung bestehender Staatsvertra ge» zeigt jedoch, dass diese Delegationsnorm wegen 

der Zollunion mit der Schweiz nur wenig praktische Wirkung entfalten kann. Ein Beispiel einer 

 
124  Regierung des Fu rstentums Liechtenstein, Umweltbericht, S. 162. 
125  Regierung des Fu rstentums Liechtenstein, Umweltbericht, S. 158. 
126  Vgl. Griffel, Umweltrecht, S. 155. 
127  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30a, Rz. 3. 
128  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30a, Rz. 1. 
129  Vgl. Raschauer, Kommentar LV, Art. 36, Rz. 85. 
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heute auf dieser Delegationsnorm fußenden Verordnung ist die noch auf der Rechtsgrundlage 

des alten Abfallgesetzes erlassene Verordnung u ber Verpackungen und Verpackungsabfa lle130. 

Diese Verordnung dient der Umsetzung der RL 94/62/EG (Art. 1 Abs. 2 Verordnung u ber Verpa-

ckungen und Verpackungsabfa lle), deren Konzept die prima re Vermeidung vor der sekunda ren 

Verwertung von Verpackungsabfall ist,131 was der Abfallhierarchie entspricht. Probleme in der 

praktischen Anwendung von EWR-Recht ko nnen sich in Liechtenstein aufgrund der Einbettung 

in die schweizerische Abfallbewirtschaftung mit der Folge mangelnder statistischer Angaben 

etwa in Bezug auf die Erreichung von Recyclingquoten gema ß RL 94/62/EG ergeben. So stellte 

die ESA 2026 in einem Letter of formal notice etwa fest, dass die Recyclingquote fu r Holzverpa-

ckungen im Land im Jahr 2023 0 % nach Gewicht statt der verpflichtend festgelegten 15 % nach 

Gewicht betrug.132 Freilich ist das Amt fu r Umwelt (bzw. dessen Vorga nger) bereits seit 1997 

verpflichtet, eine Datenbank mit Angaben insbesondere u ber den Umfang von Verpackungen und 

Verpackungsabfa llen zu fu hren (Art. 9 Abs. 1 Verordnung u ber Verpackungen und Verpackungs-

abfa lle). 

 

 

 
130  Verordnung vom 26. August 1997 u ber Verpackungen und Verpackungsabfa lle, LGBl. 1997 Nr. 166. 
131  Epiney, 9. Kapitel, Rz. 136. 
132  ESA, Decision No. 054/26/COL vom 11. Ma rz 2026, Case No. 93876, S. 4. 
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VII.  Entsorgung/Behandlung 

Die aus der Schweiz stammende Legaldefinition fu r die Entsorgung von Abfa llen umfasst die Vor-

stufen Sammlung, Befo rderung, Zwischenlagerung und Behandlung sowie die Endstufen der Ver-

wertung und der Ablagerung (Art. 6 Abs. 1 lit. r Satz 1 USG).133 Grundsa tzlich muss Abfall fru her 

oder spa ter einer der beide Endstufen zugefu hrt werden und darf nicht dauerhaft auf den Vor-

stufen verharren.134 Die Vorstufen sind zwar typische Vorga nge im Rahmen der Entsorgung, aber 

nicht zwingend vorzunehmen. Im Gegenteil: Die Vorstufen sind nur anzuwenden, soweit sie im 

Hinblick auf die Endstufen no tig sind.135 

In a hnlicher Weise umfasst im europa ischen Gemeinschaftsrecht der Oberbegriff «Behand-

lung» die Verwertung, die Beseitigung sowie deren Vorbereitung (Art. 3 Ziff. 14 RL 2008/98/EG). 

Mit «Vorbereitung» vor der Verwertung oder Beseitigung ist die vorla ufige Behandlung wie z.B. 

Austausch, Vermischung oder Lagerung gemeint.136 

 

 

 
133  Keller, Kommentar ch-USG, Art. 7, Rz. 32. 
134  Botschaft ch-USG 1993, S. 1488. 
135  Brunner/Tschannen, Kommentar ch-USG, Vorbemerkungen zu Art. 30–32e, Rz. 48. 
136  Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 56. 
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VIII. Vorstufen 

A.  Sammlung, Beförderung und Zwischenlagerung 

Sa mtliche Vorstufen der Verwertung und Ablagerung haben umweltvertra glich zu erfolgen 

(Art. 37 Abs. 2 USG). Als Sammlung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. r USG gilt die organisierte Ab-

fuhr von bereitgestellten Abfa llen durch Sammeldienste der Gemeinden (z.B. Mu llabfuhr) oder 

Privater, die Entgegennahme an ortsfesten Sammelstellen (z.B. Wertstoffsammelstellen) und die 

Ru cknahme durch Handel oder Hersteller.137 

Mit Befo rderung nach Art. 6 Abs. 1 lit. r USG sind alle Transporte gemeint, also Abfalltrans-

porte von Inhaber zu Inhaber, vom Inhaber zu einer Anlage oder von einer Anlage zu einer ande-

ren Anlage sowie die zollgrenzu berschreitende Ein-, Aus- und Durchfuhr.138 

Die Zwischenlagerung nach Art. 6 Abs. 1 lit. r USG umfasst die voru bergehende (eventuell 

kurzzeitige) Unterbringung von Abfa llen, die noch keine Endstufe erreicht haben.139 Ergibt sich 

aus den konkreten Umsta nden, dass die Lagerung auf eine unbestimmte Dauer angelegt ist, kann 

der Tatbestand Ablagerung, allenfalls der rechtswidrigen und strafbewehrten Ablagerung 

(Art. 89 Abs. 1 lit. k USG), vorliegen. Vor der Behandlung, Verwertung oder Ablagerung findet in 

der Praxis oft eine Zwischenlagerung statt.140 Errichtet werden du rfen Zwischenlager nur, wenn 

die Anforderungen der Umwelt- und spezifisch der Gewa sserschutzgesetzgebung eingehalten 

werden (Art. 29 Abs. 1 VVEA). In diesem Sinne verpflichtet etwa Art. 18 Abs. 1 GSchG die Inhaber 

von Lageranlagen mit wassergefa hrdenden Flu ssigkeiten, die zum Gewa sserschutz erforderli-

chen baulichen und apparativen Vorrichtungen zu erstellen. Wenn Abfall auf Deponien141 zwi-

schengelagert wird, muss derselbe die fu r den jeweiligen Deponietyp geltenden Anforderungen 

einhalten (z.B. Inertstoffe) (Art. 29 Abs. 2 VVEA) und die Zwischenlagerung muss getrennt von 

den abgelagerten Abfa llen erfolgen (Art. 29 Abs. 3 VVEA). Gema ß Art. 30 Abs. 1 VVEA du rfen 

Abfa lle maximal wa hrend 5 Jahren zwischengelagert werden, wobei nur einmalig eine Verla nge-

rung der Frist um weitere ho chstens 5 Jahre mo glich ist, wenn innert der ersten Lagerdauer 

nachweislich eine sinnvolle Entsorgung nicht mo glich war. Danach muss entweder eine Behand-

lung oder eine Ablagerung erfolgen. La ngere Zeitspannen haben sich praktisch nicht bewa hrt, 

weil die Abfallinhaber nach la ngerer Zeit oft kein Interesse an einer Behandlung der Abfa lle mehr 

zeigen und so die Gefahr besteht, dass die mit Kosten verbundene Endstufe der Ablagerung auf 

einer Deponie umgangen wird.142 Eine «sinnvolle» weitere Verwertung etwa ha ngt u.a. davon ab, 

ob es u berhaupt einen Markt fu r verwerteten (z.B. recycelten) Abfall gibt und ob die Wirtschaft-

lichkeit gegeben ist.143 

EWR-rechtlich wird auf vergleichbare Weise die Sammlung als das Einsammeln von Abfa l-

len, einschließlich deren vorla ufiger Sortierung und vorla ufiger Lagerung, zum Zweck des Trans-

ports zu einer Abfallbehandlungsanlage definiert (Art. 3 Ziff. 10 RL 2008/98/EG). Als vorla ufige 

Sortierung sind Maßnahmen zu werten, welche ein Einsammler vor Ort beim Abfallinhaber 

 
137  Brunner/Tschannen, Kommentar ch-USG, Vorbemerkungen zu Art. 30–32e, Rz. 48. 
138  Brunner/Tschannen, Kommentar ch-USG, Vorbemerkungen zu Art. 30–32e, Rz. 48. Siehe auch unten 1. Teil XIII. C. 
139  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 30e, Rz. 11. 
140  Wagner Pfeifer, Rz. 630. 
141  Siehe unten 1. Teil XI. B. 
142  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 25. 
143  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30, Rz. 37 m.w.N.; vgl. Ja ger/Bu hler, Rz. 522; vgl. Flu ckiger, Commentaire LPE, 

Art. 30, Rz. 43. 
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durchfu hrt (z.B. Umsortierung falsch sortierter Abfa lle), wohingegen eine Sortierung in anderen 

Anlagen eine Verwertung oder Beseitigung darstellt. Die vorla ufige Lagerung wiederum ist die 

Lagerung bis zur Sammlung in Anlagen, in denen Abfa lle abgeladen und spa ter fu r den Weiter-

transport zur Behandlung vorbereitet werden (ErwGr. 16 RL 2008/98/EG), wa hrend die zeitwei-

lige Lagerung beim Abfallinhaber noch vor der Sammlung stattfindet.144 

B.  Behandlung 

1.  Im Allgemeinen 

Als «Behandlung» (im schweizerischen Rechtssinne) gilt jede physikalische, chemische oder bio-

logische Vera nderung des Abfalls (Art. 6 Abs. 1 lit. r Satz 2 USG). Physikalische Behandlungen 

sind z.B. das Sortieren, Filtrieren, die mechanische Zerkleinerung und das Windsichten (Schwer-

krafttrennung im Luftstrom). Beispiele fu r eine chemische Behandlung sind das Verbrennen, die 

Nassoxidation (Nassverbrennen) und die Verfestigung, wa hrend unter die biologische Behand-

lung das Verrottenlassen (Kompostierung) und die Methanisierung (Verga rung) fallen.145 Auch 

wenn USG und Verordnungen fu r einen konkreten Anwendungsfall keine expliziten Normen zur 

Behandlungspflicht enthalten sollten, ergibt sich diese auf jeder Stufe der Entsorgungskette aus 

der Grundpflicht der umweltvertra glichen Entsorgung (Art. 37 Abs. 2 USG), deren Teilaspekt die 

Behandlung ist (Art. 6 Abs. 1 lit. r USG).146 Auf der Vorstufe der Sammlung beispielsweise sind 

verwertbare Anteile von Siedlungsabfa llen wie Glas, Papier, Karton, Metalle, Gru nabfa lle und Tex-

tilien mo glichst getrennt zu sammeln (Art. 13 Abs. 1 VVEA) und folglich eventuell vor der U ber-

gabe zu pra parieren (z.B. Papier von Metalldosen entfernen). Die Behandlung ihrerseits muss 

ebenso umweltvertra glich wie die behandelten Abfa lle als deren Resultat sein.147 Fu r den Betrieb 

von Abfallanlagen (in Liechtenstein: Entsorgungsanlagen) gilt etwa explizit, dass dieselben der-

art zu betreiben sind, dass mo glichst keine scha dlichen oder la stigen Einwirkungen auf die Um-

welt entstehen (Art. 27 Abs. 1 lit. a VVEA). Fu r Abfallverbrennungsanlagen gelten zudem erga n-

zende und abweichende Emissionsbegrenzungen (Anhang 2 Ziff. 7 LRV). 

Eine umweltvertra gliche Ablagerung148 setzt regelma ßig eine vorga ngige Behandlung der 

Abfa lle voraus, damit sie mo glichst wenig organisch gebundenen Kohlenstoff enthalten und mo g-

lichst wasserunlo slich sind (Art. 45 Abs. 1 USG). Durch die Zersto rung organisch-chemischer Ver-

bindungen und die Entfernung wasserlo slicher Stoffe oder ihre Umwandlung in schwerlo sliche 

Verbindungen sollen auch langfristig Gefa hrdungen von Luft, Wasser und Boden vermieden wer-

den.149 In diesem Sinne sind brennbare Abfa lle einer thermischen Behandlung zuzufu hren, d.h. 

einer Behandlung mit so hohen Temperaturen, dass umweltgefa hrdende Stoffe zersto rt oder 

durch Mineralisierung physikalisch oder chemisch (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. r Satz 2 USG) gebunden 

werden (Art. 3 lit. l VVEA). Dies betrifft insbesondere Siedlungsabfa lle und Abfa lle vergleichbarer 

Zusammensetzung, Kla rschlamm und brennbare Anteile von Bauabfa llen, die in geeigneten An-

lagen thermisch zu behandeln sind, soweit keine stoffliche Verwertung mo glich ist (Art. 10 

VVEA). Zur thermischen Behandlung geeignet wiederum sind Anlagen, die nach den Vorgaben 

 
144  Vgl. Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 135. 
145  Vgl. Keller, Kommentar ch-USG, Art. 7, Rz. 33. 
146  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 30c, Rz. 9. 
147  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 30c, Rz. 10. 
148  Siehe unten 1. Teil XI. A. 
149  Botschaft ch-USG 1993, S. 1490. 
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von Art. 31 VVEA errichtet und nach den Vorgaben von Art. 32 VVEA betrieben werden. Anlagen 

zur thermischen Behandlung von Siedlungsabfa llen oder Abfa llen vergleichbarer Zusammenset-

zung du rfen errichtet oder in ihrer Kapazita t erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtun-

gen gewa hrleisten, dass mindestens 80 % des Energiegehalts außerhalb der Anlage genutzt wird 

(Art. 31 lit. c VVEA). Fu r den Betrieb gilt hingegen ein Mindestanteil von 55 % (Art. 32 Abs. 2 lit. a 

VVEA). Die energetischen Mindestanforderungen dienen o kologischen als auch energiepoliti-

schen Interessen.150 In EWR-rechtlicher Hinsicht ist in vergleichbarer Weise fu r Verbrennungs-

anlagen eine bestimmte Energieeffizienz vorgeschrieben (Anhang II R 1 Fn RL 2008/98/EG).151 

2. Im Speziellen: Verbrennen im Freien 

Außerhalb bewilligter geeigneter Anlagen ist im Grundsatz die Behandlungsart des Verbrennens 

von Abfa llen untersagt (Art. 45 Abs. 2 USG, vgl. Art. 37 Abs. 3 USG). Eine historisch bedingte Aus-

nahme besteht allerdings fu r organische Abfa lle aus der Land- und Forstwirtschaft sowie aus 

Hausga rten.152 Diese du rfen im Freien verbrannt werden, wenn ein einschla giges o ffentliches In-

teresse besteht und das Amt fu r Umwelt eine Genehmigung erteilt (Art. 45 Abs. 3 Satz 1 und 2 

USG).153 Diese Genehmigung kann insbesondere (d.h. nicht nur) im Fall von mit Scha dlingen be-

fallenem Schlagabraum aus der Forstwirtschaft, von mit Krankheiten befallenen Pflanzen oder 

von Alpra umungen oder schwer zuga nglichen Orten erteilt werden (Art. 45 Abs. 3 Satz 3 USG). 

Diese Bestimmung ist bis auf den ersten abfallrechtlichen Erlass154 in Liechtenstein zuru ckzu-

fu hren und erhielt mit Art. 20 Abs. 2 LRG seine heutige im USG erhaltene Form. Als lex specialis 

geht Art. 45 Abs. 3 USG der lex generalis von Art. 37 Abs. 3 USG vor. In EWR-rechtlicher Hinsicht 

ist eine solche Verbrennung im Freien als Beseitigungsverfahren (Anhang I D 10 i.V.m. Art. 3 

Ziff. 19 RL 2008/98/EG) und mithin als ein Beispiel der letzten Stufe der Abfallhierarchie zu qua-

lifizieren. Art. 45 Abs. 4 USG weist schließlich neben dem Amt fu r Umwelt auch den Gemeinden 

den Vollzug in Bezug auf das widerrechtliche und ausnahmsweise rechtma ßige Verbrennen von 

Abfa llen im Freien zu. 

 

 

 
150  Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 27. 
151  Siehe auch unten 1. Teil IX. D. 
152  Siehe auch unten 1. Teil X. C. und D. 
153  Vgl. die a hnliche Norm von Art. 30c Abs. 2 Satz 2 ch-USG. 
154  Verordnung vom 3. September 1974 u ber die Abfallverbrennung im Freien, LGBl. 1974 Nr. 60 (Art. 1 Abs. 2). 
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IX.  Verwertung 

A. Legaldefinitionen 

Die Verwertung wird in ErwGr. 8 RL 2008/98/EG als zweiter Schlu sselbegriff des Abfallrechts 

genannt. Im EWR-rechtlichen Sinne wird «Verwertung» legaldefiniert als jedes Verfahren, mit 

dem Abfa lle als Hauptergebnis innerhalb einer Anlage oder in der weiteren Wirtschaft einem 

sinnvollen Zweck zugefu hrt werden, d.h., die Abfa lle ersetzen andere funktionale Materialien 

oder werden so vorbereitet, dass sie diese bestimmten Funktionen erfu llen (Art. 3 Ziff. 15 RL 

2008/98/EG). In Anhang II RL 2008/98/EG ist eine nicht abschließende Liste von Verwertungs-

verfahren enthalten. Beispiele fu r Verwertungsverfahren sind demnach die Hauptverwendung 

als Brennstoff, die Kompostierung, die Ru ckgewinnung von Metallen und die Du ngung in der 

Landwirtschaft. Die Vorgabe des Hauptergebnisses kann als «Grundidee der Verwertung»155 be-

zeichnet werden, welche die Verwertung von der Beseitigung156 abgrenzt. Ein Verfahren der Ver-

wertung liegt folglich stets vor, wenn der Abfall in seiner Substanz als Rohstoff oder seinen Ei-

genschaften (vor allem Energiegehalt) der Wirtschaft erhalten werden soll.157 Der Begriff des 

Hauptergebnisses verdeutlicht die objektive Komponente der Abgrenzung von der Beseitigung 

und ist notwendig, weil Behandlungsverfahren oft doppelfunktional (Verwertung und Beseiti-

gung) sind bzw. die verschiedenen Akteure (z.B. Verursacher, Gemeinden, KVA) unterschiedliche 

subjektive Hauptzwecke verfolgen.158 Der sinnvolle Zweck kann explizit «innerhalb der Anlage 

oder in der weiteren Wirtschaft» (Art. 3 Ziff. 15 RL 2008/98/EG) erreicht werden, womit der 

a lteren Rechtsprechung des EuGH von vor 2008 begegnet wurde. Diese qualifizierte die Behand-

lung von Abfall in einer Mu llverbrennungsanlage mit einer Kraft-Wa rme-Koppelung (selbst bei 

hoher Energieeffizienz) als Beseitigung, nicht aber als energetische Verwertung, weil das Haupt-

ergebnis innerhalb der Verbrennungsanlage nicht die Energiegewinnung sei.159 Die Formulie-

rung «oder in der weiteren Wirtschaft» spiegelt nun einen weiten Substitutionsbegriff, der z.B. 

auch eine KVA umfasst, die an ein Fernwa rmenetz angeschlossen ist oder zur Elektrizita tserzeu-

gung genutzt wird, so dass außerhalb der KVA Prima rrohstoffe substituiert werden ko nnen.160 

Das Kriterium des «sinnvollen Zwecks» wird in Art. 3 Ziff. 15 RL 2008/98/EG mit dem direkten 

Ersetzen von anderen Materialien oder der Erfu llung einer entsprechenden Funktion ausge-

deutscht. Es geht dabei – im Gegensatz zur reinen Beseitigung – um einen anderen Hauptnutzen. 

Dieser muss zwar nicht in jedem Fall wirtschaftlich lohnend sein, der Abfall muss aber tatsa ch-

lich als Quasi-Rohstoff eingesetzt werden und auf diese Weise einen eigentlichen Rohstoff erset-

zen. Wegen des Kriteriums des Hauptergebnisses muss der Output der Verwertungsmaßnahme 

den Input quantitativ und qualitativ u bertreffen, so dass z.B. im Falle der Abfallverbrennung 

mehr Energie erzeugt werden muss, als bei der Durchfu hrung der Entsorgungsmaßnahme ver-

braucht wird.161 Ein Beispiel fu r ein Verwertungsverfahren kann in diesem Sinne die Einbringung 

von Schlacken und Aschen aus einer KVA in ein ehemaliges Salzbergwerk zur Sicherung von 

 
155  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 145. 
156  Siehe unten 1. Teil XI. A. 
157  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 145. 
158  Vgl. Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 150 m.w.N.; vgl. Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 60. 
159  Vgl. Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 151 m.w.N. 
160  Hahn, S. 114. 
161  Vgl. Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 153; vgl. Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 61. 
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Hohlra umen sein.162 Im entsprechenden Urteil des EuGH wurde auch klargestellt, dass die Ab-

grenzung zwischen Beseitigung und Verwertung je nach dem Einzelfall beurteilt werden muss.163 

Mit der abgeschlossenen Verwertung verlieren Stoffe und Gegensta nde grundsa tzlich die Ab-

falleigenschaft, weil das Ergebnis der Verwertung grundsa tzlich ein wirtschaftlich nutzbares 

Produkt ist, dessen sich der neue Besitzer ja nicht entledigen will.164 Bei beseitigten Abfa llen 

stellt sich diese Frage anders, weil dieselben entweder abgelagert und mithin immer noch Abfa lle 

sind oder es sie nicht mehr gibt.165 

Der aus der Schweiz stammende Rechtsbegriff der «Verwertung» innerhalb der Legaldefi-

nition fu r Entsorgung (Art. 6 Abs. 1 lit. r USG) beschreibt die Ru ckfu hrung von gesammelten, 

befo rderten oder zwischengelagerten Abfa llen in industrielle oder natu rliche Stoffkreisla ufe 

nach einer erforderlichen Behandlung.166 Infrage kommt demnach eine Vorbereitung zur Wie-

derverwendung (z.B. Pfandflaschen), eine stoffliche Verwertung von Altmaterialien (z.B. Altme-

tall) oder eine energetische Verwertung (z.B. Siedlungsabfall zur Wa rmeerzeugung).167 In dieser 

Reihenfolge entsprechen die Verwertungsarten der Priorita tenfolge der Maßnahmen gema ß 

Art. 37 Abs. 1 USG. Wie nach EWR-Recht gilt eine bewegliche Sache nicht mehr als Abfall, sobald 

sie verwertet und damit dem Wirtschaftskreislauf wieder zugefu hrt worden ist. Abgelagerte Ab-

fa lle bleiben hingegen Abfa lle, solange mit denselben oder der Sta tte der Ablagerung Pflichten 

verbunden sind (z.B. Nachsorgephase bei Deponien).168 

B. Vorbereitung zur Wiederverwendung 

Wenn eine Vermeidung von Abfa llen nicht mo glich ist – bzw. faktisch nicht vollzogen wird – mu s-

sen diese mo glichst verwertet werden (Art. 37 Abs. 1 lit. b–d USG). Nach der Priorita tenfolge sind 

Abfa lle, wenn immer mo glich, zur Wiederverwendung vorzubereiten (Art. 37 Abs. 1 lit. b USG). 

Darunter sind die Pru fung, Reinigung oder Reparatur von Erzeugnissen oder Bestandteilen von 

Erzeugnissen zu verstehen, die dazu fu hren, dass die Erzeugnisse ohne weitere Vorbehandlung 

wiederverwendet werden ko nnen (Art. 3 Ziff. 16 RL 2008/98/EG). Zu beachten gilt es, dass es 

hier stets um Abfa lle geht. Nicht-Abfa lle werden ohne jedes Vorbereitungsverfahren einer Wie-

derverwendung zugefu hrt (Art. 3 Ziff. 13 RL 2008/98/EG) bzw. weiterverwendet. Anders als bei 

der Vorbehandlung und dem Recycling sind im Sinne der Vorbereitung zur Wiederverwendung 

nur geringfu gige Maßnahmen ohne wesentlichen Substanzeingriff mo glich.169 Beispiele fu r eine 

Vorbereitung zur Wiederverwendung sind die Auswechslung eines defekten Schalters eines 

Elektrogera ts, die Reinigung von Altkleidern oder alten Mo beln sowie Pfandflaschen. Mit Blick 

auf Art. 3 Ziff. 13 RL 2008/98/EG wird klar, dass das Vorbereitungsverfahren auf den urspru ng-

lichen Verwendungszweck abzielen muss. Nach Abschluss dieses Verwertungsverfahrens endet 

die Abfalleigenschaft des betreffenden Erzeugnisses (vgl. Art. 6 Abs. 1 RL 2008/98/EG). 

 
162  EuGH, Rs. C-6/00 (ASA), ECLI:EU:C:2002:121, Rz. 19 und 71. 
163  EuGH, Rs. C-6/00 (ASA), ECLI:EU:C:2002:121, Rz. 71. 
164  Epiney, 9. Kapitel, Rz. 104. 
165  Epiney, 9. Kapitel, Rz. 104 Fn 511. 
166  Brunner/Tschannen, Kommentar ch-USG, Vorbemerkungen zu Art. 30–32e, Rz. 46. 
167  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 572. 
168  Vgl. Keller, Kommentar ch-USG, Art. 7, Rz. 32; vgl. Ja ger/Bu hler, Rz. 505. 
169  Vgl. Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 162. 



Abfallrecht 

42 

Der zollvertraglich direkt anwendbare Art. 7 Abs. 6bis ch-USG entha lt seit dem 1. Januar 

2025 als Behandlungsart ebenfalls die Vorbereitung zur Wiederverwendung.170 Diese Rechts-

figur bezieht sich offenkundig auf das Unionsrecht.171 Eine Konkretisierung in der VVEA ist bis-

lang allerdings noch nicht erfolgt. 

C. Recycling 

Die zweite Stufe auf der Abfallhierarchie innerhalb der Verwertungsmaßnahmen ist das Recyc-

ling (Art. 37 Abs. 1 lit. c USG). Gema ß Art. 3 Ziff. 17 Satz 1 RL 2008/98/EG ist unter dem Begriff 

Recycling jedes Verwertungsverfahren zu verstehen, durch welches Abfallmaterialien zu Erzeug-

nissen, Materialien oder Stoffen entweder fu r den urspru nglichen Zweck oder andere Zwecke 

aufbereitet werden. Ein Beispiel im Sinne des urspru nglichen Zwecks ist das Recycling von Alt-

papier in neues Papier, wa hrend ein anderer Zweck die Verarbeitung des Altpapiers zu Paketfu ll-

stoff ist (sogenanntes Downcycling). Gema ß Art. 3 Ziff. 17 Satz 2 RL 2008/98/EG schließt das 

Recycling die Aufbereitung organischer Materialien (z.B. Kompostierung) ein, nicht aber die 

energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die fu r die Verwendung als Brenn-

stoff oder zur Verfu llung bestimmt sind. Ausgenommen vom Recyclingbegriff sind demnach 

selbstredend die energetische Verwertung bzw. die sonstige Verwertung, die innerhalb der ge-

samten Abfallhierarchie erst an vierter Stelle stehen.172 Mit «Verfu llung» ist die Verwertung von 

geeigneten nicht gefa hrlichen Abfa llen zur Rekultivierung von Abgrabungen oder fu r bautechni-

sche Zwecke bei der Landschaftsgestaltung gemeint (Art. 3 Ziff. 17a RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 

2018/851, vgl. die Auflandung gema ß Art. 44 Abs. 3 USG). Zur Erreichung der Recycling-Zielvor-

gaben ist die Verfu llung mit nicht gefa hrlichen Bau- und Abbruchabfa llen ausnahmsweise dem 

Recycling unter bestimmten Voraussetzungen gleichgestellt (vgl. Art. 11 Abs. 2 lit. b RL 

2008/98/EG).173 In der schweizerischen Rechtssprache wird statt Recycling oft unspezifisch der 

Begriff der stofflichen Verwertung gebraucht (z.B. Art. 13 Abs. 1 VVEA). Im EWR-rechtlichen Sinn 

fa llt unter die stoffliche Verwertung insbesondere auch die Vorbereitung zur Wiederverwendung 

(Art. 3 Ziff. 15a RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 2018/851). 

D. Sonstige Verwertung 

Die letzte Stufe der Verwertungsmaßnahmen ist die sonstige Verwertung, insbesondere die ener-

getische Verwertung (Art. 37 Abs. 1 lit. d USG). Die «sonstige Verwertung» wird in der RL 

2008/98/EG zwar nicht legaldefiniert, was darunter subsumiert werden kann, ergibt sich aber 

insbesondere aus den Legaldefinitionen der Verwertung und des Recyclings (Art. 3 Ziff. 15 bzw. 

Ziff. 17 RL 2008/98/EG). Als Verwertungsverfahren muss auch die sonstige Verwertung Abfall 

als Hauptergebnis einem sinnvollen Zweck zufu hren (Art. 3 Ziff. 15 RL 2008/98/EG). Die sons-

tige Verwertung ist aber (in der Form der energetischen Verwertung explizit) kein Recycling; 

dadurch wird also im Sinne der RL 2008/98/EG keine Aufbereitung fu r den urspru nglichen oder 

einen anderen Zweck vollzogen (Art. 3 Ziff. 17 i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. d RL 2008/98/EG). Art. 3 

Ziff. 17 Satz 2 RL 2008/98/EG schließt die Aufbereitung zu Brennstoffzwecken aus. Eine sonstige 

Verwertungsverfahrensart ist folglich die Aufbereitung von Abfa llen zu Materialien zur 

 
170  AS 2024 648. 
171  Parlamentarische Initiative Kreislaufwirtschaft, S. 29. 
172  Siehe unten 1. Teil IX. D. 
173  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 162. 
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Verwendung als Brennstoff, wie z.B. Holzpellets aus Holzabfa llen oder Kla rschlammpellets aus 

Kla rschlamm.174 Als energetische Verwertung – als ein Beispiel fu r eine sonstige Verwertung 

(Art. 4 Abs. 1 lit. d RL 2008/98/EG) – ist etwa die Hauptverwendung als (direkter) Brennstoff 

oder als anderes Mittel der Energieerzeugung zu nennen (Anhang II R 1 RL 2008/98/EG). Wenn 

die Energieru ckgewinnung nur eine Nebenfolge des Verfahrens ist, liegt allerdings keine Verwer-

tung, sondern eine Beseitigung175 vor (Art. 3 Ziff. 19 RL 2008/98/EG). Bei der Verbrennung von 

Siedlungsabfa llen legt Anhang II R 1 Fn RL 2008/98/EG fest, welche Energieeffizienz eine Ver-

brennungsanlage mindestens erreichen muss, damit eine sonstige Verwertung, aber keine Besei-

tigung vorliegt. Zu beachten gilt es hierbei, dass die Energieeffizienz einer Anlage jedenfalls nicht 

das einzige Kriterium fu r die Qualifikation als energetische Verwertung ist.176 Die sonstige Ver-

wertung ist ein Auffangtatbestand, der sich auf alle Verwertungsmaßnahmen erstreckt, die nicht 

auf einer ho heren Stufe in der Abfallhierarchie stehen.177  

 

 

 
174  Hahn, S. 127. 
175  Siehe unten 1. Teil XI. A. 
176  Hahn, S. 127. 
177  Beckmann, Kommentar KrWG, § 6, Rz. 37. 
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X.  Konkretisierung der Verwertung 

A.  Grundsatzbestimmung 

Gema ß der Grundsatzbestimmung von Art. 12 Abs. 1 VVEA sind Abfa lle stofflich (Recycling) oder 

energetisch zu verwerten, wenn eine Verwertung die Umwelt weniger belastet als eine andere 

Entsorgungsart und auch weniger als die Herstellung neuer Produkte oder die Beschaffung an-

derer Brennstoffe. Diese Bestimmung entspricht dem Grundsatz der umweltvertra glichen Ent-

sorgung (Art. 37 Abs. 2 USG). Eine andere Entsorgungsart – neben der Verwertung – ist insbe-

sondere die Ablagerung, infrage kommen zudem Arten der Behandlung. Die (stoffliche oder 

energetische) Verwertung muss dabei nach dem «Stand der Technik» erfolgen (Art. 12 Abs. 2 

VVEA). Dieser Stand der Technik wird in Art. 3 lit. m Ziff. 1 VVEA legaldefiniert als aktueller Ent-

wicklungsstand von Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der bei vergleichbaren Anla-

gen oder Ta tigkeiten im Inland oder Ausland erfolgreich erprobt ist oder versuchsweise erfolg-

reich eingesetzt wurde und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Ta tigkeiten 

u bertragbar ist. Aus dieser Bestimmung spricht eine dynamische Technikklausel, deren Inhalt 

sich mit der Zeit a ndert. «Erfolgreich erprobt» bedeutet dabei, dass die Verfahren etc. in der Pra-

xis durchfu hrbar sind, wa hrend «Versuche» unter praxisnahen Bedingungen und nach wissen-

schaftlichen Methoden durchgefu hrt werden mu ssen. Die U bertragbarkeit der Versuche nach 

den Regeln der Technik soll auf vergleichbaren Verha ltnissen aufbauen (z.B. Gro ßenvergleich der 

konkreten Anlagen). Schließlich verweist der Erfolg («erfolgreich») bei Erprobung und Versu-

chen insbesondere auf die Zuverla ssigkeit der Zweckerreichung.178 Anders als beim Immissions-

schutzrecht nach USG, bei dem technische Anforderungen und Wirtschaftlichkeit getrennte As-

pekte sind (Art. 14 Abs. 2 USG),179 ist im Bereich des Abfallrechts Letztere in die Legaldefinition 

des Stands der Technik integriert. Gema ß Art. 3 lit. m Ziff. 2 VVEA beinhaltet der Stand der Tech-

nik kumulativ zum aktuellen Entwicklungsstand die wirtschaftliche Tragbarkeit dieses Entwick-

lungsstands fu r einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffenden Branche. 

Maßgeblich ist dabei nicht die konkrete wirtschaftliche Zumutbarkeit in einem Einzelfall, son-

dern eine standardisierte wirtschaftliche Zumutbarkeit nach mittlerer Betriebsgro ße, wirt-

schaftlicher Gesundheit, zeitgema ßen Produktionsanlagen und kompetenter Betriebsfu hrung.180 

In diesem Sinne wird kein betriebswirtschaftlicher, sondern ein rechtlicher Ansatz in Bezug auf 

die wirtschaftliche Tragbarkeit verfolgt.181 

Die Priorita tenfolge oder Abfallhierarchie gema ß Art. 37 Abs. 1 USG ist mit der Grundsatz-

bestimmung von Art. 12 Abs. 1 VVEA nicht konsequent umgesetzt («stofflich oder energetisch»), 

weil nach der Abfallhierarchie das Recycling (stofflich) der sonstigen Verwertung vorzuziehen 

ist. Eine energetische darf also der stofflichen Verwertung im Sinne der Abweichungsmo glichkeit 

von Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 RL 2008/98/EG nur vorgezogen werden, wenn es um bestimmte Abfa lle 

und bestimmte Verwertungsmaßnahmen geht, eine gesamtheitliche Betrachtung im Sinne des 

Lebenszyklusdenkens dies rechtfertigt und die Verha ltnisma ßigkeit nach den Kriterien der Ge-

eignetheit und Erforderlichkeit gegeben ist.182 Im deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetz war 

 
178  Vgl. zum Ganzen Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 10. 
179  Ausfu hrlich dazu Beck, S. 22–24. 
180  Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 10. 
181  Vgl. Schrade/Loretan, Kommentar ch-USG, Art. 11, Rz. 34 m.w.N. 
182  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 185; vgl. Versmann, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 4, Rz. 21. 
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altrechtlich (aufgehoben 2017) ab einem bestimmten Heizwert ebenfalls eine Gleichrangigkeit 

von stofflicher und energetischer Verwertung vorgesehen, was von der Europa ischen Kommis-

sion mit Blick auf die Abfallhierarchie kritisiert worden war.183 

B.  Siedlungsabfälle 

Neben dieser allgemeinen Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik sieht die VVEA be-

sondere Verwertungspflichten vor.184 So sorgen die Kantone – d.h. in Liechtenstein die Gemein-

den (Art. 47 USG) – dafu r, dass verwertbare Anteile von Siedlungsabfa llen wie Glas, Papier, Kar-

ton, Metalle, Gru nabfa lle und Textilien soweit mo glich getrennt gesammelt und stofflich verwer-

tet werden (Art. 13 Abs. 1 VVEA). Diese Aufza hlung ist beispielhaft, also nicht abschließend 

(«wie»). Fu r Liechtenstein sind mit Blick auf Art. 11 Abs. 1 UAbs. 3 RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 

2018/851 verpflichtend auch Kunststoffe getrennt zu sammeln, soweit nicht die Abweichungs-

mo glichkeiten von Art. 10 Abs. 2 und 3 RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 2018/851 greifen. Die Ver-

ha ltnisma ßigkeit ist auch bezu glich Kunststoffe und Textilien gewahrt, da fu r diese Abfallstro me 

la ngst fortschrittliche Recyclingsysteme entwickelt wurden.185 Die stoffliche Verwertung im 

schweizerischen Sinne umfasst vornehmlich das Recycling, du rfte mittlerweile mit Blick auf die 

direkt anwendbaren Art. 30b Abs. 2 und 3 ch-USG (Pfandsystem) und den erweiterten Art. 7 

Abs. 6bis ch-USG186 aber auch die Vorbereitung zur Wiederverwendung im EWR-rechtlichen 

Sinne umfassen. Gema ß Art. 3 Ziff. 15a RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 2018/851 bedeutet die 

stoffliche Verwertung vor allem die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und die 

Verfu llung, aber gerade nicht die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Brennstoff-

Materialien oder anderen Materialien zur Energieerzeugung. Um der Priorita tenfolge nach 

Art. 37 Abs. 1 USG zu genu gen, ist also die Vorbereitung zur Wiederverwendung (z.B. Pfandfla-

schen) dem Recycling (z.B. Herstellung neuer Flaschen aus Altglas) grundsa tzlich vorzuziehen. 

C.  Organische Abfälle gemäß USG 

Nach Art. 45 Abs. 3 Satz 1 USG sind organische Abfa lle aus der Land- und Forstwirtschaft sowie 

aus Hausga rten – im Sinne des abfallhierarchischen «verwerten vor beseitigen» – grundsa tzlich 

zu kompostieren. Diese Bestimmung beinhaltet zwei nicht auf Anhieb zu u berspringende Ausle-

gungshu rden, da sie von den u brigen Normen von Art. 45 USG systematisch abweicht – Kompos-

tieren ist EWR-rechtlich ein Verwertungsverfahren (Anhang II R 3 RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 

2018/851) – und in begrifflicher Hinsicht nicht der VVEA entspricht («organische Abfa lle»). Es 

handelt sich dabei um ein U berbleibsel aus dem alten Luftreinhaltegesetz (Art. 24 Abs. 2), das 

u ber das spa tere LRG (Art. 20 Abs. 2) seinen Weg in das USG gefunden hat. Die Regierung hatte 

diesen Passus in den 1980er-Jahren urspru nglich zwar nicht vorgesehen, aber dennoch darauf 

hingewiesen, dass sich als Alternative zur Verbrennung die Kompostierung von organischen Ab-

fa llen anbiete und Kompostieranlagen erwu nscht seien.187 Auf Vorschlag eines Landtagsabge-

ordneten und unter Verweis auf die Mo glichkeit einer landesweiten oder von gemeindeweise 

eingerichteten o ffentlichen Kompostieranlagen wurde das Gebot der Kompostierung in das alte 

 
183  Beckmann, Kommentar KrWG, § 6, Rz. 73. 
184  Wagner Pfeifer, Rz. 574. 
185  Stengler, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 11, Rz. 24. 
186  Siehe oben 1. Teil IX. B. 
187  BuA Nr. 43/1985, S. 40. 
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Luftreinhaltegesetz integriert.188 Im LRG wurde aus der urspru nglichen Alternative das noch 

heute geltende grundsa tzliche Gebot der Kompostierung (Art. 45 Abs. 3 Satz 1 USG), wobei auch 

hier im Grundsatz fu r Siedlungsabfa lle die U bergabepflicht an die Gemeinden gilt (Art. 47 Abs. 4 

USG).189 Als «organische Abfa lle» sind generell Abfa lle aus der Land- und Forstwirtschaft sowie 

aus Hausga rten zu betrachten, also z.B. Ernteausschuss wie Kraut und Knollen, Laub, A ste, Wur-

zeln und Rasenschnitt. 

D.  Biogene Abfälle 

Das Gebot der Kompostierung gema ß Art. 45 Abs. 3 Satz 1 USG betrifft nur eine Verwertungsart 

und deckt auch nur einen Teil der biogenen Abfa lle gema ß der aufgrund des Zollvertrags direkt 

anwendbaren VVEA ab, so dass ihm heutzutage kaum mehr eine Eigenbedeutung zukommt. 

Biogene Abfa lle sind legaldefinitorisch Abfa lle pflanzlicher, tierischer oder mikrobieller 

Herkunft (Art. 3 lit. d VVEA). Darunter fallen etwa Holzabfa lle, Speiseo le und -fette, Abfa lle aus 

der Landwirtschaft (Anhang 1 Kategorie 6 VVEA) sowie Gru n-, Speise- und Lebensmittelab-

fa lle.190 Gema ß Art. 14 Abs. 1 VVEA sind biogene Abfa lle «rein stofflich oder durch Verga ren zu 

verwerten», wenn verschiedene Voraussetzungen, wie z.B. ein maximaler Schadstoffgehalt, ge-

geben sind. Mit «rein stofflich» ist in diesem Sinne das Verrotten nach Art. 3 lit. i VVEA gemeint, 

wa hrend Verga rungsanlagen in Art. 3 lit. j VVEA legaldefiniert werden. Im Sinne der Priorita ten-

folge der Abfallhierarchie sind biogene Abfa lle, soweit eine Verwertung nach Art. 14 Abs. 1 VVEA 

nicht erfolgen muss bzw. sich die Abfa lle nicht dafu r eignen, soweit wie mo glich und sinnvoll 

energetisch zu verwerten oder thermisch zu behandeln, um deren Energiegehalt zu nutzen 

(Art. 14 Abs. 2 VVEA).  

Im EWR-rechtlichen Sinne sind «Bioabfall» in a hnlicher Weise, aber etwas enger, biologisch 

abbaubare Garten- und Parkabfa lle, Nahrungsmittel- und Ku chenabfa lle aus Haushalten, Bu ros, 

Gaststa tten, Großhandel, Kantinen, dem Cateringgewerbe und aus dem Einzelhandel sowie ver-

gleichbare Abfa lle aus Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben (Art. 3 Ziff. 4 RL 2008/98/EG i.d.F. 

RL (EU) 2018/851). Gemeint sind damit abschließend biologisch abbaubare Abfa lle, wie Rasen-

schnitt, Essensreste und Zuckerru benschnitzel.191 Nicht darunter fallen folglich andere biolo-

gisch abbaubare Abfa lle, wie Fa kalien (z.B. Gu lle), tierische Nebenprodukte, die keine Nahrungs-

mittel- oder Ku chenabfa lle sind (z.B. Blut, Knochen) und Tierko rper, die nicht geschlachtet wur-

den (Art. 2 Abs. 1 lit. f und Abs. 2 lit. b und c RL 2008/98/EG). Gema ß Art. 22 Abs. 1 RL 

2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 2018/851 haben die Mitgliedstaaten dafu r zu sorgen, dass (bis Ende 

2023) Bioabfall entweder an der Anfallstelle getrennt und recycelt (also wie nach der VVEA Ver-

rottung oder Verga rung) oder getrennt gesammelt und nicht mit anderen Abfallarten vermischt 

wird. Abfa lle, die a hnlich biologisch abbaubar sind, ko nnen gemeinsam mit den Bioabfa llen ge-

sammelt werden. Gema ß Art. 22 Abs. 2 lit. a RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 2018/851 sind im 

Weiteren Maßnahmen zu treffen, um – vergleichbar mit dem Schweizer Recht – das Recycling, 

also insbesondere Kompostierung und Verga rung, zu fo rdern. Zudem ist etwa die Eigenkompos-

tierung zu fo rdern (Art. 22 Abs. 2 lit. b RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 2018/851). Die 

 
188  LTP 1985 (Sitzung vom 23.10.1985), S. 813. 
189  Zur Eigenkompostierung siehe oben 1. Teil IV. A. 
190  Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 14. 
191  Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 24; vgl. Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 117. 
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Kompostierung bzw. Eigenkompostierung ist in Liechtenstein schon seit dem Inkrafttreten des 

alten Luftreinhaltegesetzes von 1986 ein Gebot.192 

E.  Holzabfälle 

Die Unterkategorien von Abfa llen gema ß VVEA sind keine geschlossenen Kategorien, so dass 

stets U berschneidungen bestehen ko nnen.193 Holzabfa lle wiederum sind von vielfa ltigem Wesen 

und reichen von naturbelassenem Holz bis zu speziell behandeltem, z.B. mit Holzschutzmitteln 

druckimpra gniertem Holz (Art. 2 Abs. 1 lit. a sublit. dd Holzabfall-Verordnung). Holzabfa lle, wel-

che die Grenzwerte gema ß Anhang 7 Ziff. 1 VVEA nicht u berschreiten, du rfen fu r die stoffliche 

Verwertung in Holzwerkstoffen (z.B. Spanplatten) eingesetzt werden (Art. 14a Abs. 1 VVEA). 

Wenn die niedrigeren Grenzwerte von Anhang 7 Ziff. 1 VVEA u berschritten, aber die ho heren 

Grenzwerte von Anhang 7 Ziff. 2 VVEA noch unterschritten sind, du rfen Holzabfa lle in Altholz-

feuerungen thermisch verwertet werden (Art. 14a Abs. 2 VVEA). Altholzfeuerungen sind Industrie-

feuerungsanlagen zur Verbrennung oder thermischen Zersetzung von Altholz, Papier, Karton und 

a hnlichen Abfa llen (Anhang 2 Ziff. 721 LRV). Nicht entgegen steht dieser Bestimmung Art. 4 

Abs. 3 Holzabfall-Verordnung, der den Einsatz von Holzabfa llen als Brennstoff in Feuerungsanla-

gen verbietet, weil damit nicht spezifische Altholzfeuerungen, sondern jegliche sonstige Feue-

rungsanlagen (z.B. Wohnraumfeuerungen) gemeint sind. Mit Blick auf das EWR-Recht ist fu r 

Liechtenstein zu beachten, dass die sonstige Verwertung vor dem Recycling nur angezeigt ist, 

wenn dies dem Umweltschutz insgesamt besser dient (Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 RL 2008/98/EG). 

F.  Phosphor 

Phosphor ist ein wichtiger Na hrstoff fu r Pflanzen und ein essenzieller Baustein fu r Knochen und 

Za hne von Menschen und Tieren. Mit einem geschlossenen Stoffkreislauf ko nnte die Schweiz ih-

ren gesamten Bedarf an Phosphor, insbesondere zur Du ngung in der Landwirtschaft, selbst de-

cken.194 Deshalb gilt seit dem 1. Januar 2026 auch in Liechtenstein die Pflicht zur Ru ckgewinnung 

und zum Recycling von Phosphor. Die Recycling-Pflicht fu r Phosphor bezieht sich auf kommuna-

les Abwasser, Kla rschlamm aus zentralen Abwasserreinigungsanlagen und Kla rschlammasche 

nach der thermischen Behandlung (Art. 15 Abs. 1 VVEA). Soweit Tier- und Knochenmehl nicht 

als Futtermittel verwendet wird, ist das darin enthaltene Phosphor ebenfalls stofflich zu verwer-

ten (Art. 15 Abs. 2 VVEA). Bei der Ru ckgewinnung von Phosphor aus phosphorreichen Abfa llen 

sind die in den Abfa llen enthaltenen Schadstoffe nach dem Stand der Technik (vgl. Art. 3 lit. m 

VVEA) zu entfernen (Art. 15a Abs. 1 VVEA). Wa hrend bei der Ru ckgewinnung von Phosphor aus 

Abwasser, Kla rschlamm und Kla rschlammasche mindestens 16 kg Phosphor pro Tonne Kla r-

schlamm-Trockensubstanz zuru ckgewonnen werden mu ssen (Art. 15a Abs. 2 VVEA), muss Phos-

phor aus Tier- und Knochenmehl vollsta ndig zuru ckgewonnen werden (Art. 15a Abs. 3 VVEA). 

In der EU haben die Mitgliedstaaten seit Kurzem Maßnahmen zu treffen, um in der Kla r-

schlammbewirtschaftung die Ru ckgewinnung von Ressourcen, insbesondere Phosphor und 

Stickstoff, vorzubereiten (Art. 20 Abs. 1 lit. b RL (EU) 2024/3019). Die Europa ische Kommission 

ist erma chtigt, bis spa testens am 2. Januar 2028 eine Mindestquote fu r die Wiederverwendung 

 
192  Siehe oben 1. Teil X. C. 
193  Ja ger/Bu hler, Rz. 531. 
194  Bundesamt fu r Umwelt, Phosphor-Recycling. 
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und das Recycling von Phosphor aus Kla rschlamm und kommunalem Abwasser festzulegen 

(Art. 20 Abs. 2 RL (EU) 2024/3019). Es ist davon auszugehen, dass diese Richtlinie in das EWRA 

aufgenommen werden wird, wobei Liechtenstein aufgrund der VVEA zu diesem Zeitpunkt be-

reits zum Phosphor-Recycling verpflichtet und im operativen Modus sein wird. 

G.  Bauabfälle 

Spezifische Normen fu r die Verwertung von Bauabfa llen – das sind Abfa lle, die bei Neubau-, Um-

bau- oder Ru ckbauarbeiten von ortsfesten Anlagen anfallen (Art. 3 lit. e VVEA) – finden sich in 

den Art. 16–20 VVEA. Demnach ist die Bauherrschaft bei Bauarbeiten verpflichtet, der Baube-

willigungsbeho rde im Rahmen des Bewilligungsgesuchs Angaben u ber Art, Qualita t und Menge 

der anfallenden Abfa lle und u ber die vorgesehene Entsorgung (Entsorgungskonzept) zu machen, 

wenn voraussichtlich gro ßere Mengen von u ber 200 m3 an Bauabfa llen anfallen oder in den Bau-

abfa llen umwelt- oder gesundheitsgefa hrdende Stoffe wie z.B. Blei oder Asbest zu erwarten sind 

(Art. 16 Abs. 1 VVEA). Nach Abschluss der Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der Baubewilli-

gungsbeho rde auf Verlangen nachweisen, dass die Abfa lle nach dem Entsorgungskonzept bzw. 

den Vorgaben der Beho rde entsorgt wurden (Art. 16 Abs. 2 VVEA). Die strengere Norm von 

Art. 49a USG verpflichtet Bauherren in Liechtenstein allerdings, dem Amt fu r Umwelt stets vor-

ga ngig ein Entsorgungskonzept zur Genehmigung vorzulegen und stets nach der erfolgten Ent-

sorgung einen Entsorgungsnachweis einzureichen.  

In Art. 17 VVEA sind Vorgaben zur Trennung von Bauabfa llen enthalten. Mo glichst sorten-

rein auf der Baustelle zu trennen sind jeweils abgetragener Ober- und Unterboden, Aushub- und 

Ausbruchmaterial, Ausbauasphalt, Betonabbruch, Straßenaufbruch, Mischabbruch, Ziegelbruch, 

Gips sowie weitere stofflich verwertbare Abfa lle wie Glas, Metalle, Holz und Kunststoffe (Art. 17 

Abs. 1 lit. a–d VVEA). Der Sinn dieser Regelung ergibt sich aus den verschiedenen Verwertungs-

mo glichkeiten. So lassen sich Bauabfa lle etwa zu Recycling-Baustoffen aufbereiten, wodurch Pri-

ma rrohstoffe ersetzt und also Ressourcen geschont werden ko nnen.195 

Auch im EWR-rechtlichen Sinne sind «Bau- und Abbruchabfa lle» legaldefinitorisch Abfa lle, 

welche durch Bau- und Abbruchta tigkeiten entstehen (Art. 3 Ziff. 2c RL 2008/98/EG i.d.F. RL 

(EU) 2018/851). Liechtenstein wird verpflichtet sein, Maßnahmen zur Fo rderung des selektiven 

Abbruchs zu ergreifen, damit gefa hrliche Stoffe entfernt und sicher gehandhabt werden ko nnen 

sowie die Wiederverwendung und das Recycling durch die selektive Entfernung der Materialien 

gefo rdert wird. Zudem sind Maßnahmen zur Einrichtung von Sortiersystemen fu r Bau- und Ab-

bruchabfa lle zu ergreifen, mindestens fu r Holz, mineralische Abfa lle (Beton, Back- und Ziegel-

stein, Fliesen, Keramik und Steine), Metall, Glas, Kunststoffe und Gips (Art. 11 Abs. 1 UAbs. 4 RL 

2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 2018/851). Durch das a hnliche Regime der VVEA du rfte diese Bestim-

mung rechtlich umsetzbar sein. 

Als Oberboden wird die oberste Bodenschicht mit ho herem Humusgehalt und starker 

Durchwurzelung bezeichnet, wa hrend der Unterboden die darunterliegende Bodenschicht mit 

wenig Humus und Durchwurzelung oberhalb des Untergrunds (vgl. Aushub- und Ausbruch-

material) ist. Die beiden Bodenarten sind im Fall der Abtragung ebenfalls jeweils mo glichst sor-

tenrein zu trennen (Art. 17 Abs. 1 lit. a VVEA). Zudem sind Ober- und Unterboden mo glichst 

 
195  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 574. 
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vollsta ndig zu verwerten, wenn sie kumulativ sich aufgrund ihrer Eigenschaften fu r die vorgese-

hene Verwertung eignen, die einschla gigen Richtwerte der (sonst in Liechtenstein nicht anwend-

baren) VBBo196 einhalten und weder Fremdstoffe noch invasive gebietsfremde Organismen ent-

halten (Art. 18 Abs. 1 VVEA). Gerade mit invasiven gebietsfremden Organismen (z.B. Pflanzen) 

verunreinigter Ober- und Unterboden muss entsprechend behandelt und abgelagert werden. Bei 

der Verwertung gelten auch in Liechtenstein die Art. 6 und 7 VBBo (Art. 18 Abs. 2 VVEA), d.h. 

Bestimmungen zur Vermeidung von Bodenverdichtung und -erosion sowie von physikalischer, 

chemischer und biologischer Belastung. Hier ist also eine U berschneidung des Abfallrechts mit 

dem Bodenschutzrecht auszumachen.  

Eine im schweizerischen Recht nicht explizit vorgesehene Ausnahme ist im EWR-Recht 

enthalten. Nach Art. 2 Abs. 1 lit. c RL 2008/98/EG fallen nicht kontaminierte Bo den und andere 

natu rlich vorkommende Materialien (z.B. Steine, Lehm und Ton), die bei Bauarbeiten ausgeho-

ben wurden und sicher in ihrem natu rlichen Zustand am Ort der Aushebung wieder fu r Bauzwe-

cke verwendet werden, nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie. In diesem Sinne darf 

nach dem Aushub keine Vermischung mit anderen Materialien erfolgen und es du rfen keine wei-

teren Stoffe zugefu gt werden.197 E contrario ko nnen jedoch z.B. verunreinigte Bo den und Bo den, 

die an einem anderen Standort oder nicht fu r bauliche Zwecke verwendet werden, unter die RL 

2008/98/EG fallen, sofern die Abfalleigenschaft (noch) gegeben ist.198 

Aushub- und Ausbruchmaterial wird legaldefiniert als Material, das bei Bauarbeiten aus-

gehoben oder ausgebrochen wird, mit Ausnahme von abgetragenem Ober- und Unterboden 

(Art. 3 lit. f VVEA). Gemeint sind damit nicht brennbare, mineralische Bauabfa lle (insbesondere 

der natu rliche Untergrund), die quantitativ den Hauptteil der Bauabfa lle ausmachen und deren 

Entsorgung mit der Einhaltung von Grenzwerten verbunden ist, wofu r chemische Analysen no tig 

sind.199 Gema ß Art. 19 VVEA muss Aushub- und Ausbruchmaterial je nach Grad der Verschmut-

zung und Einhaltung der Grenzwerte (festgelegt in den Anha ngen der VVEA) entsprechend ver-

wertet werden. Ab einem festgelegten Verschmutzungsgrad und bestimmten Schadstoffgehalten 

darf keine Verwertung, sondern nur noch eine Ablagerung erfolgen (Art. 19 Abs. 3 VVEA). Eben-

falls fallen mineralische Bauabfa lle (z.B. Ziegel, Beton und Gips) beim Abbruch von Bauwerken 

an. Ausbauasphalt mit einem Gehalt von bis zu 250 mg PAK pro kg, Betonabbruch, Straßenauf-

bruch, Mischabbruch etc. mu ssen mo glichst vollsta ndig als Rohstoff fu r die Herstellung von Bau-

stoffen verwertet werden (Art. 20 Abs. 1 VVEA). PAK sind krebserregende Substanzen. Wenn der 

PAK-Gehalt von Ausbauasphalt ho her ist, kommt grundsa tzlich nur noch eine Ablagerung infrage 

(Art. 20 Abs. 2 VVEA), wobei allerdings U bergangsfristen gelten (Art. 52 Abs. 2 und 3 VVEA). Ab 

dem 1. Januar 2028 darf Ausbauasphalt mit einem PAK-Gehalt von mehr als 250 mg pro kg nicht 

mehr auf Deponien abgelagert werden (Art. 52 Abs. 2 VVEA). Der Asphalt ist ab diesem Zeitpunkt 

derart zu behandeln, dass die PAK zersto rt werden, wa hrend die mineralischen Anteile zu ver-

werten sind.200 

 
196  Verordnung u ber Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998 (Stand am 1. August 2025), SR 814.12. 
197  Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 2, Rz. 14. 
198  Vgl. Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 2, Rz. 15. 
199  Bundesamt fu r Umwelt, Bauabfa lle, S. 8. 
200  Bundesamt fu r Umwelt, Tabelle. 
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H.  Leichtfraktion 

Als Fraktionen (Bruchteile) werden die Ergebnisse eines Trenn- oder Reinigungsverfahrens be-

zeichnet. Aus der sogenannten Leichtfraktion, die bei der Zerkleinerung von metallhaltigen Ab-

fa llen entsteht, sind Metallstu cke zu entfernen und stofflich zu verwerten (Art. 21 VVEA). Die 

Leichtfraktion ist also ein Gemisch, das beim Schreddern von metallhaltigem Abfall (z.B. Altfahr-

zeuge) anfa llt und mehrheitlich aus Gummi, Kunststoffen, Textilien und Glas besteht. Weil im 

Schredderprozess nur eine grobe Trennung vorgenommen wird, entha lt das Resultat RESH auch 

noch metallische Anteile.201 

Bezu glich Altfahrzeugen ist die die RL 2000/53/EG umsetzende AFV zu beachten. Gema ß 

Art. 11 Abs. 4 AFV sind die Zerlegung und die Lagerung derart durchzufu hren, dass die Fahrzeug-

bauteile fu r die Wiederverwendung und Verwertung, insbesondere das Recycling, geeignet sind. 

Insbesondere sind die technischen Mindestanforderungen von Anhang I RL 2000/53/EG einzu-

halten (Art. 11 Abs. 1 Satz 2 AFV). Anhang I Ziff. 4 RL 2000/53/EG wiederum definiert als tech-

nische Mindestanforderung fu r die Behandlung von Altfahrzeugen zur Verbesserung des Recyc-

lings u.a. die Entfernung von kupfer-, aluminium- und magnesiumhaltigen Metallbauteilen, wenn 

die entsprechenden Metalle nicht beim Schreddern getrennt werden. 

I.  Straßensammler 

Straßensammler sind Scha chte, die sich allenthalben an den Straßenra ndern befinden, mit 

Schachtdeckeln bedeckt sind und dem Auffangen von allerlei Schmutzstoffen dienen. Aus Stra-

ßensammlerschla mmen und aus Straßenwischgut mit u berwiegend mineralischer Zusammen-

setzung sind verwertbare Anteile wie Splitt, Sand und Kies abzutrennen und ebenfalls stofflich 

zu verwerten (Art. 22 Abs. 1 VVEA). Die restlichen Anteile des genannten Straßenwischguts so-

wie anderes Straßenwischgut, die Siedlungsabfa lle oder Abfa lle vergleichbarer Zusammenset-

zung oder einen hohen biogenen Anteil enthalten, mu ssen in geeigneten Anlagen einer thermi-

schen Behandlung zugefu hrt werden (Art. 22 Abs. 2 VVEA). 

J. Elektroofenschlacke 

Bei der Elektroofenschlacke handelt es sich um ein mineralisches Stoffgemisch, das beim Ein-

schmelzen von Stahlschrott entsteht. Die Bezeichnung ru hrt vom Elektroofenverfahren her, bei 

dem der Stahlschrott mittels eines elektrischen Lichtbogens geschmolzen wird. Aufbereitete 

Elektroofenschlacke weist gute bautechnische Eigenschaften etwa fu r den Straßenbau auf. 

Art. 23 VVEA bestimmt, dass Elektroofenschlacke nur mit beho rdlicher Zustimmung verwertet 

werden darf. Die Verwertung muss im Rahmen von Bauarbeiten in hydraulisch oder bitumino s 

gebundener Form oder unter einer wasserundurchla ssigen Oberfla che erfolgen und zudem muss 

die Elektroofenschlacke aus der Herstellung von unlegierten oder niedriglegierten Sta hlen nach 

1989 stammen. Diese Bestimmung dient dem Gewa sserschutz.202 

K.  Zement und Beton 

Neben der Bestimmung zur Verwertung von Elektroofenschlacke (Art. 23 VVEA) wurde schließ-

lich die Herstellung von Zement und Beton mit einer spezifischen Norm bedacht. Abfa lle du rfen 

 
201  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 574. 
202  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 575. 
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als Rohmaterial, als Rohmehlkorrekturstoffe, als Brennstoffe oder als Zumahl- oder Zuschlag-

stoffe bei der Herstellung von Zement und Beton verwendet werden, wenn sie die Anforderun-

gen von Anhang 4 VVEA (vor allem die Grenzwerte) erfu llen (Art. 24 Abs. 1 Satz 1 VVEA). In 

Zementwerken werden Abfa lle mit einem hohen Heizwert, wie etwa Alto l, Altreifen und Gummi-

abfa lle, als Brennstoff eingesetzt. Als Rohmaterial oder Rohmehlkorrekturstoffe geeignet sind 

mineralische Abfa lle a hnlicher mineralogischer Zusammensetzung wie die verwendeten Prima r-

rohstoffe (z.B. verschmutztes Aushubmaterial). Nicht als Rohmaterial oder als Brennstoffe ver-

wendet werden du rfen jedoch gemischte Siedlungsabfa lle und gemischt gesammelte und nach-

tra glich sortierte Siedlungsabfa lle (Art. 24 Abs. 1 Satz 2 VVEA). Sortierreste, die sich aus der Be-

handlung von getrennt gesammelten Siedlungsabfa llen ergeben und nicht stofflich verwertet 

werden ko nnen, du rfen hingegen bei der Herstellung von Zement und Beton als Brennstoff Ver-

wendung finden (Art. 24 Abs. 1 Satz 3 VVEA). Sta ube aus der Abluftfilterung von Anlagen zur 

Herstellung von Zementklinker mu ssen als Zumahlstoffe beim Mahlen von Zementklinker oder 

als Zuschlagstoffe bei der Herstellung von Zement verwendet werden, wobei der hergestellte Ze-

ment die Schwermetallgrenzwerte nach Anhang 4 Ziff. 3.2 VVEA nicht u berschreiten darf (Art. 24 

Abs. 2 VVEA). Die letztere Output-Regelung erga nzt die Input-Regelung der zugelassenen Ab-

fa lle.203 Abfallverwertende Zementwerke sind Abfallanlagen (Art. 3 lit. g VVEA) und haben folg-

lich die Vorschriften u ber Abfallanlagen einzuhalten (insbesondere Art. 26–28 VVEA). 

 

 

 
203  Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 23. 
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XI. Beseitigung/Ablagerung 

A.  Legaldefinitionen 

Die ultima ratio in der Abfallbewirtschaftung ist die Beseitigung (Art. 37 Abs. 1 lit. e USG). Der 

Rechtsbegriff «Beseitigung» stammt aus dem EWR-Recht. Die RL 2008/98/EG geht von einem 

bina ren System aus, nach dem Abfa lle entweder zur Verwertung oder aber zur Beseitigung be-

stimmt sind (nicht zu beidem gleichzeitig) und es auch keine dritte Kategorie gibt (tertium non 

datur).204 Gema ß der Legaldefinition ist mit Beseitigung jedes Verfahren gemeint, das keine Ver-

wertung ist, auch wenn als Nebenfolge Stoffe oder Energie zuru ckgewonnen werden (Art. 3 

Ziff. 19 RL 2008/98/EG). In Anhang I RL 2008/98/EG ist eine beispielhafte Liste von Beseiti-

gungsverfahren enthalten. Beispiele fu r Beseitigungsverfahren sind demnach die Ablagerung in 

oder auf dem Boden (z.B. auf Deponien), die Verpressung (z.B. in Bohrlo chern), die Einleitung in 

Gewa sser und die Verbrennung (Anhang I RL 2008/98/EG, vgl. Anhang IV Basler Konvention). 

Die rein negative Legaldefinition der Beseitigung im Verha ltnis zur Verwertung hat zur 

Folge, dass es entscheidend darauf ankommt, ob das jeweilige Verfahren im Hauptergebnis im 

Sinne von Art. 3 Ziff. 15 RL 2008/98/EG einen sinnvollen Zweck erfu llt.205 Wenn also die Neben-

folge der Ru ckgewinnung von Energie z.B. bei der Abfallverbrennung die Energieeffizienz gema ß 

Anhang II R 1 Fn RL 2008/98/EG nicht erreicht, liegt eine Beseitigung vor. Die Beseitigung muss 

andere Materialien nicht ersetzen, sondern stellt einen Selbstzweck dar.206 Es geht dabei prima r 

um das «Loswerden» von Abfall. In Grenzfa llen kommen Beseitigungs- als auch Verwertungsver-

fahren nach Anhang I und II RL 2008/98/EG infrage, wenn z.B. durch die Abfallbehandlung zwar 

ein sinnvoller Zweck erfu llt wird, aber zudem eine dauerhafte Lagerung angestrebt wird.207 Die 

Gefa hrlichkeit oder Ungefa hrlichkeit eines Abfalls ist fu r sich allein nicht entscheidend fu r die 

Frage, ob eine Verwertung oder eine Beseitigung vorliegt.208 

Zur Definition, ob eine Maßnahme eine Beseitigung darstellt (Art. 3 Ziff. 19 RL 

2008/98/EG), kommt die Regelung des «Wie» der Beseitigung.209 Gema ß Art. 12 Abs. 1 RL 

2008/98/EG soll sichergestellt werden, dass Abfa lle, die nicht verwertet werden, unbedenkli-

chen Beseitigungsverfahren nach Art. 13 RL 2008/98/EG unterzogen werden. Art. 12 Abs. 1 RL 

2008/98/EG verweist sinnvollerweise gerade nicht auf die Abfallhierarchie, weil die Beseitigung 

in der Priorita tenfolge auf der letzten Stufe steht und mithin diese Hierarchie bereits auf den 

Stufen der Vermeidung und der Verwertung zu beachten ist.210 Die Pra zisierung der unbedenkli-

chen Beseitigung kommt in Art. 12 Abs. 1 RL 2008/98/EG, nicht aber in der Legaldefinition der 

Beseitigung in Art. 3 Ziff. 19 RL 2008/98/EG vor. Allerdings verweist Art. 12 Abs. 1 RL 

2008/98/EG explizit auf Art. 13 RL 2008/98/EG. Eine unbedenkliche Abfallfallbeseitigung darf 

demnach die menschliche Gesundheit nicht gefa hrden und die Umwelt nicht scha digen. In Art. 13 

lit. a–c RL 2008/98/EG werden pra zisierend und scha rfer die «Gefa hrdung» von Wasser, Luft, 

Boden, Tieren und Pflanzen sowie die Verursachung von Gera usch- oder Geruchsbela stigungen 

und die Beeintra chtigung von Landschaft oder Orten von besonderem Interesse genannt. Gema ß 

 
204  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 146; vgl. Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 80. 
205  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 158; Kropp, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 3, Rz. 80. 
206  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 145. 
207  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 147. 
208  EuGH, Rs. C-6/00 (ASA), Slg. 2002, I-1961, Rz. 68. 
209  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 270. 
210  Stengler, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 12, Rz. 6. 
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der Rechtsprechung des EuGH wird den Mitgliedstaaten allerdings ein weites Ermessen einge-

ra umt, so dass erst eine la ngerfristige Unta tigkeit der Beho rden angesichts einer klaren Umwelt-

gefa hrdung eine Rechtsverletzung darstellt.211 

Mit dem schweizerischen Rechtsbegriff «Ablagerung» (Art. 6 Abs. 1 lit. r USG) ist der Vor-

gang der endgu ltigen Unterbringung von Abfa llen in nicht mehr geringfu gigem Umfang ge-

meint.212 Eine Endgu ltigkeit in diesem Sinne liegt vor, wenn Abfa lle durch das Abstellen oder Zu-

ru cklassen nach den Umsta nden und der Verkehrsanschauung sich selbst u berlassen bleiben sol-

len. Die Geringfu gigkeit verweist auf den Ausschluss von Bagatellfa llen (z.B. Littering).213 Gele-

gentlich wird mit Blick auf die Basler Konvention ansatzweise auch im schweizerischen Recht 

der Begriff «Beseitigung» verwendet (vgl. Anhang 2 Teil A Sachu berschrift V UVEK). Aus schwei-

zerischer Sicht fasst die vo lker- und EWR-rechtliche «Beseitigung» die nicht auf Verwertung ge-

richtete Behandlung und die Ablagerung in einem einzigen Rechtsbegriff zusammen.214 

B. Deponien 

1. Deponietypen 

Die Endstufe der Ablagerung darf nur auf Deponien erfolgen (Art. 44 Abs. 1 USG). Allerdings du r-

fen Abfa lle auch nur auf Deponien abgelagert werden, wenn die jeweiligen Abfa lle die Anforde-

rungen nach Anhang 5 VVEA erfu llen (Deponietypen) (Art. 25 Abs. 1 VVEA). Legaldefiniert wer-

den Deponien als Abfallanlagen (bzw. Entsorgungsanlagen), in denen Abfa lle kontrolliert (und 

endgu ltig) abgelagert werden (Art. 3 lit. k VVEA). Um keine Deponien handelt es sich, wenn un-

verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial fu r die Wiederauffu llung von Materialentnahme-

stellen (z.B. eine stillgelegte Mine) oder fu r bewilligte Terrainvera nderungen (z.B. Aufschu ttun-

gen, Da mme) verwendet wird (Art. 19 Abs. 1 lit. c und d VVEA). In diesen Fa llen liegt keine Ab-

lagerung, sondern eine Form der Verwertung vor.215  

Gema ß dem anwendbaren schweizerischen Recht sind fu nf Deponietypen zu unterschei-

den (Art. 35 Abs. 1 VVEA). Auf Deponien des Typs A du rfen lediglich nicht durch andere Abfa lle 

verschmutzte Abfa lle abgelagert werden. Darunter fa llt insbesondere unverschmutztes Aushub- 

und Ausbruchmaterial, Ober- und Unterboden sowie Geschiebe aus Geschiebesammlern (z.B. im 

Bereich von Ru fen) (Anhang 5 Ziff. 1 VVEA). Auf Typ B-Deponien du rfen Abfa lle wie auf Typ A-

Deponien und zudem z.B. Flachglas und Verpackungsglas, Elektroofenschlacke216 und minerali-

sche Abfa lle mit gebundenen Asbestfasern abgelagert werden, wenn dieselben ebenfalls nicht 

durch andere Abfa lle verschmutzt sind (Anhang 5 Ziff. 2.1 VVEA). Metallhaltige, anorganische 

und schwerlo sliche Abfa lle du rfen, wenn verwertbare Metallanteile vorga ngig durch eine Be-

handlung zuru ckgewonnen wurden, auf Deponien des Typs C abgelagert werden (Anhang 5 

Ziff. 3.1 lit. e VVEA). Auf Deponien des Typs D ko nnen u.a. Filterasche aus KVA und Schlacke aus 

Anlagen, in denen Sonderabfa lle thermisch behandelt werden, abgelagert werden (Anhang 5 

Ziff. 4.1 VVEA). Schließlich sind etwa Ru cksta nde aus der Behandlung von Sandfangmaterial aus 

der Kanalisationsreinigung, nicht brennbare Bauabfa lle aus Verbundstoffen und asbesthaltige 

 
211  Stengler, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 12, Rz. 9. 
212  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 30e, Rz. 9. 
213  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 30e, Rz. 9. 
214  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30f, Rz. 23. 
215  Wagner Pfeifer, Rz. 641. 
216  Siehe oben 1. Teil X. J. 
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Abfa lle auf Deponien des Typs E abzulagern (Anhang 5 Ziff. 5.1 VVEA). Die letzteren Abfa lle sind 

wegen ihres organischen Anteils noch chemisch-physikalisch oder biologisch reaktiv oder wei-

sen einen erho hten Anteil lo slicher Salze auf.217 Auf allen Deponietypen (außer Typ A) gelten 

Grenzwerte, z.B. fu r Kohlenwasserstoffe, die nicht u berschritten werden du rfen. Eine Deponie 

kann aus zwei oder mehreren sogenannten Kompartimenten (d.h. abgegrenzte Fla chen, Ra ume) 

bestehen (Art. 35 Abs. 2 VVEA), die unterschiedliche Deponietypen darstellen und mit baulichen 

Maßnahmen abzugrenzen sind (Art. 25 Abs. 2 VVEA). Fu r jedes Kompartiment gelten die fu r den 

jeweiligen Deponietyp maßgeblichen Anforderungen an die abgelagerten Abfa lle (Art. 25 Abs. 2 

und Art. 35 Abs. 3 VVEA). Nicht auf Deponien und mithin grundsa tzlich nicht abgelagert werden 

du rfen flu ssige, explosive, infektio se und brennbare Abfa lle (Art. 25 Abs. 3 VVEA). 

2. Bewilligungen 

Auf der Grundlage von Art. 44 Abs. 2 USG du rfen Betriebsbewilligungen fu r Deponien nur an die 

Gemeinden erteilt werden, wobei in der Bewilligung die zur Ablagerung zugelassenen Abfa lle 

umschrieben werden mu ssen. Der Gesetzentwurf hatte in der Phase der Vernehmlassung noch 

die Mo glichkeit der Bewilligungserteilung an Private vorgesehen.218 Die spa tere Einschra nkung 

auf die Gemeinden sollte die bis dahin bestehende Praxis rechtlich verankern.219 Im Gegensatz 

zur Schweiz220 umfasst der monopolgeschu tzte Bereich der Entsorgungsanlagen nach liechten-

steinischem Recht also auch Deponien. Zwischenlagerungen fallen zwar unter den Entsorgungs-

anlagebegriff (Art. 3 lit. g VVEA, vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. r USG) und sind mithin bewilligungspflichtig 

(Art. 42 Abs. 1 Satz 1 USG). Da dieselben allerdings keine Form der Ablagerung (endgu ltige Un-

terbringung) darstellen, stehen sie Privaten offen.221 

Die Errichtung einerseits und der Betrieb andererseits von Deponien und Kompartimenten 

unterliegt je einer Bewilligungspflicht (Art. 38 Abs. 1 und 2 VVEA, vgl. Art. 72 lit. d BauG). Jedes 

einzelne Kompartiment ist separat bewilligungspflichtig.222 Die Bewilligungspflicht und die je 

Deponietyp zugelassenen Abfa lle sollen nicht zuletzt eine Risikoreduktion bewirken, um ku nf-

tige Altlasten223 und deren Sanierungsbedu rftigkeit zu vermeiden.224 Der Sinn der Aufteilung in 

eine Errichtungs- und eine Betriebsbewilligung ergibt sich aus dem Planungsrecht.225 Die Errich-

tungsbewilligung wird nur erteilt, wenn insbesondere der Bedarf an Deponievolumen (Bedarfs-

planung) und der Standort der Deponie (Standortplanung) in der Abfallplanung ausgewiesen 

sind (Art. 39 Abs. 1 li. a VVEA). In der Errichtungsbewilligung werden der Typ der Deponie oder 

des Kompartiments, eventuelle Beschra nkungen der zugelassenen Abfa lle und weitere Auflagen 

und Bedingungen nicht zuletzt zur Einhaltung des Gewa sserschutzrechts festgelegt (Art. 39 

Abs. 2 VVEA). Ab einem Deponievolumen von mehr als 500 000 m3 ist fu r Inertstoffdeponien 

(Typ A und B) vorga ngig zwingend eine Umweltvertra glichkeitspru fung durchzufu hren (Art. 6 

i.V.m. Anhang 1 Spalte 1 Ziff. 11.5 UVPG226). Die Errichtungsbewilligung kann in Liechtenstein 

 
217  Wagner Pfeifer, Rz. 648. 
218  Vgl. Vernehmlassungsbericht, S. 64. 
219  BuA Nr. 77/2007, S. 48. 
220  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 31b, Rz. 18. 
221  Vgl. BuA Nr. 77/2007, S. 48. 
222  Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 31. 
223  Siehe unten 2. Teil. 
224  Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 23 f. 
225  Siehe oben 1. Teil II. 
226  Gesetz vom 5. Dezember 2013 u ber die Umweltvertra glichkeitspru fung (UVPG), LGBl. 2014 Nr. 19. 
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praktisch zusammen mit der Baubewilligung im Koordinationsverfahren erteilt werden (Art. 78 

BauG). Zu verhindern gilt es, dass die Koordination ihrerseits durch die Aufteilung in eine Errich-

tungs- und eine Betriebsbewilligung beeintra chtigt wird. Deshalb mu ssen sa mtliche Fragen, wel-

che fu r die Erteilung der grundsa tzlichen Deponiebewilligung entscheidend sind, im Koordina-

tionsverfahren (Errichtungsbewilligung) beurteilt werden. Nur Fragen, die nicht untrennbar mit 

dieser Grundsatzentscheidung zusammenha ngen, du rfen spa ter im Verfahren der Betriebsbe-

willigung abgehandelt werden.227 

Die der Errichtungsbewilligung nachgelagerte Betriebsbewilligung wird nur erteilt, wenn 

das Deponiebauwerk gema ß den in der Errichtungs- bzw. Baubewilligung genehmigten Ausfu h-

rungspla nen ausgefu hrt wurde (Bauausfu hrung), eventuell ein erforderliches Betriebsreglement 

vorliegt (Art. 27 Abs. 2 VVEA), das Teil der Betriebsbewilligung wird,228 und insbesondere bereits 

ein Vorprojekt fu r den ku nftigen Abschluss der Deponie vorliegt (Art. 40 Abs. 1 VVEA). In der 

Betriebsbewilligung werden u.a. abermals der Typ der Deponie oder des Kompartiments, even-

tuelle Einzugsgebiete (z.B. eine, zwei oder mehrere Gemeinden) und die Ha ufigkeit der Kontrol-

len festgelegt (Art. 40 Abs. 3 VVEA). Festgelegte Einzugsgebiete verpflichten einerseits die dort 

situierten Abfallinhaber zur Ablagerung in der entsprechenden Deponie und andererseits den 

Deponieinhaber zur Abnahme des Abfalls.229 Die Betriebsbewilligung betrifft nicht mehr den Be-

reich der prima ren Umsetzung der Abfallplanung, sondern soll einen ordnungsgema ßen Betrieb 

einer errichteten Deponie vor ihrer Inbetriebnahme gewa hrleisten.230 Das Amt fu r Umwelt hat 

die Betriebsbewilligungen fu r Deponien auf ho chstens 5 Jahre zu befristen (Art. 40 Abs. 4 VVEA). 

Nach Ablauf der Frist ist eine Erneuerung der Bewilligung mo glich. Es muss dabei nicht stets das 

gesamte Betriebsbewilligungsverfahren durchgefu hrt werden, es soll jedoch u berpru ft werden, 

ob die Bewilligung wegen neuer rechtlicher oder tatsa chlicher Verha ltnisse angepasst oder gar 

nicht mehr verla ngert wird. Der Bewilligungsinhaber hat jedenfalls keinen Anspruch auf eine 

unvera nderte Fortsetzung des Bewilligungsverha ltnisses. Das Amt fu r Umwelt hat die Verha lt-

nisse sorgfa ltig zu pru fen, so dass eine routinema ßige Verla ngerung nicht genu gt.231 In Liechten-

stein existieren aktuell nur Inertstoff-Deponien, d.h. Deponien fu r mineralische, nicht brennbare 

Abfa lle mit geringer Lo slichkeit, des Typs A und des Typs B.232 

C. Abschlussprojekt und Nachsorge 

Irgendwann ist jede Deponie voll oder deren Betrieb nicht mehr bewilligungsfa hig. Der Depo-

nieinhaber oder Inhaber eines Kompartiments hat dem Amt fu r Umwelt fru hestens 3 Jahre und 

spa testens 6 Monate vor dem Ende der Ablagerung und mithin der Betriebsphase ein Projekt zur 

Ausfu hrung der notwendigen Abschlussarbeiten zur Genehmigung einzureichen (Art. 42 Abs. 1 

VVEA). Mit «Inhaber» kann dabei nur eine Gemeinde gemeint sein, weil nur Gemeinden eine Be-

triebsbewilligung erteilt werden kann (Art. 44 Abs. 2 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 USG) und eine U bertra-

gung der Betriebsbewilligung an Dritte ausgeschlossen ist.233 Genehmigungsfa hig ist ein Ab-

schlussprojekt, wenn es den Anforderungen von Anhang 2 Ziff. 2.5 VVEA an den 

 
227  Vgl. zum Ganzen BGer 1C.362/2008, Erw. 3.3. 
228  Wagner Pfeifer, Rz. 659. 
229  Wagner Pfeifer, Rz. 663. 
230  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 32. 
231  Vgl. zum Ganzen BGer 1C.362/2008, Erw. 4.2. 
232  Regierung des Fu rstentums Liechtenstein, Umweltbericht, S. 10. 
233  Vgl. BuA Nr. 77/2007, S. 48. 
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Oberfla chenabschluss genu gt und ebenfalls nach Anhang 2 VVEA sichergestellt ist, dass die An-

forderungen an die Anlagen wa hrend der gesamten Nachsorgephase erfu llt werden (Art. 42 

Abs. 2 lit. a und b VVEA). Im Sinne des Zwecks des USG und des Vorsorgeprinzips sind generell 

Maßnahmen zu ergreifen, um scha dliche oder la stige Einwirkungen von (betriebenen oder ab-

geschlossenen) Deponien auf die Umwelt zu verhindern (Art. 1 Abs. 1 und 2 USG). Dies gilt mit 

Nachdruck fu r Deponien und Kompartimente, die vor dem Inkrafttreten der VVEA in Betrieb ge-

nommen wurden und bei denen die Gefa hrdungsabscha tzung ergibt, dass sie innerhalb von 50 

Jahren nach ihrem Abschluss voraussichtlich zu scha dlichen oder la stigen Einwirkungen auf die 

Umwelt fu hren oder bei denen eine konkrete na mliche Gefahr besteht, so dass fu r die Genehmi-

gung des Abschlussprojekts die notwendigen Maßnahmen darin enthalten sein mu ssen (Art. 42 

Abs. 2 lit. c i.V.m. Art. 53 Abs. 4 VVEA). 

Das Vorsorgeprinzip (Art. 1 Abs. 2 USG) beinhaltet auch die Nachsorge, um der Gefahr aber-

maliger scha dlicher oder la stiger Einwirkungen entgegenzusteuern. In diesem Sinne bestimmt 

Art. 43 Abs. 1 Satz 1 VVEA, dass nach dem Abschluss einer Deponie oder eines Kompartiments 

die (maximal) 50-ja hrige Nachsorgephase beginnt. Das Amt fu r Umwelt hat die Dauer der Nach-

sorgephase auf den Zeitpunkt zu ku rzen, ab dem keine scha dlichen oder la stigen Einwirkungen 

auf die Umwelt mehr zu erwarten sind (Art. 43 Abs. 1 Satz 2 VVEA). In diesem Fall muss aufgrund 

der Untersuchungsergebnisse allerdings klar ersichtlich sein, dass keine scha dlichen oder la sti-

gen Einwirkungen mehr erwartbar sind.234 Die Nachsorgephase hat aber bei Deponien und Kom-

partimenten der Typen A und B mindestens 5 Jahre und im Fall der Typen C, D und E mindestens 

15 Jahre zu betragen (Art. 43 Abs. 1 Satz 3 VVEA). Entsprechend dem Abschlussprojekt muss der 

Deponieinhaber wa hrend der gesamten Nachsorgephase dafu r sorgen, dass die Anlagen den An-

forderungen von Anhang 2 VVEA genu gen und regelma ßig kontrolliert und gewartet werden so-

wie das Grundwasser, das gefasste Sickerwasser und die Deponiegase kontrolliert werden (Art. 

43 Abs. 2 VVEA). Schließlich muss der Deponieinhaber wa hrend 5 Jahren nach Abschluss einer 

Deponie oder eines Kompartiments fu r die U berwachung der Bodenfruchtbarkeit der Oberfla che 

sorgen (Art. 43 Abs. 3 VVEA). Sollte eine mangelhafte Bodenfruchtbarkeit festgestellt werden, 

muss der Inhaber geeignete Maßnahmen zur Behebung einleiten.235 Wenn bereits klar ist, dass 

es sich um die letzte Betriebsbewilligung handelt, hat das Amt fu r Umwelt im Rahmen dieser 

Bewilligung bereits die Dauer der Nachsorgephase und die Pflichten gema ß Art. 43 Abs. 2 und 3 

festzulegen (Art. 43 Abs. 4 Satz 1 VVEA). Soweit mo glich, ko nnen hierbei freilich auch bereits die 

konkreten Anforderungen an den Oberfla chenabschluss festgelegt werden, obwohl diese in Art. 

43 Abs. 2 VVEA nicht erwa hnt werden. Deponien und Kompartimente des Typs A (mit z.B. un-

verschmutztem Aushub- und Ausbruchmaterial) ko nnen vom Amt fu r Umwelt von den Anforde-

rungen von Art. 43 Abs. 2 und 3 VVEA ausgenommen werden (Art. 43 Abs. 4 Satz 2 VVEA). Folg-

lich muss im Fall des Typs A, wenn keine scha dlichen oder la stigen Einwirkungen mehr erwart-

bar sind, nur noch im Abschlussprojekt ein genu gender Oberfla chenabschluss ausgewiesen sein, 

so dass «keine eigentliche Nachsorge erforderlich ist»236. Abgeschlossene Deponien stellen in der 

Regel belastete Standorte dar.237

 
234  Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 33. 
235  Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 33. 
236  Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 33. 
237  Siehe unten 2. Teil I. A. 
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XII.  Finanzierung 

A.  Grundsatzbestimmung 

Im Grundsatz tra gt der Inhaber der Abfa lle die Kosten der Entsorgung (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 USG). 

Damit wird das Verursacherprinzip (Art. 2 USG) fu r das Abfallrecht konkretisiert und mit der 

Internalisierung externer Kosten eine (indirekt) lenkende Wirkung erzielt.238 Als Grundsatzbe-

stimmung kommt Art. 51 Abs. 1 Satz 1 USG stets zur Anwendung, wenn keine der besonderen 

Bestimmungen u ber die Finanzierung greift.239 Die Bestimmung konkretisiert in erster Linie den 

Verursacher, indem derselbe aus Gru nden der Praktikabilita t mit dem Inhaber des Abfalls iden-

tifiziert wird.240 Inhaber ist in diesem Sinne regelma ßig, wer die tatsa chliche Herrschaft u ber den 

Abfall im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. p USG hat.241 Dieser Inhaber als «Zustandsverursacher» 242 

kann dabei privatrechtlich oder o ffentlich-rechtlich verfasst sein und es kommt weder auf die 

sachenrechtliche Qualifikation in Bezug auf den Abfall (z.B. Eigentum) noch auf eine polizeirecht-

liche Sto rerfunktion des Verursachers an.243 Beispiele sind der Besitzer von entferntem Verpa-

ckungsmaterial ebenso wie der Organisator einer Großveranstaltung (z.B. Volksfest, Konzert). 

Die Pflicht zur Abfallentsorgung (Realleistungspflicht)244 ist von der Pflicht zur Kostentragung 

grundsa tzlich zu unterscheiden.245 Weil der Inhaber von u brigen Abfa llen allerdings selbst ent-

sorgungspflichtig ist (Art. 49 Abs. 1 USG), fallen bei ihm die Realleistungs- und die Kostentra-

gungspflicht zusammen und ist also die konkrete Kostenschuld im Verha ltnis zu einem privaten 

Entsorgungsunternehmen privatrechtlicher Natur, obwohl die gesetzliche Kostentragungspflicht 

o ffentlich-rechtlicher Natur ist.246 Eine Kostenu berwa lzung findet sich dagegen bei den von den 

Gemeinden betriebenen Deponien fu r u brige Abfa lle, wie z.B. Bauabfa lle. Die Kostentragung er-

streckt sich auf die «Entsorgung» im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. r USG, also auf die Verwertung, 

die Ablagerung und alle Vorstufen sowie gema ß der Abfallhierarchie auf alle Stufen von der Vor-

bereitung zur Wiederverwendung bis zur Beseitigung. Zu beachten gilt es, dass das Verursacher-

prinzip gema ß Art. 2 USG auch fu r Vermeidungsmaßnahmen gilt, wobei es hierbei automatisch 

zum Tragen kommt, weil eventuelle Kosten unmittelbar bei den Rechtsunterworfenen anfal-

len.247 

Art. 51 Abs. 1 Satz 2 USG entha lt eine Ausnahmeklausel zum an den Abfallinhaber anknu p-

fenden Verursacherprinzip, indem auf andere Regelungen des Verordnungsgebers verwiesen 

wird. Mangels genu gender Bestimmtheit ist diese Norm allerdings lediglich als deklaratorisch zu 

verstehen, nicht aber als Delegationsnorm.248 Ein Beispiel einer einschla gigen Gesetzesnorm als 

Delegationsnorm ist der direkt anwendbare Art. 32abis ch-USG (Anlage I Km 2025 ZV), der die 

Erhebung einer vorgezogenen Entsorgungsgebu hr als Kausalabgabe per Verordnung nicht zu-

letzt von Online-Versandhandelsunternehmen ermo glicht. Damit werden die Abfallentsorgungs-

 
238  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 1. 
239  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 3. 
240  Ja ger/Bu hler, Rz. 567; vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 595. 
241  Siehe oben 1. Teil I. 
242  Vgl. Seiler, Kommentar ch-USG, Art. 2, Rz. 68. Siehe auch unten 2. Teil VI. C. 
243  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 11. 
244  Siehe oben 1. Teil IV. 
245  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 11. 
246  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 19. 
247  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 15. 
248  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 29. 
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kosten nicht erst am Ende der Verursachungskette vom letzten Inhaber, sondern bereits viel fru -

her bei der Inverkehrsetzung eingezogen.249 Auf der Grundlage von Art. 32abis ch-USG wurde bei-

spielsweise die in Liechtenstein direkt anwendbare VGV (bezu glich Getra nkeverpackungen) er-

lassen. Ein Beispiel einer liechtensteinischen Ausnahmebestimmung und gleichzeitigen Delega-

tionsnorm ist Art. 51 Abs. 3 USG, nach dem die Regierung erma chtigt ist, per Verordnung vorzu-

schreiben, dass zur kostendeckenden Finanzierung der Entsorgung bestimmter Abfa lle, wie Alt-

fahrzeuge, eine vorgezogene Gebu hr erhoben wird. Freilich genu gt diese Norm dem Be-

stimmtheitsgebot im Abgabenrecht ausschließlich in Bezug auf Altfahrzeuge, nicht aber bezu g-

lich anderer «bestimmter Abfa lle», welche im USG gerade nicht bestimmt werden. Auf der Grund-

lage von Art. 51 Abs. 3 USG wurde die AFV erlassen. Gema ß Art. 7 Abs. 1 AFV haben die Halter 

bei der erstmaligen Zulassung von Fahrzeugen in Liechtenstein eine vorgezogene Entsorgungs-

gebu hr zu entrichten. Die Gebu hren werden zur Deckung der Entsorgungskosten fu r Altfahr-

zeuge verwendet (Art. 8 Abs. 1 AFV). 

Gema ß Art. 51 Abs. 2 Satz 1 USG haben die Gemeinden die Entsorgungskosten zu tragen, 

wenn der Abfallinhaber nicht ermittelt werden kann oder die Kosten wegen Zahlungsunfa higkeit 

nicht tragen kann (Gemeinlastprinzip). Aufgrund der Faktizita t wird das Verursacherprinzip 

hierbei durchbrochen. Infrage kommen alle Arten von Abfa llen im Sinne des USG, also neben 

Siedlungsabfa llen auch u brige Abfa lle und Sonderabfa lle.250 Fallgruppen sind etwa das Nichter-

fu llen der Entsorgungspflicht in Bezug auf die u brigen Abfa lle nach Art. 49 Abs. 1 USG, das Nicht-

trennen von Abfa llen (Art. 13 VVEA) und das Wegwerfen kleinerer Gegensta nde im o ffentlichen 

Raum (Littering).251 Fu r den Fall von mit Abfall belastetem Aushub eines nicht sanierungsbedu rf-

tigen Standorts hat der Gesetzgeber die besondere Kostentragungsnorm von Art. 53a USG ge-

schaffen. Derjenige, der Abfa lle vorschriftswidrig entsorgt (oder nicht entsorgt), bleibt trotz feh-

lender Sachherrschaft Inhaber und die Inhabereigenschaft geht z.B. nicht auf einen anderen 

Grundstu ckeigentu mer u ber, weil sonst der Inhaber stets ermittelt werden ko nnte und folglich 

Art. 51 Abs. 2 Satz 1 USG keinen Anwendungsfall mehr ha tte.252 Auch verfahrensrechtlich tra gt 

im Fall der Nichtzurechenbarkeit von Abfa llen die jeweilige Gemeinde das Risiko. Falls die Ge-

meinde von sich aus die Entsorgungskosten tra gt, kann sie per Verfu gung die Kosten im Sinne 

von Art. 51 Abs. 2 Satz 3 USG wieder einfordern, wenn der Inhaber im Nachhinein ruchbar wer-

den oder wieder zahlungsfa hig sein sollte. In spezifischen Fa llen hat das Amt fu r Umwelt als voll-

ziehende Beho rde (Art. 61 Abs. 1 USG) nach dem Untersuchungsgrundsatz den Sachverhalt voll-

sta ndig abzukla ren (Art. 58 Abs. 2 und 3 LVG) und der jeweiligen Gemeinde die Kosten aufzuer-

legen bzw. die Kostentragung festzustellen, wenn der Inhaber nicht ermittelt werden kann.253 Zu 

beachten ist in diesem Zusammenhang eine Verja hrungsfrist von 5 Jahren, sobald die Entsorgung 

erfolgt ist und deren Kosten bekannt sind.254 Wenn es sich um Sonderabfa lle handelt, beteiligt 

sich das Land an den Entsorgungskosten (Art. 51 Abs. 2 Satz 2 USG). Diese Bestimmung ru hrt 

von Art. 36 Abs. 2 des alten Abfallgesetzes von 1988 her und wurde nach der ersten Lesung des 

USG im Landtag auf die Kostentragung eingeschra nkt (also ohne Beteiligung des Landes an den 

 
249  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 29. 
250  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 25. 
251  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 25. 
252  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 12. 
253  Vgl. Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 86 f. 
254  Vgl. Seiler, Kommentar ch-USG, Art. 2, Rz. 96. 
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Entsorgungsmaßnahmen).255 Der zusta ndige Regierungsrat wies bereits 1988 darauf hin, dass 

die Kosten fu r die Entsorgung von Sonderabfa llen sehr hoch sein ko nnen, weshalb sich der Staat 

daran beteiligen wolle. Eine Begrenzung der Kostenbeteiligung nach oben oder unten sei nicht 

vorgenommen worden, um die Finanzkraft der in concreto betroffenen Gemeinde beru cksichti-

gen zu ko nnen.256 Folglich besteht ein gesetzliches Auswahlermessen, das pflichtgema ß – vor al-

lem hinsichtlich der Rechtsgleichheit (Art. 31 Abs. 1 LV) – auszuu ben ist.257 

B. Siedlungsabfälle 

Die liechtensteinischen Gemeinden haben dafu r zu sorgen, dass die Kosten fu r die Entsorgung 

der Siedlungsabfa lle mit Gebu hren oder anderen Abgaben den Verursachern auferlegt werden 

(Art. 52 Abs. 1 Satz 1 USG). In dieser Bestimmung spiegelt sich ebenso das Verursacherprinzip. 

In der Zusammenschau mit Art. 51 Abs. 1 Satz 1 USG wird klar, dass mit Verursacher hier der 

Inhaber der Siedlungsabfa lle (bevor er diese an die Gemeinde u bergeben hat) gemeint ist.258 Weil 

im Bereich der Siedlungsabfa lle die Verursacher nicht realleistungspflichtig bezu glich der Ent-

sorgung werden, haben die entsorgungspflichtigen Gemeinden (Art. 47 Abs. 1 USG) dafu r zu sor-

gen, dass die Verursacher fu r die Entsorgungskosten aufkommen.259 Gewisse Schematisierungen 

und Pauschalierungen sind dabei no tig, finden ihre Grenze aber im Rechtsgleichheitsgebot und 

im Willku rverbot.260 Es ko nnen etwa nicht in jedem Fall dem letzten Verursacher die Kosten auf-

erlegt werden. Von Take-away-Betrieben und Veranstaltungen, deren verkaufte Produkte einen 

hohen Abfallanteil enthalten, welcher nach dem Konsum meistens im o ffentlichen Raum zuru ck-

gelassen wird, darf z.B. ein Zuschlag auf die pauschale Entsorgungsgebu hr erhoben werden.261 

Wie bei Art. 51 USG verweist der Begriff der Entsorgung auf die Legaldefinition von Art. 6 Abs. 1 

lit. r USG und die Behandlung im EWR-rechtlichen Sinne. Mit «Kosten» sind die langfristigen 

Grenzkosten der Abfallentsorgung im Sinne einer kostendeckenden zweckgebundenen Finanzie-

rung gemeint, weshalb die Entsorgungstra ger – zurzeit der EZV – eine Vollkostenrechnung zu 

fu hren haben.262 Die Kosten der Entsorgung der u brigen Abfa lle tragen zwar ebenso die Inhaber 

(Art. 51 Abs. 1 USG), da diese allerdings auch fu r die Entsorgung besorgt sein mu ssen (Art. 49 

Abs. 1 USG), mu ssen die Gemeinden auch nicht fu r die Auferlegung der Kosten sorgen. Eine 

Quersubventionierung zugunsten oder zulasten von Inhabern von Siedlungsabfa llen oder von 

Inhabern von u brigen Abfa llen ist nicht zula ssig.263 In Art. 52 Abs. 1 USG geht es nur um Sied-

lungsabfa lle, nicht jedoch um Abfa lle aus dem o ffentlichen Unterhalt der Gemeindestraßen und 

der o ffentlichen Abwasserreinigung, fu r welche die Gemeinden ebenfalls entsorgungspflichtig 

sind (Art. 47 Abs. 1 USG). Fu r die Kosten der Entsorgung der Abfa lle aus dem o ffentlichen Unter-

halt der Gemeindestraßen haben die Gemeinden aufzukommen.264 Fu r die Kostentragung der 

o ffentlichen Abwasserreinigung gilt Art. 52 GschG.  

 
255  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 80. 
256  LTP 1988 (Sitzung vom 06.04.1988), S. 74. 
257  Kley, S. 192. 
258  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 1. 
259  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 1. 
260  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 23; vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 603. 
261  BGE 138 II 111, Erw. 5.4.4 und 6. 
262  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 15. 
263  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 16. 
264  Siehe oben 1. Teil IV. A. 
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Gema ß Art. 52 Abs. 1 Satz 1 USG sorgen die Gemeinden mittels Gebu hren oder anderen 

Abgaben fu r die Kostenu berwa lzung, was auf individuell-konkrete Rechtsanwendungsakte (Ver-

fu gungen) abzielt. Da die Abfallentsorgung nach Art. 12 Abs. 2 lit. k GemG in den eigenen Wir-

kungskreis der Gemeinden und mithin unter die Gemeindeautonomie (Art. 4 GemG) fa llt,265 du r-

fen (Art. 9 Abs. 2 GemG) und sollen die Gemeinden zum Zweck der Wahrung der Rechtsgleichheit 

dafu r zudem generell-abstrakte Normen in der Form von Verordnungen (Reglemente) erlas-

sen.266 Das Bestimmtheitsgebot im Abgabenrecht beinhaltet die Umschreibung der Abgabe-

pflichtigen, den Anknu pfungspunkt und die Grundzu ge der Bemessung in einem formellen Ge-

setz.267 Die Anforderungen sind weniger streng, wenn sich die Ho he der Abgabe am Kostende-

ckungs- oder A quivalenzprinzip ausrichtet,268 wobei im Bereich der Abfallentsorgung allerdings 

wegen der zahlreichen und vielfa ltigen Faktoren keine genu gend pra zise Voraussehbarkeit fu r 

eine rechtma ßige umfassende Delegation an die Exekutive gegeben ist.269 Die Anforderungen an 

die Delegationsnorm zur Erhebung o ffentlicher Abgaben sind im Fall der Delegation an die Ge-

meinden letztlich wiederum nicht gleich hoch wie bei einer Delegation an die Exekutive, weil der 

Sinn des Legalita tsprinzips im Abgabenrecht namentlich der Schutz des Bu rgers vor nicht demo-

kratisch beschlossenen Abgaben ist,270 so dass ein vom Gemeinderat beschlossenes oder dem 

Referendum unterstandenes Abfallreglement als formell-gesetzliche Rechtsgrundlage genu gen 

kann. Die in Art. 52 Abs. 1 USG angesprochenen «Gebu hren oder anderen Abgaben» verweisen 

auf Kausalabgaben. Dem Verursacherprinzip entspricht eine Kombination aus einer pauschalen 

Grundgebu hr, welche in erster Linie die Fixkosten decken soll, und einer mengenproportionalen 

Gebu hr (z.B. «Sackgebu hr»), die auch eine gewisse Lenkungswirkung haben soll.271 Die Grund-

gebu hr kann sich z.B. an der Nutzfla che der Liegenschaften orientieren.272 Weil die Infrastruktur 

fu r die Abfallbewirtschaftung unabha ngig von ihrer tatsa chlichen Nutzung aufrechterhalten 

werden muss, ko nnen sogar die Inhaber von u brigen Abfa llen, die also selbst entsorgungspflich-

tig sind (Art. 49 Abs. 1 USG), in die pauschale Grundgebu hr einbezogen werden.273 Art. 52 Abs. 1 

Satz 2 lit. b–e USG dienen lediglich dem Zweck sicherzustellen, dass die Entsorgungsanlagekos-

ten nicht entgegen dem Verursacherprinzip aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden 

und die Gebu hren auch vor dem Hintergrund gro ßerer Investitionen in die Anlagen nicht sprung-

haft steigen.274 Art. 52 Abs. 1 USG stellt fu r sich allein noch keine Rechtsgrundlage fu r die Erhe-

bung von Abfallentsorgungsabgaben dar;275 lediglich Art. 52 Abs. 1 Satz 2 lit. a USG entha lt Kri-

terien zur Bemessung der Abgaben. 

Gema ß Art. 52 Abs. 2 USG sind andere Finanzierungsarten soweit erforderlich zula ssig, 

wenn kostendeckende und verursachergerechte Abgaben die umweltvertra gliche Entsorgung 

der Siedlungsabfa lle gefa hrden wu rden. Die Bestimmung beinhaltet ein Entschließungs- und ein 

 
265  VGH 2023/123, Erw. 1.  
266  Vgl. Schiess Ru timann, Kommentar LV, Art. 110, Rz. 94 f.; vgl. VGH 2008/158, Erw. 4. 
267  Wille, S. 653 m.w.N. 
268  Wille, S. 654. 
269  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 21. 
270  Wille, S. 652. 
271  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 83; vgl. Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 81; vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 603. 
272  Wagner Pfeifer, Rz. 608. 
273  BGer 2C.320/2020, Erw. 5.2. 
274  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 48. 
275  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 21. 
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Auswahlermessen.276 Ein Anwendungsfall wa ren rechtswidrig entsorgte Abfa lle (z.B. Littering, 

«Abfalltourismus») als Folge einer bestimmten Ho he der mengenproportionalen Gebu hr.277 Den 

Gemeinden ist mit der Ausnahmeregelung die Mo glichkeit ero ffnet, entweder die mengenpro-

portionale Gebu hr zu reduzieren (soweit erforderlich auf null) oder entgegen dem Verursacher-

prinzip die Entsorgung teilweise oder ganz aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzieren.278 Zu 

beachten gilt es, dass Ausnahmen ausschließlich aus o kologischen Gru nden dem Sinn von Art. 52 

Abs. 2 USG («umweltvertra glich») entsprechen. Generelle Akzeptanzprobleme und daraus etwa 

resultierendes Littering ko nnen Ausnahmen nicht rechtfertigen, sondern es sind rechtswidrige 

Entsorgungen in erheblichem Umfang no tig, die unmittelbar zu Umweltbelastungen fu hren.279 

Die Gemeinden mu ssen Ausnahmen begru nden und periodisch u berpru fen.280 

Aus rechtsstaatlichen und demokratischen Gru nden soll die Abgabenberechnung transpa-

rent sein.281 Deshalb schreibt Art. 52 Abs. 4 USG vor, dass die Grundlagen fu r die Berechnung der 

Abgaben o ffentlich zuga nglich sein mu ssen. Diese zu vero ffentlichenden Grundlagen umfassen 

alle Daten, die in die Festsetzung der Abgaben einfließen, und ermo glichen beschwerdewilligen 

Abgabepflichtigen, ihre Einwa nde substanziiert zu belegen.282 Art. 52 Abs. 4 USG richtet sich an 

die Gemeinden bzw. an die konkreten Tra ger wie den EZV und verschafft Privaten einen durch-

setzbaren Anspruch (ohne Interessennachweis) auf die entsprechenden Informationen.283 

C. Leistungen des Landes für Sonderabfallanlagen  

Art. 53 USG hat seine Wurzeln im alten Abfallgesetz. In den 1980er-Jahren wurde klar, dass die 

bestehende Praxis, Sonderabfa lle zusammen mit (anderen) Siedlungsabfa llen «auf einfachste Art 

und Weise [zu] entsorg[en]»284, aus o kologischen Gru nden beendet werden musste. Da die Er-

richtung von Anlagen fu r die Entsorgung von Sonderabfa llen fu r die Bauherren mit großen wirt-

schaftlichen Risiken verbunden war (und immer noch ist), sollten Land und Gemeinden im Inte-

resse der gesamten Volkswirtschaft einen Teil des Risikos u bernehmen.285 Art. 53 Abs. 1 USG 

bestimmt, dass das Land fu r die Errichtung von Anlagen zur Entsorgung von Sonderabfa llen Bei-

tra ge leisten, sich kapitalma ßig beteiligen oder zinslose Darlehen gewa hren kann. Aus dem Wort-

laut der Norm wird klar, dass es lediglich um die Errichtung, nicht aber um den Betrieb solcher 

Anlagen geht. Die angesprochenen Beitra ge werden nach dem Subventionsrecht gewa hrt. Eine 

kapitalma ßige Beteiligung muss insbesondere den Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes286 

entsprechen. Das Land beteiligte sich z.B. an der Batrec Industrie AG im Kanton Bern, die Batte-

rien recycelt.287 Nach Art. 53 Abs. 3 USG kann das Land beschließen, dass die Gemeinden Beitra ge 

bis zur Ho he des Landesbeitrages leisten. Der historische Gesetzgeber dachte dabei vor allem an 

gemeinschaftliche Entsorgungsanlagen mehrerer Gemeinden und in diesem Zusammenhang an 

 
276  Vgl. ausfu hrlich Kley, S. 192 f. 
277  Vgl. Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 81. 
278  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 33. 
279  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 35. 
280  Griffel, Umweltrecht, S. 167 m.w.N. 
281  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 96. 
282  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 95 f. 
283  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32a, Rz. 97 f. 
284  BuA Nr. 46/1987, S. 33. 
285  BuA Nr. 46/1987, S. 13. 
286  Gesetz vom 20. Oktober 2010 u ber den Finanzhaushalt des Staates (Finanzhaushaltsgesetz; FHG), LGBl. 2010 Nr. 373. 
287  BuA Nr. 77/2007, S. 49. 
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eine angemessene finanzielle Beteiligung der Gemeinden im Verha ltnis zum Land.288 Schließlich 

ermo glicht Art. 53 Abs. 4 USG die Gewa hrung von Landesbeitra gen an den Betrieb von Sonder-

abfallanlagen, Einrichtungen oder einschla gige Verfahren oder diesbezu gliche Erleichterungen 

fu r die Darlehensru ckzahlung, wenn ein kostendeckender Betrieb trotz angemessener Abgaben 

nicht mo glich ist und die Anlagen, Einrichtungen oder Verfahren fu r mehr als eine Gemeinde 

bedeutend sind und fu r die vorschriftsgema ße Entsorgung unentbehrlich sind. Diese Bestim-

mung ist in der Zusammenschau mit Art. 52 Abs. 2 USG zu betrachten, der Abweichungen vom 

Kostendeckungs- und zudem vom Verursacherprinzip zula sst, wenn deren vollsta ndige Umset-

zung die umweltvertra gliche bzw. vorschriftsgema ße Entsorgung gefa hrden wu rde.289 Zu beach-

ten gilt es allerdings, dass Art. 53 Abs. 4 USG zwar eine Abweichung vom Kostendeckungsprinzip, 

nicht jedoch vom Verursacherprinzip zula sst, so dass angemessene Gebu hren trotz der Subven-

tionierung mit Steuermitteln geboten sind. 

 

 

 
288  Vgl. BuA Nr. 46/1987, S. 25. 
289  Siehe oben 1. Teil XII. B. 
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XIII.  Verkehr mit Abfällen 

A.  Sonderabfälle und andere kontrollpflichtige Abfälle 

Die direkt anwendbaren Art. 30f und 30g ch-USG (Anlage I Km 2025 ZV) thematisieren den Ver-

kehr mit Sonderabfa llen bzw. den Verkehr mit anderen Abfa llen, wenn keine Gewa hr fu r eine 

umweltvertra gliche Entsorgung besteht. Beide Bestimmungen stellen Delegationsnormen zu-

gunsten des schweizerischen Bundesrats dar, der auf ihrer Grundlage die in Liechtenstein eben-

falls direkt anwendbare VeVA erlassen hat. 

Sonderabfälle sind Abfa lle, deren umweltvertra gliche Entsorgung aufgrund ihrer Zusam-

mensetzung, ihrer chemisch-physikalischen oder ihrer biologischen Eigenschaften auch im In-

landverkehr umfassende besondere technische und organisatorische Maßnahmen erfordert 

(Art. 2 Abs. 2 lit. a VeVA). Ein Beispiel eines Sonderabfalls ist Ofen- und Kaminruß (Anhang 1 

Ziff. 3 Kapitel 06 Code 06 13 05 V UVEK). Dieselbe Legaldefinition gilt fu r andere kontrollpflich-

tige Abfälle, aber mit der Abwandlung, dass die Entsorgung anderer kontrollpflichtiger Abfa lle 

mit Begleitscheinpflicht zwar umfassende organisatorische, jedoch nur beschra nkte besondere 

technische Maßnahmen erfordert (Art. 2 Abs. 2 lit. b VeVA). Ein Beispiel hierzu ist stark belaste-

ter abgetragener Ober- oder Unterboden (Anhang 1 Ziff. 3 Kapitel 17 Code 17 05 90 V UVEK). 

Die Entsorgung anderer kontrollpflichtiger Abfa lle ohne Begleitscheinpflicht erfordert nur noch 

beschra nkte besondere technische und beschra nkte organisatorische Maßnahmen (Art. 2 Abs. 2 

lit. c VeVA). Ein einschla giges Beispiel sind Altfahrzeuge (Anhang 1 Ziff. 3 Kapitel 16 Code 16 01 

04 V UVEK). Die ebenfalls direkt anwendbare V UVEK entha lt ein entsprechendes Abfallverzeich-

nis, welches die Abfa lle nach ihrer Herkunft unterteilt und codiert, wobei ein betra chtlicher Teil 

der Abfa lle weder als Sonderabfa lle noch als andere kontrollpflichtige Abfa lle klassiert ist und 

folglich keinerlei besondere Maßnahmen erfordert. Das Abfallverzeichnis der V UVEK ist im We-

sentlichen deckungsgleich mit der Entscheidung 2000/532/EG auf der Grundlage von Art. 7 

Abs. 1 RL 2008/98/EG i.d.F. RL (EU) 2018/851,290 so dass die Umsetzung in nationales liechten-

steinisches Recht damit bereits erfolgt sein ko nnte. Im begrifflichen Unterschied zum direkt an-

wendbaren schweizerischen Recht spricht das EWR-Recht als Pendant zu den Sonderabfa llen 

und anderen kontrollpflichtigen Abfa llen von gefährlichen Abfällen, die in der Entscheidung 

2000/532/EG mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind (Anhang Bewertung und Einstufung 

Ziff. 2 Entscheidung 2000/532/EG). Gewisse Abfallarten (aus derselben Quelle) werden dabei 

nur als gefa hrliche Abfa lle eingestuft, wenn sie relevante gefa hrliche Stoffe enthalten. 

B.  Verkehr im Inland 

Als grenzu berschreitend gilt der Verkehr mit Abfa llen nur, wenn dieselben u ber die schweizeri-

sche Zollgrenze verbracht werden (Art. 3 Abs. 3 VeVA), was im Umkehrschluss bedeutet, dass das 

Verbringen von Abfa llen aus Liechtenstein in die Schweiz (oder umgekehrt) aufgrund des Zoll-

vertrags als Verkehr mit Abfa llen im Inland gilt.291 

Abfallinhaber mu ssen vor der U bergabe von Abfa llen abkla ren, ob es sich dabei um Son-

derabfa lle oder andere kontrollpflichtige Abfa lle handelt (Art. 4 Abs. 1 VeVA). Der Begriff 

 
290  Vgl. Heselhaus, S. 147. 
291  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Verkehr, S. 15. 
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«U bergabe» ist gleichbedeutend mit «Verkehr»292 und knu pft an Art. 47 Abs. 4 USG, also an die 

explizite Pflicht der Siedlungsabfallinhaber, ihre Abfa lle den entsorgungspflichtigen Gemeinden 

zu u bergeben, und ebenso an die Pflicht zur Entsorgung der u brigen Abfa lle (Art. 49 Abs. 1 USG) 

an. Keinen Verkehr stellt eine reine o rtliche Verschiebung – z.B. innerhalb eines Betriebsgela ndes 

oder von einer Baustelle zuru ck auf das Betriebsgela nde – der Abfa lle dar. Andererseits liegt Ver-

kehr auch ohne Verschiebung der Abfa lle vor, wenn mit dem Abgeber rechtlich nicht identische 

Dritte neu die Verfu gungsmacht erhalten.293 Art. 4 VeVA gilt fu r Privatpersonen, Unternehmen 

und Beho rden gleichermaßen.294 Aus der Abkla rung der Abfallklasse ergibt sich, wem die Abfa lle 

in concreto zu u bergeben sind. Abfallinhaber du rfen Sonderabfa lle und ru ckgabepflichtige an-

dere kontrollpflichtige Abfa lle nur solchen Stellen u bergeben, die zur Entgegennahme dieser Ab-

fa lle berechtigt sind (Art. 4 Abs. 2 VeVA). Berechtigt zur Entgegennahme wiederum sind Entsor-

gungsunternehmen, die u ber einschla gige Bewilligungen des Amts fu r Umwelt fu r jede ihrer Be-

triebssta tten verfu gen (Art. 8 Abs. 1 VeVA). Als Zwischenlager dienende beho rdlich bezeichnete 

Sammelstellen (z.B. der Gemeinden) ausschließlich fu r Motoreno l, Speiseo l, Leuchtstoffro hren, 

Gera tebatterien oder andere kontrollpflichtige Abfa lle sind von der Bewilligungspflicht ausge-

nommen (Art. 8 Abs. 2 lit. e VeVA). Die Ru ckgabepflicht in Art. 4 Abs. 2 VeVA bezieht sich z.B. auf 

die direkt anwendbare VREG. Nach Art. 5 i.V.m. 3 lit. a VREG muss, wer sich eines elektrischen 

oder elektronischen Gera ts, das fu r seinen ordnungsgema ßen Betrieb elektrische Energie ver-

wendet und im Haushalt, beruflich oder gewerblich genutzt wird, oder eines Bestandteils entle-

digen will, dieses einem Ha ndler, Hersteller, Entsorgungsunternehmen oder einer o ffentlichen 

Sammelstelle zuru ckgeben. Anders als Privatpersonen du rfen Abgeberbetriebe sa mtliche ande-

ren kontrollpflichtigen Abfa lle – also nicht nur ru ckgabepflichtige – nur solchen Stellen u berge-

ben, welche zur Entgegennahme dieser Abfa lle berechtigt sind (Art. 4 Abs. 3 VeVA). Abgeberbe-

triebe sind legaldefiniert als Unternehmen und Dienststellen von Beho rden, die ihre Abfa lle an 

o rtlich getrennte Betriebssta tten oder Dritte u bergeben (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 VeVA). Ebenfalls als 

Abgeberbetriebe gelten Entsorgungsunternehmen, welche Abfa lle zur Entsorgung entgegenneh-

men und an o rtlich getrennte Betriebssta tten oder Dritte weiterleiten. Per definitionem fallen 

darunter auch Sammelstellen der liechtensteinischen Gemeinden und in deren Auftrag von Pri-

vaten betriebene Sammelstellen (Art. 3 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 VeVA). Von den 

Abgeberbetrieben ausgenommen sind Unternehmen und Beho rden, die Abfa lle Dritter nur 

transportieren; nicht als Entsorgungsunternehmen gelten gleichfalls Unternehmen, die Abfa lle 

Dritter nur transportieren (Art. 3 Abs. 1 Satz 3 bzw. Abs. 2 Satz 2 VeVA). Der reine «Transport» 

(d.h. die Befo rderung als Vorstufe der Entsorgung [Art. 6 Abs. 1 lit. r USG]295), ohne weitere Ent-

sorgungshandlung wie etwa eine Zwischenlagerung, stellt folglich keinen Verkehr, sondern nur 

eine Hilfsfunktion dar.296 

Fu r Abgeberbetriebe gilt in Bezug auf die U bergabe von Sonderabfa llen ein Verbot des Ver-

mischens und Verdu nnens (Art. 5 Abs. 1 VeVA). Unter bestimmten Voraussetzungen ist das Bei-

fu gen von Zuschlagstoffen sowie das Vermischen oder Verdu nnen allerdings erlaubt (Art. 5 

Abs. 2 und 3 VeVA). Entsorgungsunternehmen ist die Vermischung oder Verdu nnung von 

 
292  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30f, Rz. 45. 
293  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30f, Rz. 45. 
294  Wagner Pfeifer, Rz. 683. 
295  Siehe oben 1. Teil VIII. A. 
296  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30f, Rz. 47. 
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Sonderabfa llen fu r die U bergabe erlaubt, wenn diese nicht die Herabsetzung des Schadstoffge-

halts und mithin die Umgehung strengerer Vorschriften bezwecken (Art. 5 Abs. 4 VeVA). In Bezug 

auf andere kontrollpflichtige Abfa lle ist die VVEA zu beachten (Art. 5 Abs. 5 VeVA). Danach du rfen 

Abfa lle nicht mit anderen Abfa llen oder Zuschlagstoffen vermischt werden, wenn dies in erster 

Linie dem Zweck dient, den Schadstoff- oder Fremdstoffgehalt durch Verdu nnen herabzusetzen 

und mithin Vorschriften u ber die Abgabe (d.h. Verkehr), die Verwertung oder die Ablagerung 

noch einzuhalten (Art. 9 VVEA). Diese einschla gigen Normen aus der VeVA und der VVEA du rften 

rechtsgenu gliche Umsetzungen von Art. 18 RL 2008/98/EG darstellen bzw. sind im Sinne der 

Richtlinie auszulegen und anzuwenden. Gema ß Art. 18 Abs. 1 RL 2008/98/EG haben die Mit-

gliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass gefa hrliche 

Abfa lle nicht mit anderen Kategorien von gefa hrlichen Abfa llen (nach der Entscheidung 

2000/532/EG) oder mit anderen Abfa llen, Stoffen oder Materialien vermischt oder verdu nnt 

werden. Mit Stoffen und Materialien sind Nicht-Abfa lle gemeint.297 Eine Verdu nnung stellt etwa 

eine Vermischung von gefa hrlichen und nicht gefa hrlichen Abfa llen dar.298 Auch nach EWR-Recht 

ist der Sinn des Vermischungsverbots die Verhinderung des Unterlaufens von besonderen 

Rechtsvorschriften fu r gefa hrliche Abfa lle.299 Die zu ergreifenden Maßnahmen mu ssen vorsa tz-

liche und fahrla ssige Vermischungen gleichermaßen verhindern.300 Gema ß Art. 18 Abs. 2 RL 

2008/98/EG ko nnen die Mitgliedstaaten eine Vermischung gestatten, wenn kumulativ das 

Mischverfahren von Einrichtungen oder Unternehmen vorgenommen wird, die eine Genehmi-

gung zur Abfallbehandlung haben, dadurch keine Gefa hrdung der menschlichen Gesundheit oder 

Scha digung der Umwelt erfolgt (Art. 13 RL 2008/98/EG) und (soweit vorhanden) die scha dli-

chen Auswirkungen der Abfallbewirtschaftung auf menschliche Gesundheit und Umwelt nicht 

versta rkt werden sowie schließlich das Mischverfahren in Einklang mit den besten verfu gbaren 

Techniken steht. Das zweite Kriterium ist dahingehend zu differenzieren, dass das Verfahren der 

Mischung nicht gefa hrlich bzw. scha dlich sein darf und zudem das daraus resultierende Abfall-

gemisch keine versta rkte Scha digung zeitigen darf.301 Das dritte und letzte Kriterium der besten 

verfu gbaren Techniken bezieht sich auf Art. 3 Ziff. 20 RL 2008/98/EG, der seinerseits i.V.m. 

Art. 81 Abs. 3 RL 2010/75/EU mittlerweile auf die Legaldefinition in Art. 3 Ziff. 10 RL 

2010/75/EU verweist. 

C. Grenzüberschreitender Verkehr 

Art. 37 Abs. 2 USG schreibt vor, dass Abfa lle umweltvertra glich und, soweit es mo glich und sinn-

voll ist, im Inland entsorgt werden mu ssen. Vor dem Hintergrund des Zollvertrags i.V.m. mit Art. 3 

Abs. 3 VeVA kann das gemeinsame Zollgebiet mit der Schweiz unter den Begriff «Inland» subsu-

miert werden. Mit Blick auf die staatliche Souvera nita t des Fu rstentums Liechtenstein, die recht-

liche Eigenbedeutung des (liechtensteinischen) USG und im Sinne der Umweltvertra glichkeit gilt 

in erster Linie jedoch das liechtensteinische Staatsgebiet als das Inland, in dem Abfa lle nach 

Art. 37 Abs. 2 USG zu entsorgen sind. Im Allgemeinen ko nnen verschiedene Gru nde fu r die zu 

bevorzugende Inlandentsorgung angefu hrt werden. So verpflichtet etwa das Vo lkergewohn-

 
297  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 315 m.w.N; Ru diger, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 18, Rz. 26. 
298  Ru diger, Kommentar RL 2008/98/EG, Art. 18, Rz. 25. 
299  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 315. 
300  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 317 m.w.N. 
301  Epiney/Heuck, Kommentar RL 2008/98/EG, Rz. 319. 
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heitsrecht alle Staaten, Umweltgefa hrdungen ihrer Nachbarstaaten zu unterlassen, und es spre-

chen o kologische Gru nde fu r die Entsorgung von Abfa llen mo glichst nahe am Entstehungsort.302 

Daru ber hinaus spricht die Entsorgungssicherheit fu r ausreichende Entsorgungskapazita ten im 

Inland (z.B. Deponien), die allerdings gerade im Fall der KVA auch ausgelastet werden sollen (vgl. 

Art. 17 lit. c VeVA).303 Schließlich gilt es aus rechtsethischen Gru nden den wirtschaftlichen Vorteil 

der Nutzung von Gu tern mit dem damit verbundenen Nachteil der Entsorgung zu verbinden und 

also fu r Letztere bei sich selbst besorgt zu sein.304  

Art. 37 Abs. 2 USG entha lt ein Gebot und e contrario das Verbot, Abfa lle im Ausland zu ver-

werten oder abzulagern, nicht ohne grobe Kriterien («mo glich und sinnvoll») fu r Ausnahmen 

vorzusehen.305 Diese Ausnahmeregelung ist konsequent, weil dem Prinzip der umweltvertra gli-

chen Entsorgung in Art. 37 Abs. 2 USG Vorrang vor dem Prinzip der Entsorgung im Inland zu-

kommen muss.306 Eine Entsorgung im Ausland ist gerechtfertigt, wenn erstens eine Inlandent-

sorgung nicht mo glich ist. Gemeint sind damit natu rliche (z.B. geologische) und technische (vor-

handene Entsorgungsanlagen) Gegebenheiten. Noch nicht vorhandene Entsorgungsanlagen be-

gru nden allerdings noch keine Unmo glichkeit, weil Abfa lle eventuell umweltvertra glich zwi-

schengelagert und innert vertretbarer Fristen wirtschaftlich tragbare Entsorgungslo sungen im 

Land realisiert werden ko nnen.307 Die Verbringung von unverschmutztem Aushubmaterial in die 

Schweiz mangels eigener Deponien308 beispielsweise ko nnte nicht langfristig mit einer angebli-

chen Unmo glichkeit der Inlandentsorgung begru ndet werden. Die zweite Ausnahmemo glichkeit 

– die allerdings nicht scharf von der ersten getrennt werden kann – ist der Umstand, dass eine 

Entsorgung im Inland nicht sinnvoll ist. Im direkt anwendbaren Art. 30f Abs. 1 Satz 2 ch-USG 

finden sich zwei nicht abschließende Ausdeutschungen des unbestimmten Rechtsbegriffs «sinn-

voll».309 Nicht sinnvoll kann danach eine Inlandentsorgung erstens sein, wenn die Interessen der 

regionalen grenzu berschreitenden Zusammenarbeit fu r eine Entsorgung im Ausland sprechen. 

Ein praktisches Beispiel dafu r ist die Verwertung von Siedlungsabfa llen aus Liechtenstein in der 

schweizerischen KVA Buchs. Zweitens kann eine Inlandentsorgung nicht sinnvoll sein, wenn die 

Entsorgung im Ausland umweltvertra glicher ist als im Inland, was wiederum dem Prinzip der 

umweltvertra glichen Entsorgung entspricht. Aus Art. 37 Abs. 2 USG i.V.m. Art. 30f Abs. 1 Satz 2 

ch-USG ist jedoch zu schließen, dass rein o konomische Gru nde, wie tiefere Entsorgungskosten 

im Ausland, eine Ausnahme vom Prinzip der Abfallentsorgung im Inland nicht zu rechtfertigen 

vermo gen.310 

Die Ausfuhr von Abfa llen aus Liechtenstein nach außerhalb des schweizerischen Zollge-

biets nach der Basler Konvention ist nur in Staaten erlaubt, die OECD- oder EU-Mitglied sind und 

zudem Vertragsparteien der Basler Konvention sind oder mit denen eine U bereinkunft nach 

Art. 11 Basler Konvention besteht (Art. 14 Abs. 1 VeVA). Es wird eine Bewilligung des Bundes-

amts fu r Umwelt vorausgesetzt (Art. 15 Abs. 1 VeVA). Da nur von «Abfa llen» die Rede ist, gilt die 

 
302  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30, Rz. 52. 
303  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 703, vgl. Flu ckiger, Commentaire LPE, Art. 30, Rz. 52. 
304  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30, Rz. 52. 
305  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30, Rz. 54. 
306  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30, Rz. 55; vgl. Flu ckiger, Commentaire LPE, Art. 30, Rz. 53. 
307  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30, Rz. 56. 
308  Vgl. Regierung des Fu rstentums Liechtenstein, Umweltbericht, S. 86. 
309  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30, Rz. 57. 
310  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 30, Rz. 57 in fine. 
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Bewilligungspflicht grundsa tzlich fu r jede Klasse von Abfa llen, nicht etwa nur fu r Sonderabfa lle. 

Art. 15 Abs. 1bis VeVA erlaubt es den Kantonen, ihre Beho rden fu r die Bewilligungserteilung fu r 

die Ausfuhr von unverschmutztem Aushub- und Ausbruchmaterial aus dem jeweils eigenen Kan-

ton ins grenznahe Ausland fu r zusta ndig zu erkla ren. Mit Blick auf Art. 6 i.V.m. 4 Abs. 1 Ziff. 2 

Zollvertrag du rfte Liechtenstein damit die Mo glichkeit ero ffnet sein, seinerseits eine liechtenstei-

nische Beho rde fu r zusta ndig zu erkla ren. Art. 15 Abs. 2 VeVA sieht Fa lle vor, in denen keine Be-

willigung beno tigt wird. Jedenfalls beno tigt eine Bewilligung nur, wer Abfälle ausfu hren will, 

nicht jedoch, wer Gebrauchtwaren ausfu hren will, die nicht unter den Abfallbegriff fallen.311 Die 

Qualifizierung als Gebrauchtware bedingt in diesem Zusammenhang, dass die Ware funktions-

tauglich und im Ausland zum Gebrauch zugelassen ist und zudem zum urspru nglichen Zweck 

verwendet werden soll und fu r den Transport derart verpackt wird, dass sie nicht bescha digt 

und mithin nicht zu Abfall wird.312 Art. 17 VeVA entha lt die Voraussetzungen der Ausfuhrbewil-

ligung, wobei insbesondere eine umweltvertra gliche und dem Stand der Technik entsprechende 

Entsorgung gewa hrleistet sein muss (Art. 17 lit. b VeVA). Umweltvertra glich in diesem Sinne sind 

Entsorgungsverfahren, die den rechtlichen Vorgaben genu gen313 und deren Resultat (weiter) 

verwertbare Stoffe oder ablagerungsfa hige Stoffe sind. Die im Empfa ngerstaat geltenden Rechts-

vorschriften sind selbstversta ndlich ebenso einzuhalten wie die liechtensteinischen und die di-

rekt anwendbaren schweizerischen Rechtnormen, wobei zu beachten ist, dass Zertifizierungen 

von Umweltmanagement-Systemen wie etwa gema ß ISO nicht notwendigerweise eine umwelt-

vertra gliche Entsorgung garantieren.314 Der Stand der Technik wiederum bemisst sich nach 

Art. 3 lit. m VVEA.315 

Die Einfuhr von Abfa llen nach Liechtenstein von außerhalb des schweizerischen Zollge-

biets unterliegt der Zustimmung des Bundesamts fu r Umwelt (Art. 22 Abs. 1 Satz 1 VeVA). Diese 

«Zustimmung» unterscheidet sich funktional nicht von der «Bewilligung» nach Art. 15 Abs. 1 

VeVA316 und stellt also ebenfalls grundsa tzlich eine Polizeierlaubnis dar. Wie bei der Ausfuhr sind 

auch bei der Einfuhr von Abfa llen Tatbesta nde vorgesehen, fu r welche keine Zustimmung no tig 

ist (Art. 22 Abs. 2 VeVA). Voraussetzung der Zustimmung ist wie bei der Ausfuhr vor allem eine 

umweltvertra gliche Entsorgung, die dem Stand der Technik entspricht (Art. 23 Abs. 1 lit. a VeVa). 

Die Einfuhr von Abfa llen zur Ablagerung auf einer Deponie ist mit zwei Ausnahmetatbesta nden 

nicht bewilligungsfa hig (Art. 23 Abs. 1 lit. b VeVA). Vor Erteilung der Zustimmung hat das Bun-

desamt fu r Umwelt eine Stellungnahme Liechtensteins einzuholen (Art. 23 Abs. 2 VeVA). Das 

Land hat sich in einem solchen Fall insbesondere dazu zu a ußern, ob das betreffende Entsor-

gungsunternehmen u ber die erforderliche Bewilligung verfu gt, ob genu gend Kapazita ten fu r die 

Abfallentsorgung bestehen und ob die Einfuhr im Einklang mit der liechtensteinischen Abfallpla-

nung steht.317  

Wenn Abfa lle durch Liechtenstein und die Schweiz durchgefu hrt werden sollen, muss wie 

bei der Ausfuhr und der Einfuhr eine Notifizierung beim Bundesamt fu r Umwelt vorliegen 

(Art. 29 Abs. 1 VeVA). Schließlich gelten auf der Grundlage von Art. 30f Abs. 1 Satz 3 ch-USG 

 
311  Siehe oben 1. Teil I. 
312  Wagner Pfeifer, Rz. 708 m.w.N. 
313  Siehe oben 1. Teil VIII., IX., X. und XI. 
314  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 697. 
315  Siehe oben 1. Teil X. A. 
316  Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 30f, Rz. 13. 
317  Wagner Pfeifer, Rz. 719. 
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Regelungen fu r den Verkehr mit Abfa llen außerhalb des gemeinsamen Zollgebiets. Gema ß 

Art. 36 Abs. 1 VeVA muss, wer von (mutatis mutandis) Liechtenstein aus den Verkehr mit Son-

derabfa llen zwischen Drittstaaten organisiert oder daran beteiligt ist, dem Bundesamt fu r Um-

welt diese Ta tigkeit ja hrlich melden und fu r jeden geplanten eine Landesgrenze u berschreiten-

den Verkehr eine Kopie des Notifizierungsbogens senden. Den Bezug zu Liechtenstein stellen der 

Wohnsitz einer natu rlichen Person oder der Eintrag einer Verbandsperson im Handelsregister, 

eventuell auch lediglich faktische Ta tigkeiten, her.318 

Vo lkerrechtlich sind die Bestimmungen der Basler Konvention und – obwohl Liechtenstein 

kein OECD-Mitglied ist – sowohl wegen der direkt anwendbaren VeVa319 als auch wegen An-

hang XX Ziff. 32c lit. a EWRA die Vorgaben des OECD-Ratsbeschlusses320 zu beachten. EWR-recht-

lich gilt aufgrund von Anhang XX Ziff. 32c EWRA die VO (EG) 1013/2006, die den OECD-Ratsbe-

schluss inhaltlich u bernommen hat. Das zentrale Verfahren fu r die Verbringung – d.h. Verkehr – 

von Abfa llen ist danach die vorherige schriftliche Notifizierung und Zustimmung.321 Das Verfah-

ren gilt fu r alle Verbringungen von Abfa llen zwischen den Mitgliedstaaten, soweit keine Ausnah-

men bestehen, fu r Verbringungen mit Transit durch Drittstaaten, fu r die Einfuhr aus Drittstaaten, 

die Ausfuhr in Drittstaaten sowie die Durchfuhr von Abfa llen aus Drittstaaten durch die EU- bzw. 

EWR-Staaten.322 Gewisse Ausfuhren sind verboten, so z.B. im Grundsatz jegliche Ausfuhr von zur 

Beseitigung bestimmten Abfa llen aus der Gemeinschaft (Art. 34 Abs. 1 VO (EG) 1013/2006). Die 

Mitgliedstaaten haben die Mo glichkeit, innerhalb der EU bzw. des EWR Verbringungen zu ver-

bieten bzw. bestimmte Einwa nde vorzubringen.323 Der sogenannte «Hausmu lleinwand» etwa be-

trifft gemischte Siedlungsabfa lle aus privaten Haushaltungen (Art. 11 Abs. 1 lit. i i.V.m. Art. 3 

Abs. 5 VO (EG) 1013/2006). Da die mo glichen Einwa nde je nachdem, ob eine Beseitigung (Art. 11 

VO (EG) 1013/2006) oder eine Verwertung (Art. 12 VO (EG) 1013/2006) beabsichtigt ist, diffe-

renziert sind, kommt der Unterscheidung der beiden Arten der Behandlung324 eine große prak-

tische Bedeutung zu.325 Die Mo glichkeit der Einwa nde erlaubt es den Mitgliedstaaten, im Sinne 

einer Abkehr vom Grundsatz der offenen Grenzen im Abfallbereich die Ein- und Ausfuhr weitrei-

chend zu beschra nken.326 Die Mitgliedstaaten ko nnen also ein «Prinzip der Inlandsversorgung» 

verfolgen, wobei aber rein wirtschaftliche Erwa gungen, wie die Auslastung eigener Entsorgungs-

anlagen, nach dem EWR-Recht fu r sich allein keine Einwa nde zu rechtfertigen vermo gen.327 Das 

EWR-Recht gleicht damit und mit dem Na heprinzip der Inlandentsorgung gema ß Art. 37 Abs. 2 

USG. Mit Blick auf die Verbringung von Abfa llen aus Liechtenstein in die Schweiz ist Art. 34 Abs. 1 

und 2 VO (EG) 1013/2006 zu beachten, der grundsa tzlich kein Ausfuhrverbot fu r zur Beseitigung 

bestimmte Abfa lle in EFTA-Staaten, die Vertragsparteien der Basler Konvention sind, vorsieht. 

 
318  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 728. 
319  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 699. 
320  OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL betreffend die A nderung des Beschlusses C(92)39/FINAL u ber die Kontrolle 

grenzu berschreitender Verbringungen von Abfa llen, die zur Verwertung bestimmt sind vom 14. Juni 2001 und 28. Feb-
ruar 2002 (Stand am 21. Mai 2002), SR 0.814.052. 

321  Schro der, Kommentar VO (EG) 1013/2006, Vorbemerkung, Rz. 19. 
322  Schro der, Kommentar VO (EG) 1013/2006, Vorbemerkung, Rz. 19. 
323  Epiney, 9. Kapitel, Rz. 140. 
324  Siehe oben 1. Teil IX. A. und XI. A. 
325  Epiney, 9. Kapitel, Rz. 141. 
326  Epiney, 9. Kapitel, Rz. 141. 
327  Epiney, 9. Kapitel, Rz. 141 m.w.N. 
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Im Grundsatz, mit Anpassungen und Erga nzungen, gelten auch in diesem Fall die Bestimmungen 

fu r die Verbringung innerhalb der EU (Art. 35 VO (EG) 1013/2006).
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XIV. Exkurs: Funkenrecht 

Der Brauch des Entzu ndens von Funkenfeuern ist seit dem Mittelalter vor allem im schwa bisch-

alemannischen Raum belegt. Am ersten Fastensonntag, dem Funkensonntag, werden aus Holz 

und Stroh errichtete Funken abgebrannt. In Liechtenstein erlebte das Funkenbrauchtum nach 

dem Zweiten Weltkrieg einen Aufschwung. Seit den 1960er-Jahren existieren in vielen Gemein-

den des Landes Funkenzu nfte oder -gemeinschaften, die das ja hrliche Abbrennen der Funken 

organisieren.328 Auf das Funkenbrauchtum wies in rechtshistorischer Hinsicht etwa der Lehr-

plan lit. J Klassenziele VII. Schuljahr in einer Verordnung von 1948329 hin, der unter dem Aspekt 

der Kunsterziehung als Klassenziel das Zeichnen, Malen etc. (Illustration) eines Erza hlbilds vor-

gab, das eine Ortssage oder einen Ortsbrauch wie etwa den Funkensonntag beinhalten sollte. 

Art. 46 USG stammt aus dem LRG. Nach Art. 46 Abs. 1 USG ist das traditionsgema ße Ab-

brennen von Funken vorbehaltlich Art. 46 Abs. 2 und 3 USG erlaubt. Mit «traditionsgema ß» ist 

zweifelsohne der traditionelle erste Fastensonntag, also der Sonntag nach Aschermittwoch, ge-

meint. Mit dem Begriff des Funkens sind alle traditionellen Funkenfeuer gemeint, also Vorfeuer 

und Hauptfunken.330 Hinter einer ausdru cklichen Erlaubnis steht stets ein Verbot. Art. 17 Abs. 1 

Brandschutzgesetz bestimmt, dass beim Feuern im Freien alle Vorkehrungen zu treffen sind, da-

mit an Geba uden und Fahrhabe (Mobilien) kein Schaden entsteht, und verbietet zugleich das 

Rauchen und Feuern in gras- oder waldbrandgefa hrdeten Bereichen. Eine implizite Erlaubnis 

zum Abbrennen von Funken findet sich wiederum in Art. 17 Abs. 2 Brandschutzgesetz, der zu-

dem die Gemeinden explizit erma chtigt, dafu r besondere Vorschriften zu erlassen. Einige Ge-

meinden haben entsprechende Funkenreglemente erlassen, die u.a. von den Funkenzu nften ei-

nen Nachweis einer Haftpflichtversicherung verlangen (Ziff. 1 [1] Funkenreglement), Sicher-

heitsabsta nde festlegen (Ziff. 2 und 3 Funkenreglement), Maßnahmen fu r die erste Hilfe gebieten 

(Ziff. 6 Funkenreglement) und nach dem Abbrennen des Funkens eine Brandwache vorschreiben 

(Ziff. 8 Funkenreglement). 

Nach Art. 46 Abs. 2 Satz 1 USG haben die Gemeinden Pla tze fu r das Abbrennen von Funken 

zu bezeichnen und dem Amt fu r Umwelt bekannt zu geben. Außerhalb dieser Pla tze ist das Ab-

brennen von Funken untersagt (Art. 46 Abs. 2 Satz 2 USG). Die gesetzgeberische Intention dieser 

Norm ist die Ausscheidung bestimmter Funkenpla tze, auf denen exklusiv das Abbrennen von 

Funken am Funkensonntag – eventuell auch an einem Verschiebetag – unter Einhaltung der all-

gemeinen Brandschutzvorschriften zula ssig ist. Die gemeindlichen Funkenreglemente benennen 

indes keine «offiziell[en] Funkenpla tze»331, sondern verpflichten die zum Abbrennen eines Fun-

kens Willigen, zum Voraus der Gemeindepolizei den geplanten Standort des Funkens bekannt zu 

geben (Ziff. 1 [1] Funkenreglement). Diese Bekanntgabe du rfte in der Praxis als ein «Gesuch um 

Zulassung eines Funkenplatzes»332, d.h. als Voraussetzung der Erteilung einer Polizeibewilligung 

durch die Gemeinden, behandelt werden. Ebenso ist eine Bewilligungspflicht fu r das Abbrennen 

eines auf dem bewilligten Funkenplatz errichteten Funkens vorgesehen (Ziff. 4 Funkenregle-

 
328  Vgl. zum Ganzen Heymann Meier. 
329  Verordnung vom 13. Juli 1948 betreffend die Lehrpla ne der Volksschulen des Fu rstentums Liechtenstein, LGBl. 1948 

Nr. 15. 
330  BuA Nr. 130/2002, S. 41. 
331  BuA Nr. 130/2002, S. 41. 
332  Formular «Gesuch um Zulassung eines Funkenplatzes» der Gemeinde Mauren, https://www.mauren.li/files/attach-

ments/gesuch-um-zulassung-eines-funkenplatzes.pdf (24.03.2026); vgl. Amt fu r Umwelt, Meldung der Funkenpla tze 
2025, Amtsblatt vom 23. Januar 2025, https://apps.llv.li/amtsblatt (24.03.2026). 

https://www.mauren.li/files/attachments/gesuch-um-zulassung-eines-funkenplatzes.pdf
https://www.mauren.li/files/attachments/gesuch-um-zulassung-eines-funkenplatzes.pdf
https://apps.llv.li/amtsblatt
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ment). Art. 46 Abs. 2 USG bildet allerdings keine genu gende gesetzliche Grundlage fu r die Ein-

fu hrung von einschla gigen Bewilligungspflichten. 

Art. 46 Abs. 3 USG bestimmt, dass nur «trockenes, naturbelassenes Holz» als Brennmaterial 

Verwendung finden darf. In der Vorga ngernorm von Art. 21 Abs. 3 LRG war zwar lediglich von 

«Holz» die Rede, allerdings zielte bereits diese Bestimmung darauf ab, die rechtswidrige Ab-

fallentsorgung zu verhindern333 und also im Rahmen des Abbrennens von Funken das Verbren-

nen jeglicher Abfa lle, insbesondere von Holzabfa llen, zu verbieten.334 Auch der Einsatz von Zu nd-

mitteln muss verha ltnisma ßig sein.335 In Art. 89 Abs. 1 lit. n USG ist eine entsprechende verwal-

tungsstrafrechtliche Bestimmung enthalten. Der Sinn des Abbrennens eines traditionellen Fun-

kens ist die Pflege des Brauchtums, nicht jedoch, sich einer beweglichen Sache zu entledigen 

(Art. 6 Abs. 1 lit. p Satz 1 USG). Es wird dabei weder faktisch die Sachherrschaft u ber das Brenn-

material aufgegeben noch auf jedwede Zweckwidmung verzichtet. Die Zweckwidmung ist das 

Abbrennen des Brennmaterials als Funken am Funkensonntag. Folglich handelt es sich beim Fun-

kenrecht gerade nicht um Abfallrecht und stellt Art. 46 USG einen systematischen Fremdko rper 

im USG dar. Diese feuerpolizeiliche Norm ha tte sinnvollerweise in das Brandschutzgesetz inte-

griert werden sollen. 

 
333  BuA Nr. 130/2002, S. 41. 
334  Vgl. Stellungnahme Nr. 102/2003, S. 28. 
335  Vgl. Stellungnahme Nr. 102/2003, S. 28 f. 
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I.  Legaldefinitionen 

A.  Belastete Standorte 

Der Rechtsbegriff der belasteten Standorte wird in der AltlV legaldefiniert als Orte, deren Belas-

tung von Abfa llen stammt und die eine beschra nkte Ausdehnung aufweisen (Art. 2 Abs. 1 lit. a 

AltlV). In diesem Sinne sind also 1. prinzipiell nur Standorte gemeint, die durch Abfa lle gema ß 

Art. 6 Abs. 1 lit. p USG belastet sind.336 Die Qualifizierung als Abfall erfolgt dabei aus heutiger 

rechtlicher Sicht, wobei aber kein solcher Abfall (mehr) am Standort vorhanden sein muss, son-

dern nur, aber immerhin, eine Belastung.337 2. geht es lediglich um Standorte, die ein oder meh-

rere Grundstu cke umfassen,338 weil großfla chige Bodenverschmutzungen aus diffusen Quellen 

(z.B. Landwirtschaft, Verkehr) unter das Bodenschutzrecht fallen.339 Das Altlastenrecht ist als lex 

specialis gegenu ber dem Bodenschutzrecht zu werten.340 Drei Arten belasteter Standorte sind in 

Art. 2 Abs. 1 lit. a AltlV legaldefiniert: 

 

➢ Ablagerungsstandorte: Das sind stillgelegte oder noch in Betrieb stehende Deponien und an-

dere Abfallablagerungen, wobei Standorte ausgenommen sind, an die nur unverschmutztes 

Aushub-, Ausbruch- oder Abraummaterial gelangt ist, d.h. Abfa lle, die (heutzutage) auf De-

ponien des Typs A zugelassen sind (Anhang 5 Ziff. 1 VVEA). Der Begriff «Abraummaterial» 

verleiht in diesem Zusammenhang der Legaldefinition von Art. 3 lit. f VVEA keine weitere 

Nuance.341 

➢ Betriebsstandorte: Das sind Standorte, deren Belastung von stillgelegten oder noch in Be-

trieb stehenden Anlagen oder Betrieben stammt, in denen mit umweltgefa hrdenden Stoffen 

umgegangen wurde. Mit «Anlagen oder Betrieben» sind hierbei Anlagen aus dem Bereich von 

Industrie und Gewerbe gemeint, nicht aber etwa ein asbesthaltiges Geba ude.342 Ein Betriebs-

standort kann mit Blick auf PFAS etwa auch ein Brandu bungsplatz oder ein Feuerwehrdepot 

sein.343 

➢ Unfallstandorte: Das sind Standorte, die wegen außerordentlicher Ereignisse belastet sind, 

wobei Betriebssto rungen (auf Betriebsstandorten) mitgemeint sind. Es handelt sich dabei 

um Standorte, die unbeabsichtigt z.B. mit ausgeflossenen Flu ssigkeiten wie Heiz- oder Die-

selo l belastet wurden.344 

 

Die h.M. in der Schweiz geht davon aus, dass diese drei Arten von belasteten Standorten abschlie-

ßend sind.345 Dem ist grundsa tzlich zuzustimmen, weil sich Gesetz- und Verordnungsgeber wer-

tungsma ßig, gerade was die Ablagerungsstandorte anbelangt, auf kontrollierte und unkontrol-

lierte Deponien mit Abfall, dessen Gefa hrlichkeit bekannt war, bezogen haben, nicht jedoch auf 

Geba ude oder andere Anlagen, bei deren Bau Materialien eingesetzt wurden, deren 

 
336  Siehe oben 1. Teil I. 
337  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 9; Caluori, Sanierungsverfahren, S. 58 m.w.N. 
338  Wenger, S. 728. 
339  Wagner Pfeifer, Rz. 730; Griffel, Umweltrecht, S. 176; vgl. Hunger, S. 132. 
340  BGer 1C.609/2014, Erw. 2.1. 
341  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Wald und Landschaft, Aushubrichtlinie, S. 4 f. 
342  BGE 136 II 142, Erw. 3.2.2. 
343  Arcadis Schweiz AG, S. 34. 
344  Bundesamt fu r Umwelt, Wald und Landschaft, Erstellung, S. 15. 
345  BGE 136 II 142, Erw. 3.2.3; a.A. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 65. 
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Gefa hrlichkeit nicht bekannt war.346 Ein weiterer wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang, 

dass es um Ablagerungsstandorte geht, nicht aber um eine Maßnahme zur Verwertung von Abfall, 

wie es z.B. das Recycling von ehemals als Dachabdeckung gebrauchten Teerplatten zur Befesti-

gung von Wegen und Pla tzen darstellt.347 Allerdings gilt es zu bedenken, dass der Zweck des Alt-

lastenrechts die Sanierung von mit Schadstoffen belasteten Standorten ist, so dass die Anknu p-

fung an den Abfallbegriff rechtspolitisch zu kurz greift.348 Zumindest kommen in der Praxis Fa lle 

belasteter Standort vor, die «eine gewisse gedankliche Verrenkung»349 verlangen, um unter eine 

der drei Arten belasteter Standorte subsumiert werden zu ko nnen (z.B. nicht gewerblich ge-

nutzte Schießanlagen). Zudem sind auch Kombinationen der Arten mo glich, wenn etwa auf einer 

Deponie ein Unfall mit Schadstoffen passiert, die in der Folge in den Boden sickern.350 

B. Altlasten 

Altlasten wiederum werden legaldefiniert als sanierungsbedu rftige belastete Standorte, wobei 

ein belasteter Standort sanierungsbedu rftig ist, wenn er zu scha dlichen oder la stigen Einwirkun-

gen fu hrt oder die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen (Art. 2 Abs. 1 

lit. b AltlV, vgl. Art. 54 Abs. 1 USG). Einwirkungen im altlastenrechtlichen Sinne sind Luftverun-

reinigungen, Gewa sserverunreinigungen und Bodenbelastungen (Art. 6 Abs. 1 lit. a USG i.V.m. 

Art. 9–12 AltlV). Die Scha dlichkeit oder La stigkeit richtet sich je nach Umweltmedium nach ei-

nem eigenen Beurteilungsmaßstab gema ß Konzentrationswerten (vgl. Anhang 1–3 AltlV).351 

Eine konkrete Gefahr von Einwirkungen besteht, wenn der Standort bei ungehindertem, also 

nicht durch Maßnahmen beeinflusstem, Ablauf des zu erwartenden Geschehens mit hinreichen-

der Wahrscheinlichkeit zu einer Scha digung der Umwelt fu hrt.352 Ein belasteter Standort ist folg-

lich per se kein Schutzgut, sondern Quelle von (wahrscheinlichen) Einwirkungen auf die in der 

AltlV konkretisierten Schutzgu ter Grundwasser, oberirdische Gewa sser, Luft und Boden.353 

 

 

 
346  Vgl. BGE 136 II 142, Erw. 3.2.1; vgl. BGer 1C.609/2014, Erw. 2.7.1. 
347  BGer 1C.609/2014, Sachv. A. 
348  Vgl. Griffel, Umweltrecht, S. 174 f. 
349  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 65 Fn 289. 
350  Scherrer, S. 15. 
351  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 14. 
352  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 15 m.w.N. 
353  Vgl. BGer 1C.282/2016, Erw. 2.2. 
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II. Kataster der belasteten Standorte 

A.  Erstellung und Führung 

Das Amt fu r Umwelt ist verpflichtet, einen o ffentlich zuga nglichen Kataster der belasteten Stand-

orte zu erstellen (Art. 54 Abs. 2 USG). Weil die Aufnahme in den Kataster eine o ffentlich-rechtli-

che Eigentumsbeschra nkung zur Folge hat,354 ist der Kataster der belasteten Standorte bzw. sind 

die einschla gigen Geodaten auch ein Inhalt des Katasters der o ffentlich-rechtlichen Eigentums-

beschra nkungen (Art. 3 lit. a O REBKV355 i.V.m. Anhang GeoIV356). Gema ß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 AltlV 

hat das Amt fu r Umwelt zur Erstellung des Katasters in einer ersten Phase die belasteten Stand-

orte zu ermitteln, indem es bereits vorhandene Angaben wie Karten, Verzeichnisse und Meldun-

gen – z.B. u ber Unfa lle – auswertet. Es handelt sich dabei nicht um vertiefte Abkla rungen, son-

dern um eine Auswertung von leicht zuga nglichen Informationen.357 Es kann dazu von den Inha-

bern der Standorte oder Dritten Ausku nfte einholen (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 AltlV). Die Inhaber der 

Standorte ko nnen die Grundeigentu mer sowie andere dinglich oder auch obligatorisch Berech-

tigte sein.358 Gema ß dem direkt anwendbaren Art. 73 Abs. 1 i.V.m. Art. 89 Abs. 1 lit. r USG sind 

Standortinhaber sowie Dritte («jedermann») unter Bußandrohung verpflichtet, die einschla gi-

gen Ausku nfte zu erteilen. Jedermann umfasst freilich auch privatrechtliche und o ffentlich-recht-

liche Verbandspersonen sowie Beho rden des Landes und die Gemeinden.359 

Bereits ab Mitte der 1990er-Jahre wurden in Liechtenstein sogenannte Verdachtsfla chen 

amtlich erfasst.360 Nach dem Inkrafttreten der AltlV 2008 wurde damit begonnen, alle Informa-

tionen im Hinblick auf die Erstellung des Katasters der belasteten Standorte aufzuarbeiten. Dazu 

wurden vorhandene Informationen mittels systematischer Befragungen von Zeitzeugen und der 

Bauverwaltungen der Gemeinden sowie mittels Auswertungen von Luftbildern und Archiv-

recherchen zusammengetragen.361 Fu r rund ein Viertel der damals ausgemachten 88 Standorte 

lagen zusa tzliche Informationen aus verschiedenen Projektvorhaben, wie etwa Bohrungen oder 

Baggerschlitze von Baugrunduntersuchungen, vor.362 Im Jahr 2018 waren bereits 161 belastete 

Standorte bekannt,363 bis 2021 erho hte sich die Anzahl auf 164.364 

Das Amt fu r Umwelt hat die belasteten Standorte nach den Angaben im Kataster, insbeson-

dere u ber Art und Menge der an den Standort gelangten Abfa lle, in zwei Kategorien einzuteilen: 

a) Standorte, bei denen keine scha dlichen oder la stigen Einwirkungen erwartbar sind, und b) 

Standorte, bei denen untersucht werden muss, ob sie u berwachungs- oder sanierungsbedu rftig 

sind (Art. 5 Abs. 4 AltlV). Dazu ist eine erste Risikobewertung vorzunehmen.365 In die Kategorie 

a) fallen etwa Deponien, die schon fru heren bzw. heutigen rechtlichen Vorgaben entsprachen 

bzw. entsprechen, und noch a ltere Deponien mit ungefa hrlichem Bauschutt, die gut doku-

 
354  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 150. 
355  Verordnung vom 12. Juni 2018 u ber den Kataster der o ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschra nkungen (O REB-Katas-

terverordnung; O REBKV), LGBl. 2018 Nr. 129. 
356  Geoinformationsverordnung (GeoIV) vom 30. August 2011, LGBl. 2011 Nr. 433. 
357  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 32. 
358  Siehe unten 2. Teil IV. F. 
359  Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 46, Rz. 9. 
360  Regierung des Fu rstentums Liechtenstein, Rechenschaftsbericht 1996, S. 157. 
361  Vgl. LTP 2017 (Sitzung vom 10.11.2017), S. 1823. 
362  LTP 2017 (Sitzung vom 10.11.2017), S. 1823. 
363  Amt fu r Umwelt, Grundwasserbericht, S. 108. 
364  BuA Nr. 61/2021, S. 5. Der Kataster der belasteten Standorte ist bislang nicht frei im Internet vero ffentlicht worden. 
365  Cummins, S. 29. 
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mentiert sind.366 Deponien, die nach der ho chstens 50-ja hrigen Nachsorgephase keine scha dli-

chen oder la stigen Einwirkungen zeitigen, verbleiben zwar als Ablagerungsstandorte im Katas-

ter, sind aber weder u berwachungs- noch sanierungsbedu rftig.367 Fu r die Durchfu hrung der 

(Vor-)Untersuchungen wiederum hat das Amt fu r Umwelt eine Priorita tenordnung zu erstellen 

und dabei die Art und Menge der Abfa lle, die Mo glichkeit zur Freisetzung von Stoffen sowie die 

Bedeutung der betroffenen Umweltbereiche zu beru cksichtigen (Art. 5 Abs. 5 AltlV). Aufgrund 

der auch im Fu rstentum Liechtenstein nicht geringen Anzahl an belasteten Standorten ist mit 

Blick auf die beschra nkten beho rdlichen Ressourcen eine Priorisierung wichtig.368 

Sobald Untersuchungsergebnisse vorliegen, hat das Amt fu r Umwelt den Kataster entspre-

chend zu erga nzen, und zwar mit Angaben u ber die U berwachungs- oder Sanierungsbedu rftig-

keit, die Ziele und die Dringlichkeit der Sanierung sowie die von ihm durchgefu hrten oder ange-

ordneten Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 6 Abs. 1 AltlV). Daran zeigt sich, dass der 

Kataster der belasteten Standorte ein dauerndes und dynamisches Vollzugsinstrument ist, in das 

neue Erkenntnisse fortlaufend einzutragen sind.369 Die laufende Aktualisierung betrifft zudem 

Standortangaben u ber Lage, Art und Menge der an den Standort gelangten Abfa lle, zeitliche An-

gaben zur Ablagerung, zum Betrieb und zum Unfall, schon durchgefu hrte Untersuchungen und 

Maßnahmen, bereits festgestellte Einwirkungen, gefa hrdete Umweltbereiche sowie besondere 

Vorkommnisse wie Abfallverbrennungen, Rutschungen, U berschwemmungen, Bra nde und Sto r-

fa lle (Art. 5 Abs. 3 AltlV). Die Eintragung der Priorita tenordnung in den Kataster je Standort 

du rfte nicht zwingend, aber durchaus sachgerecht sein.370 Wenn sich nach der Eintragung im 

Kataster auf der Grundlage der Untersuchungen ergibt, dass ein Teil des Standorts nicht mit Ab-

fa llen belastet ist, ist die Eintragung entsprechend zu korrigieren. Dasselbe muss gelten, wenn 

fu r einen Teilbereich des belasteten Standorts eine vollsta ndige Beseitigung der Belastung er-

folgt ist (Art. 6 Abs. 2 lit. b AltlV).371 

B.  Löschung 

Ein Anspruch auf Lo schung eines im Kataster der belasteten Standorte eingetragenen Standorts, 

der ohne Ermessen und von Amts wegen zu erfolgen hat,372 ergibt sich aus zwei Fallkonstellati-

onen. Eine Lo schung eines Eintrags erfolgt, wenn die Untersuchungen ergeben, dass der Stand-

ort nicht mit umweltgefa hrdenden Stoffen belastet ist (Art. 6 Abs. 2 lit. a AltlV) oder die umwelt-

gefa hrdenden Stoffe beseitigt worden sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AltlV). Die erste Konstellation muss 

nachgewiesen sein, so dass in der Regel eine historische Untersuchung nicht ausreichend ist, 

sondern auch eine technische Untersuchung erfolgt sein muss.373 Nur wenn eine historische Un-

tersuchung eindeutig aufzeigt, dass die Katastereintragung ausnahmsweise aufgrund einer Fehl-

einscha tzung (Falscheintrag) erfolgte, ist die Lo schung bereits auf dieser Grundlage vorzuneh-

men.374 Gelo scht werden alle o ffentlich zuga nglichen Informationen, wie sie in den Kataster 

 
366  Romy, Commentaire LPE, Art. 32c, Rz. 25. 
367  Bundesamt fu r Umwelt, Erla uterung, S. 33. 
368  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 184. 
369  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 185 m.w.N. 
370  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 185. 
371  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 192. Siehe auch sogleich 2. Teil II. B. 
372  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 187 m.w.N. 
373  Siehe unten 2. Teil III. A. 
374  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 187 Fn 824. 
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aufgenommen wurden, was allerdings ihrer dauerhaften Archivierung als Archivgut des Landes 

gema ß Archivrecht in keiner Weise entgegensteht. Wider den ungenauen Wortlaut von Art. 6 

Abs. 2 lit. a AltlV ist eine Lo schung vorzunehmen, wenn der Standort entgegen der ersten An-

nahme nicht mit Abfa llen belastet ist oder keine beschra nkte Ausdehnung aufweist (Art. 2 Abs. 1 

lit. a AltlV). Ob die Abfa lle «umweltgefa hrdende Stoffe» darstellen, tut hingegen nichts zur Sa-

che.375  

Auch Art. 6 Abs. 2 lit. b AltlV ist nicht im Geiste des Altlastenrechts formuliert, weil es auch 

hierbei nicht um umweltgefa hrdende Stoffe, sondern um Abfa lle gema ß dem Abfallrecht im en-

geren Sinne geht.376 Dieser Tatbestand du rfte allerdings nur in seltenen Fa llen erfu llt sein, weil 

das Ziel einer Altlastensanierung nur, aber immerhin, der Quellenstopp ist und also eine voll-

sta ndige Beseitigung der Belastung nicht verlangt wird.377 Die Besta ndigkeit des Katasterein-

trags ermo glicht eine beho rdliche Kontrolle insbesondere fu r den Fall baulicher Ta tigkeiten auf 

dem (weiterhin) belasteten Standort,378 so dass neue Gefa hrdungen fu r Schutzgu ter verhindert 

und belastetes Aushubmaterial umweltgerecht entsorgt wird.379 Um eine Lo schung des Katas-

tereintrags auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 2 lit. b AltlV zu erreichen, wird regelma ßig eine 

freiwillige vollsta ndige Sanierung u ber das rechtlich vorgeschriebene Minimum hinaus notwen-

dig sein,380 welche aber vom Durchfu hrungspflichtigen selbst bezahlt werden muss, also nicht 

nach Art. 55 USG auf andere Verursacher abgewa lzt werden kann und zudem keine Kostenbetei-

ligung des Landes gema ß Art. 56 USG rechtfertigt.381 Fu r die Beurteilung, wann ein Standort als 

wieder unbelastet gilt, kann praktisch einerseits die Belastung der an den Standort angrenzen-

den Gebiete und ko nnen andererseits die Richtwerte fu r unverschmutztes Aushub-, Ausbruch- 

und Abraummaterial, welches keinen belasteten Standort begru ndet (Art. 2 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 

Satz 2 AltlV), beru cksichtigt werden.382 

C.  Rechtsschutz 

Die Aufnahme eines Grundstu cks in den Kataster der belasteten Standorte ist fu r die Eigentu mer 

und sonstige Inhaber des Grundstu cks mit Nachteilen verbunden. So ko nnen sich z.B. spa tere 

Bauvorhaben verteuern, was die Vergabe von Baukrediten erschweren kann.383 Der Kataster ge-

nießt als amtliches Register zwar keinen o ffentlichen Glauben,384 stellt jedoch ein praktisch kaum 

zu widerlegendes Beweismittel dar.385 Jedenfalls haben die Inhaber der Standorte mit Unsicher-

heiten und der Wertverminderung ihrer Grundstu cke zu rechnen.386  

Von großer Bedeutung ist folglich in diesem Zusammenhang die Gewa hrung des rechtli-

chen Geho rs (Art. 31 Abs. 1 Satz 1 LV, Art. 21 Abs. 2 AltlV). Bevor ein Standort (als noch Ver-

dachtsfla che) in den Kataster aufgenommen werden kann, mu ssen den Inhabern – d.h. allen 

 
375  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 188 f. 
376  Siehe oben 1. Teil I. 
377  Siehe unten 2. Teil IV. B. 
378  Siehe unten 2. Teil V. 
379  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 736. 
380  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 190. 
381  Siehe unten 2. Teil VI. D. und VII. 
382  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 191 m.w.N. 
383  Romy, Commentaire LPE, Art. 32c, Rz. 26. 
384  Romy, Commentaire LPE, Art. 32c, Rz. 29. 
385  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 38. 
386  Wenger, S. 725. 
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natu rlichen und juristischen Personen, die ein entsprechendes schutzwu rdiges Interesse ha-

ben387 – die zur Eintragung vorgesehenen Angaben mitgeteilt werden und es ist ihnen Gelegen-

heit zur Stellungnahme und zur Durchfu hrung von Abkla rungen zu geben (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 

AltlV). Dies gilt ebenso fu r sa mtliche Nachfu hrungen oder A nderungen der Eintragung.388 Auf 

Begehren einer Partei erla sst das Amt fu r Umwelt eine Feststellungsverfu gung u ber die vorgese-

hene Eintragung (als Realakt389) (Art. 5 Abs. 2 Satz 2 AltlV), gegen die folglich Beschwerde an die 

VBK und weiter Beschwerde an den OGH als Verwaltungsgerichtshof erhoben werden kann 

(Art. 84 Abs. 1 und 2 USG). Das Feststellungsbegehren kann sich auf die Notwendigkeit oder den 

Inhalt der Eintragung richten.390 Da die Feststellungsverfu gung subsidia r ist, muss jedoch eine 

Rechtsgestaltungsverfu gung beantragt werden, wenn das Rechtsschutzinteresse damit gewahrt 

werden kann (z.B. A nderung oder Lo schung einer Eintragung).391 Ein betroffener Standortinha-

ber du rfte stets ein schutzwu rdiges Interesse haben, wa hrend Dritte kaum je ein solches haben 

du rften.392 Bei Deponiestandorten wird vermutet, dass es sich um belastete Standorte handelt, 

es sei denn, es gelangte lediglich unverschmutztes Aushub-, Ausbruch- und Abraummaterial auf 

die Deponie (Art. 2 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 Satz 2 AltlV).393 Fu r Industrie- und Gewerbestandorte, bei 

denen risikoreiche Aktivita ten stattfanden, gilt faktisch eine Umkehr der Beweislast.394 In den 

Kataster sind letztlich diejenigen Standorte einzutragen, bei denen feststeht oder mit großer 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie belastet sind (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 AltlV). Dabei kann 

mit Blick auf das Vorsorgeprinzip (Art. 1 Abs. 2 USG) also nicht verlangt werden, dass Belastun-

gen erwiesen sind.395 Auf der anderen Seite kann wegen des Verha ltnisma ßigkeitsprinzips von 

einer Bagatellgrenze ausgegangen werden, so dass nicht jede a ußerst geringfu gige Belastung zu 

einem Katastereintrag fu hrt. Dabei ist aber wiederum zu bedenken, dass weder USG noch AltlV 

Bagatellfa lle vorsehen und mithin die Schwelle fu r den Eintrag sehr tief anzusetzen ist.396 

 

 

 

 
387  Wagner Pfeifer, Rz. 732 Fn 166. 
388  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 187. 
389  Ja ger/Bu hler, Rz. 590. 
390  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 49. 
391  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 49; vgl. Grabenwarter/Fister, Rz. 341. 
392  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 195 f. 
393  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 732. 
394  Wagner Pfeifer, Rz. 732. 
395  BGer 1C.537/2016, Erw. 3.1.2. 
396  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 167 m.w.N. 



Altlastenrecht 

80 

III.  Überwachungs- und Sanierungsbedürftigkeit 

A.  Voruntersuchung 

In einer zweiten Phase des Altlastensanierungsverfahrensrechts verlangt das Amt fu r Umwelt 

(meistens von den verpflichteten Standortinhabern397) auf der Grundlage der erstellten Priori-

ta tenordnung fu r die untersuchungsbedu rftigen Standorte innert einer angemessenen Frist die 

Durchfu hrung einer Voruntersuchung, die regelma ßig aus einer historischen und einer techni-

schen Untersuchung besteht (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 AltlV). 

Die historische Untersuchung dient der Ermittlung mo glicher Ursachen fu r die Belastung 

des Standorts. Es werden insbesondere die Vorkommnisse und die zeitliche und ra umliche Ent-

wicklung der Ta tigkeiten am Standort sowie die Verfahren, nach denen am Standort mit umwelt-

gefa hrdenden Stoffen umgegangen worden ist, ermittelt (Art. 7 Abs. 2 AltlV). Dabei sollen fru here 

Ta tigkeiten und Nutzungen beschrieben, verwendete oder gelagerte umweltgefa hrdende Stoffe 

identifiziert, Risikofla chen fu r Belastungen bezeichnet, betroffene oder gefa hrdete Schutzgu ter 

ermittelt und Unfa lle oder gar Sto rfallereignisse zusammengestellt werden.398 Die historische 

Untersuchung zielt zudem auf eine mo glichst detailreiche Eigentums- und Baugeschichte des 

Standorts ab.399 Die Erhebung der Standortgeschichte ist vertiefter als in der ersten Phase und 

kann z.B. auch eine Archivrecherche oder Zeitzeugenbefragungen umfassen. 

Auf der Grundlage der historischen Untersuchung erstellen die Verpflichteten (bzw. beauf-

tragte Fachbu ros) ein Pflichtenheft u ber den Gegenstand, den Umfang und die Methoden der 

technischen Untersuchung, das dem Amt fu r Umwelt zur Stellungnahme vorzulegen ist (Art. 7 

Abs. 3 AltlV). Im Pflichtenheft sind also z.B. die Sondierstellen und -methoden, no tige Probe-

nahmen, Analysen und der zeitliche Rahmen enthalten, wobei alle Fla chen mit mo glichen Belas-

tungen – d.h. Fla chen in Bezug auf Anlieferung, Umschlag, Lagerung, Produktion und Entsorgung 

– zu beru cksichtigen sind.400 Die technische Untersuchung dient hernach der Ermittlung der Art 

und der Menge der Stoffe am Standort, von deren Freisetzungsmo glichkeiten und der Bedeutung 

der betroffenen Umweltbereiche (Art. 7 Abs. 4 AltlV). Die technische Untersuchung soll die mit 

der historischen Untersuchung erhobenen Angaben mit Messungen erga nzen, jedoch soll sie 

noch keine detailreiche Gefa hrdungsabscha tzung ermo glichen, vielmehr geht es dabei um 

Schwerpunktsetzung und die Festlegung spezifischer Parameter.401 Der Perimeter eines Stand-

orts wird mittels Boden- und Wasserproben festgelegt. Diese werden gegebenenfalls auch an-

grenzenden Grundstu ckparzellen entnommen, weil die Systemgrenzen eines belasteten Stand-

orts durch alle Schadstoffbelastungen definiert werden, welche einer bestimmten Einzelquelle 

zuzuordnen sind und z.B. durch Abschwemmung an weiter entfernte Orte gelangt sind.402 Die 

Grenze eines belasteten Standorts wird durch die nicht belastete Umgebung bestimmt, wobei 

eine metergenaue Festlegung im Kataster nicht notwendig ist, aber die Abgrenzung im Laufe des 

Verfahrens eventuell nachzufu hren ist.403 

 
397  Siehe unten 2. Teil IV. F. 
398  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 741. 
399  Ja ger/Bu hler, Rz. 597. 
400  Wagner Pfeifer, Rz. 742. 
401  Wagner Pfeifer, Rz. 743. 
402  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 743. 
403  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 174–176 m.w.N. 
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B.  Beurteilung 

Gema ß Art. 7 Abs. 1 Satz 2 AltlV dienen die aus der historischen und technischen Untersuchung 

gewonnenen Angaben der Beurteilung der U berwachungs- und Sanierungsbedu rftigkeit eines 

Standorts und zudem werden diese Angaben im Hinblick auf die Gefa hrdung der Umwelt bewer-

tet (Gefa hrdungsabscha tzung). Eine konkrete Gefahr fu r scha dliche oder la stige Einwirkungen 

(Art. 54 Abs. 1 USG) ist gegeben, wenn ohne die Ergreifung von Maßnahmen mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit solche Einwirkungen auf die Umwelt entstehen, was dem Umstand Rech-

nung tra gt, dass z.B. Deponien erst nach langer Zeit emittierend wirken ko nnen.404 Bestehende 

(altrechtliche) Deponien und Kompartimente, bei welchen die Gefa hrdungsabscha tzung ergibt, 

dass von ihnen scha dliche oder la stige Einwirkungen ausgehen oder dass eine konkrete Gefahr 

solcher Einwirkungen besteht, du rfen nicht weiterbetrieben werden, solange sie nicht altlasten-

rechtlich saniert wurden (Art. 53 Abs. 3 VVEA). Das Amt fu r Umwelt beurteilt aber nicht nur auf 

der Grundlage der Voruntersuchung, ob ein belasteter Standort u berwachungs- oder sanierungs-

bedu rftig ist, sondern es beru cksichtigt im Sinne des Ganzheitlichkeitsprinzips (Art. 7 USG) auch 

Einwirkungen, die durch andere belastete Standorte oder durch Dritte verursacht werden (Art. 8 

Abs. 1 AltlV). In den Art. 9–12 AltlV sind die konkreten Kriterien – das sind zu u berschreitende 

Konzentrationswerte gema ß den Anha ngen der AltlV – festgelegt, nach denen die U berwa-

chungs- oder Sanierungsbedu rftigkeit bejaht oder verneint wird (Wesentlichkeitsschwelle). 

Eine Besonderheit findet sich im Bereich des Schutzes des Grundwassers. Eine Sanierungs-

bedu rftigkeit ist bereits zu bejahen, wenn bei Grundwasserfassungen, die von o ffentlichem Inte-

resse sind, vom belasteten Standort stammende Stoffe, die Gewa sser verunreinigen ko nnen, in 

Konzentrationen u ber der Bestimmungsgrenze festgestellt werden (Art. 9 Abs. 2 lit. a AltlV). Da 

die Bestimmungsgrenze die kleinste mit einer festgelegten Pra zision quantitativ bestimmbare 

Konzentration markiert, geht der Verordnungsgeber hier also von einer Nulltoleranz aus.405 Eine 

weitere Besonderheit wurde in Bezug auf Luftverunreinigungen festgelegt. Gema ß Art. 11 Abs. 1 

und 2 AltlV ist ein belasteter Standort explizit nur hinsichtlich des Schutzes von Personen vor 

Luftverunreinigungen u berwachungsbedu rftig bzw. sanierungsbedu rftig, wenn seine Porenluft 

einen entsprechenden Konzentrationswert u berschreitet und kumulativ die vom belasteten 

Standort ausgehenden Emissionen an Orte gelangen ko nnen bzw. effektiv an Orte gelangen, an 

denen sich Personen regelma ßig wa hrend la ngerer Zeit aufhalten ko nnen. Porenluft (Bodenluft) 

sind gasfo rmige Stoffe im Erdreich (Untergrund). Orte, an denen sich Personen regelma ßig wa h-

rend la ngerer Zeit aufhalten, sind z.B. Wohnungen, Schulzimmer, Kinderga rten, Hobbyra ume, 

sta ndige Arbeitspla tze sowie Kinderspielpla tze in Gela ndemulden, sofern sich dort Gase ansam-

meln ko nnen. Nicht dazu gerechnet werden etwa Treppenha user, Abstellra ume, Keller-, Lager- 

und Archivra ume sowie Tiefgaragen, es sei denn, es ko nnten sich dort schwere und eventuell 

entzu ndliche Gase ansammeln, was zu einer Gefa hrdung fu hren ko nnte.406 Die Gesetzeskonfor-

mita t dieser Verordnungsnorm wird zu Recht angezweifelt.407 Nach Art. 54 Abs. 1 USG sind be-

lastete Standorte zu sanieren, wenn sie scha dliche oder la stige Einwirkungen zeitigen oder eine 

entsprechende konkrete Gefahr besteht. Luftverunreinigungen sind Einwirkungen (Art. 6 Abs. 1 

 
404  Ja ger/Bu hler, Rz. 599. 
405  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 748. 
406  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Sanierungsbedarf, S. 14. 
407  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 276 f. 
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lit. a USG). Art. 1 Abs. 1 USG wiederum setzt als Zweck des USG den Schutz nicht nur des Men-

schen (Anthropozentrismus), sondern auch von Tieren und Pflanzen sowie ihren Lebensgemein-

schaften und Lebensra umen vor scha dlichen oder la stigen Einwirkungen fest und zudem den 

dauerhaften Erhalt insbesondere der Luftqualita t. Entgegen Art. 11 AltlV sind belastete Stand-

orte folglich auch u berwachungsbedu rftig bzw. sanierungspflichtig, wenn Menschen nicht direkt 

durch Luftverunreinigungen gefa hrdet sind, d.h. bei u berschrittenen Konzentrationswerten 

auch, wenn Emissionen an Orte gelangen, wo sich Personen nicht regelma ßig wa hrend la ngerer 

Zeit aufhalten. Mit Blick auf das Legalita tsprinzip sind zudem die Konzepte von Art. 12 und An-

hang 3 AltlV fraglich. Denn entgegen Art. 54 Abs. 1 USG sind gema ß Art. 12 Abs. 2 AltlV Einwir-

kungen von belasteten Standorten auf Böden nicht nach dem Altlastenrecht, sondern nach dem 

Bodenschutzrecht zu beurteilen. Ebenso ist die Gesetzma ßigkeit von Anhang 3 AltlV infrage ge-

stellt, weil er nicht fu r alle Bo den, sondern nur fu r landwirtschaftlich oder gartenbaulich ge-

nutzte Standorte sowie fu r Haus- und Familienga rten, Kinderspielpla tze und Anlagen, auf denen 

Kinder regelma ßig spielen, Konzentrationswerte festlegt, so dass andere Bo den (z.B. Waldbo den 

oder industriell genutzte Bo den) um ihrer selbst willen (als Schutzgut) von der altlastenrechtli-

chen Sanierung ausgenommen sind.408  

Soweit vom Verordnungsgeber fu r Stoffe keine Konzentrationswerte festgelegt wurden, 

sind im Fall von Einwirkungen auf Gewa sser vom Amt fu r Umwelt Konzentrationswerte im Ein-

zelfall nach der Gewa sserschutzgesetzgebung festzulegen (Anhang 1 Abs. 1 Satz 2 AltlV). Wenn 

in Bezug auf Porenluft fu r Emissionen keine Konzentrationswerte festgelegt wurden, namentlich 

fu r Geru che und Staub, ha ngt die Sanierungsbedu rftigkeit von den Grenzwerten der LRV ab (An-

hang 2 Abs. 1 Satz 2 AltlV). Allerdings legt die LRV fu r Geru che wegen fehlender Messgro ßen 

bislang keine Grenzwerte fest, so dass das Amt fu r Umwelt in diesem Fall in concreto die U ber-

wachungs- bzw. Sanierungsbedu rftigkeit nach Art. 15 Abs. 2 i.V.m. Art. 14 Abs. 3 USG und Art. 2 

Abs. 1 lit. e Ziff. 2 LRV (u berma ßige Immissionen) bestimmen muss. Schließlich sind im Fall von 

fehlenden Konzentrationswerten bezu glich der Sanierungsbedu rftigkeit von Bo den vom Amt fu r 

Umwelt solche Werte im Einzelfall nach den Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung fest-

zulegen (Anhang 3 Satz 2 AltlV).409 

Aus der Beurteilung ergeben sich neue Vermerke im Kataster der belasteten Standorte. Je 

nach Ergebnis aus Voruntersuchung und Beurteilung vermerkt das Amt fu r Umwelt im Kataster, 

ob ein belasteter Standort u berwachungsbedu rftig oder sanierungsbedu rftig und mithin eine 

Altlast ist (Art. 2 Abs. 1 lit. b AltlV) oder aber weder u berwachungs- noch sanierungsbedu rftig 

ist (Art. 8 Abs. 2 AltlV). 

C.  Weder überwachungs- noch sanierungsbedürftige Standorte 

Ergibt die Beurteilung auf der Grundlage der Voruntersuchung, dass ein belasteter Standort we-

der u berwachungs- noch sanierungsbedu rftig ist (Art. 8 Abs. 2 lit. c AltlV), weil keine scha dlichen 

oder la stigen Einwirkungen auf Schutzgu ter außerhalb des Standorts zu erwarten sind, mu ssen 

keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. Das altlastenrechtliche Sanierungsverfahren en-

det an diesem Punkt zwar, allerdings verbleiben diese Standorte mit dem entsprechenden 

 
408  Vgl. zum Ganzen Caluori, Sanierungsverfahren, S. 278–281. 
409  Vgl. zum Ganzen auch Bundesamt fu r Umwelt, Herleitung. 
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Vermerk dennoch im Kataster.410 Die AltlV sieht zudem eine Mo glichkeit zum Abweichen vom 

vorgegebenen Verfahren vor. Das Amt fu r Umwelt hat ein gewisses Ermessen, einen belasteten 

Standort nach der Voruntersuchung als weder u berwachungs- noch sanierungsbedu rftig zu be-

urteilen, wenn wegen der Standorteigenschaften eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass 

kein Sanierungsbedarf entstehen wird, obwohl nach den Kriterien der AltlV eigentlich eine U ber-

wachungsbedu rftigkeit bestehen wu rde (U berschreitung von Konzentrationswerten) (Art. 22 

Abs. 1 lit. b AltlV).411 Da eine solche Praxis dem Vorsorgeprinzip gema ß Art. 1 Abs. 2 USG entge-

genla uft, ist sie jedenfalls a ußerst zuru ckhaltend anzuwenden.412 Anders gewendet kann auf der 

Grundlage von Art. 22 Abs. 1 lit. b AltlV im Fall etwa, wenn ein Grundwasservorkommen offen-

sichtlich durch Sickerwa sser einer Deponie belastet ist, von der weiteren Abkla rung der Sanie-

rungsbedu rftigkeit abgesehen und diese direkt bejaht werden.413 Freilich dra ngt sich hierbei die 

Gewa hrung des rechtlichen Geho rs zum Schutz der Standortinhaber (Art. 21 Abs. 2 AltlV) beson-

ders auf. 

D.  Überwachungskonzept 

Wenn ein belasteter Standort als u berwachungsbedu rftig beurteilt (und folglich sein Katas-

tereintrag entsprechend erga nzt) wurde, hat das Amt fu r Umwelt die Erstellung eines U berwa-

chungskonzepts sowie das Treffen derjenigen Maßnahmen, mit denen eine konkrete Gefahr 

scha dlicher oder la stiger Einwirkungen festgestellt werden kann, bevor sich diese Gefahr reali-

siert, zu verlangen (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 AltlV). Rechtsdogmatisch genauer betrachtet ist ein 

U berwachungskonzept ein Plan. Das U berwachungskonzept ist das zentrale Element jeder U ber-

wachung belasteter Standorte und entha lt die Ziele, alle Maßnahmen, das Vorgehen, den Zeitplan 

und die Beurteilungskriterien der U berwachung.414 Die u bergeordneten Ziele einer U berwa-

chung, die in verschiedenen Abschnitten des Verfahrens no tig sein kann, sind stets dieselben: die 

Dokumentation des Konzentrationsverlaufs der nach AltlV u berwachungsbedu rftigen Stoffe im 

direkten Abstrombereich, die Schaffung der Grundlagen fu r die Voraussage des ku nftigen Kon-

zentrationsverlaufs sowie die Sicherstellung der rechtzeitigen Reaktion im Falle eines Konzent-

rationsanstiegs, um scha dliche oder la stige Umwelteinwirkungen zu verhindern.415 Vor Beginn 

der U berwachungsmaßnahmen ist das Konzept dem Amt fu r Umwelt zur A ußerung und eventu-

ellen Anpassung vorzulegen, wobei die beho rdliche Zustimmung im Sinne der Rechtssicherheit 

per Verfu gung erfolgen kann.416 In praktisch sehr einfachen U berwachungssituationen kann es 

rechtskonform sein, wenn das Amt fu r Umwelt statt der Einforderung eines U berwachungskon-

zepts im Rahmen der Standortbeurteilung gema ß Art. 8 AltlV direkt die U berwachungsmaßnah-

men, die Beurteilungskriterien und die Dauer vorgibt.417 

Die U berwachungsmaßnahmen sind so lange durchzufu hren, bis nach den Kriterien der 

Art. 9–12 AltlV keine U berwachungsbedu rftigkeit mehr besteht (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 AltlV). Das 

heißt, dass die U berwachungsbedu rftigkeit endet, wenn keine scha dlichen oder la stigen 

 
410  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 271. Zur Lo schung siehe oben 2. Teil II. B. 
411  Bundesamt fu r Umwelt, U berwachung, S. 10. 
412  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 289. 
413  Vgl. Wenger, S. 730. 
414  Bundesamt fu r Umwelt, U berwachung, S. 16. 
415  Bundesamt fu r Umwelt, U berwachung, S. 9. 
416  Bundesamt fu r Umwelt, U berwachung, S. 20. 
417  Bundesamt fu r Umwelt, U berwachung, S. 10. 
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Einwirkungen auf die Schutzgu ter Gewa sser, Luft und Boden mehr zu erwarten sind und folglich 

ein Sanierungsbedarf mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr eintreten wird.418 Je nach Kom-

plexita t der Belastungssituation an einem Standort in concreto kann es sich dabei um Jahre oder 

gar um Jahrzehnte handeln. In Bezug auf das Schutzgut der Gewa sser gilt die Vorgabe der vor-

zeitigen Einstellung der U berwachung. Wenn also bei einem belasteten Standort mit Bezug zum 

Grundwasser (Art. 9 Abs. 1a AltlV) oder zu oberirdischen Gewa ssern (Art. 10 Abs. 1a AltlV) nach 

mehrja hriger U berwachung feststeht, dass aufgrund des Verlaufs der Schadstoffkonzentration 

und der Standorteigenschaften mit großer Wahrscheinlichkeit kein Sanierungsbedarf zu erwar-

ten ist, endet die U berwachungsbedu rftigkeit. 

 

 

 
418  Bundesamt fu r Umwelt, U berwachung, S. 9. 
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IV.  Sanierung 

A.  Detailuntersuchung 

Wenn die Beurteilung nach Art. 8 AltlV (oder zu einem anderen Zeitpunkt) eine Altlast und mit-

hin eine Sanierungsbedu rftigkeit ergibt, hat das Amt fu r Umwelt die Durchfu hrung einer Detail-

untersuchung innert angemessener Frist zu verlangen (Art. 13 Abs. 2 lit. a AltlV), welche die 

dritte Phase im altlastenrechtlichen Sanierungsverfahren darstellt.419 Im Sinne des Vorsorge-

prinzips (Art. 1 Abs. 2 USG) soll die Frist je nach Gefa hrdung der Umwelt mo glichst vorsichtig, 

also kurz, bemessen sein.420 Eine U berwachung hat auch in diesem Fall – und zwar bis zum Ab-

schluss der Sanierung – zu erfolgen (Art. 13 Abs. 2 lit. b AltlV). Die Detailuntersuchung soll die 

Beurteilung der Ziele und der Dringlichkeit der Sanierung ermo glichen. Sie bezieht sich auf fol-

gende zu ermittelnden Angaben, die mittels einer Gefa hrdungsabscha tzung bewertet werden: 

 

➢ Art, Lage, Menge und Konzentration der umweltgefa hrdenden Stoffe 

➢ Art, Fracht (d.h. emittierte Schadstoffmenge in einer bestimmten Zeiteinheit) und zeitlicher 

Verlauf der tatsa chlichen und mo glichen Einwirkungen 

➢ Lage und Bedeutung der gefa hrdeten Umweltbereiche (Art. 14 Abs. 1 AltlV). 

 

Wie schon mit der technischen Voruntersuchung nach Art. 7 Abs. 4 AltlV sollen also wieder, aber 

nun detailliert, das Schadstoffpotenzial, die Freisetzungsmo glichkeiten und die Eigenschaften 

der betroffenen Schutzgu ter analysiert werden.421 Mit der Detailuntersuchung werden die 

Grundlagen fu r die Sanierung geschaffen. Dazu werden Beprobungen und etwa mathematische 

Modellierungen vorgenommen, deren Aufwand weit u ber den der Voruntersuchung hinausge-

hen kann, sogar bis zum Ru ckbau von Bauten und Anlagen auf dem Standort.422 

Eine Form von Ru ckkoppelung im Rahmen des in Phasen verlaufenden Sanierungsverfah-

rens ist in Art. 14 Abs. 2 AltlV vorgesehen. Danach hat das Amt fu r Umwelt erneut zu beurteilen, 

ob ein belasteter Standort nach den Kriterien von Art. 9–12 AltlV wirklich sanierungsbedu rftig 

ist, wenn die Ergebnisse der Detailuntersuchung wesentlich von denjenigen aus der Voruntersu-

chung abweichen. 

B.  Ziele und Dringlichkeit 

Auf der Detailuntersuchung gru ndet die Beurteilung der Ziele und der Dringlichkeit einer kon-

kreten Sanierung durch das Amt fu r Umwelt (Art. 15 Abs. 5 AltlV). Das Ziel einer jeden Sanierung 

ist die Beseitigung der scha dlichen oder la stigen Einwirkungen oder der konkreten Gefahr sol-

cher Einwirkungen, die zur Sanierungsbedu rftigkeit nach Art. 9–12 AltlV gefu hrt haben (Art. 15 

Abs. 1 AltlV). Der Relativsatz macht im Rahmen einer grammatikalischen Auslegung deutlich, 

dass das Ziel nicht die vollsta ndige Beseitigung der Standortbelastung und mithin die Wieder-

herstellung eines natu rlichen Zustands, sondern nur, aber immerhin, die Beseitigung der Sanie-

rungsbedu rftigkeit als Tatbestand, also etwa die Unterschreitung der Konzentrationswerte, 

 
419  Wenger, S. 729. 
420  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 289. 
421  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 290. 
422  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 290 m.w.N.; vgl. Wenger, S. 734. 
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ist.423 Hintergrund dieser etwas bescheiden anmutenden rechtspolitischen Zielsetzung du rften 

Erfahrungen aus anderen La ndern sein, die gezeigt haben, dass vollsta ndige Dekontaminierun-

gen von Altlasten nicht realisierbar sind, insbesondere wegen der damit verbundenen immensen 

Kosten.424 Art. 54 Abs. 1 USG verpflichtet zwar Regierung und Gemeinden, dafu r zu sorgen, dass 

Altlasten saniert werden; Art. 54 Abs. 4 USG delegiert jedoch u.a. die Festlegung der eigentlichen 

Ziele der Sanierungen an die Regierung als Verordnungsgeber. Getreu dem schweizerischen Vor-

bild entha lt Art. 15 Abs. 1 AltlV mit dem Ziel der Beseitigung der Sanierungsbedu rftigkeit also 

nur den sogenannten Quellenstopp.425 Der belastete Standort wird danach als Quelle von wider-

rechtlichen Einwirkungen verstanden, die es nachhaltig (vgl. Art. 16 Abs. 1 lit. b und Art. 18 Abs. 

1 lit. b AltlV) zu stoppen gilt.426 

Mit dem bescheideneren Ziel des Quellenstopps unterscheidet sich das Altlastenrecht ins-

besondere deutlich vom Immissionsschutzrecht, nach dem das Ziel der Sanierung die Einhaltung 

der Vorgaben des USG und anderer Umweltschutznormen ist (Art. 19 Abs. 1 USG), d.h. bereits die 

Einhaltung der vorsorglichen Emissionsbegrenzung, die u.a. auf das technisch Mo gliche abstellt 

(Art. 14 Abs. 2 USG).427 Das Ziel des Quellenstopps im Altlastenrecht beinhaltet nicht das tech-

nisch Mo gliche, so dass die technische Machbarkeit – Art. 4 AltlV zum Trotz – nicht ausgereizt 

werden muss.428 Letztlich ist Art. 54 Abs. 4 USG, der zudem die Festlegung der Sanierungsbe-

du rftigkeit und der Dringlichkeit von Sanierungen an den Verordnungsgeber delegiert, mit Blick 

auf den Vorbehalt des Gesetzes (Legalita tsprinzip) als problematisch einzustufen, weil er nicht 

einmal die Grundzu ge der einschla gigen Regelungen der AltlV entha lt.429 

In Bezug auf das Schutzgut der Gewa sser sind Sanierungserleichterungen vorgesehen. Ge-

ma ß Art. 15 Abs. 2 bzw. Abs. 3 AltlV wird bei Sanierungen zum Schutz des Grundwassers bzw. 

zum Schutz der oberirdischen Gewa sser vom Sanierungsziel abgewichen, wenn dadurch die Um-

welt gesamthaft weniger belastet wird und kumulativ sonst unverha ltnisma ßige Kosten entste-

hen wu rden sowie die Nutzbarkeit von Grundwasser im Gewa sserschutzbereich Au (vgl. Art. 34 

Abs. 1 lit. a GSchV430) gewa hrleistet ist bzw. oberirdische Gewa sser die Wasserqualita t nach der 

Gewa sserschutzgesetzgebung bieten. Der Aspekt der gesamthaft weniger großen Belastung der 

Umwelt kann zwar als mit dem Ganzheitlichkeitsprinzip (Art. 7 USG) und dem Vorsorgeprin-

zip431 (Art. 1 Abs. 2 USG) korrespondierend betrachtet werden.432 Zudem ist zu bemerken, dass 

die Hu rden fu r die Erfu llung der Erleichterung durch die kumulativ vorausgesetzten Kriterien 

hoch sind.433 Fu r Sanierungserleichterungen sind im USG aber nicht nur keine Grundzu ge ent-

halten, sondern sie entbehren sogar jeglicher gesetzlichen Grundlage im Sinne eines schlichten 

Hinweises. Art. 15 Abs. 2 und 3 AltlV widersprechen folglich als gesetzeserga nzende Verord-

nungsbestimmungen Art. 92 Abs. 2 LV.434 Das Argument der Verha ltnisma ßigkeit u berzeugt in 

 
423  Romy, Commentaire LPE, Art. 32c, Rz. 42; Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 16; Caluori, Sanierungsverfahren, 

S. 293 f. m.w.N. 
424  Vgl. Romy, Commentaire LPE, Art. 32c, Rz. 42. 
425  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 16; vgl. Wenger, S. 734. 
426  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 294 m.w.N. 
427  Beck, S. 63. 
428  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 295; vgl. Brunner, Bedeutung, S. 208 f. 
429  Vgl. ausfu hrlich zum USG als Delegationsgesetz Beck, S. 16 f. 
430  Gewa sserschutzverordnung (GSchV) vom 18. Januar 2017, LGBl. 2017 Nr. 12. 
431  Cummins, S. 46. 
432  Zu Sicherungsmaßnahmen siehe unten 2. Teil IV. D. 
433  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 297. 
434  Vgl. Bussja ger, Kommentar LV, Art. 92, Rz. 61 f. 
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diesem Zusammenhang nicht,435 weil das Verha ltnisma ßigkeitsprinzip zwar einen Vorrang ge-

genu ber dem Legalita tsprinzip genießen mag,436 dann allerdings nicht bereits auf der Stufe der 

Rechtsetzung mittels einer Verordnung, sondern erst auf der Stufe der Rechtsanwendung im alt-

lastenrechtlichen Sanierungsverfahren. 

Die Dringlichkeit einer konkreten Sanierung ergibt sich aus der Detailuntersuchung 

(Art. 15 Abs. 5 AltlV). Gema ß Art. 14 Abs. 1 AltlV muss mittels einer Gefa hrdungsabscha tzung 

mit Bezug zum Schadstoffpotenzial, zu den Freisetzungsmo glichkeiten und den Eigenschaften 

der betroffenen Schutzgu ter die Sanierungsfrist bestimmt werden. Je gro ßer das Schadstoff-

potenzial ist, je ausgepra gter und akuter die Freisetzungsmo glichkeiten sind und je na her der 

gefa hrdete Umweltbereich liegt sowie je bedeutender dieser ist, desto dringlicher ist also die Sa-

nierung und desto ku rzer sind die Fristen anzusetzen.437 Besonders dringlich sind Sanierungen, 

wenn eine bestehende Nutzung bereits beeintra chtigt oder unmittelbar gefa hrdet ist (Art. 15 

Abs. 4 AltlV). Eine bestehende Nutzung ist beispielsweise eine in Betrieb stehende Trinkwasser-

fassung.438 Allerdings ist eine besondere Dringlichkeit bezu glich einer verunreinigten Trinkwas-

serquelle nicht gegeben, solange die Wasserqualita t und mithin die Nutzung gema ß den rechtli-

chen Anforderungen an Trinkwasser nicht infrage gestellt sind.439 Keinen Einfluss auf die Sanie-

rungsdringlichkeit hat dagegen z.B. ein Bauvorhaben, weil nicht das belastete Grundstu ck an 

sich, sondern etwa das Grundwasser ein Schutzgut im Sinne des Altlastenrechts darstellt.440 

C.  Sanierungsprojekt 

Die vierte Phase stellt die Ausarbeitung des eigentlichen Sanierungsprojekts dar.441 Nach Art. 17 

Satz 1 AltlV verlangt das Amt fu r Umwelt von den Verpflichteten entsprechend der Dringlichkeit 

der Sanierung die Ausarbeitung eines Sanierungsprojekts. Es sollen also auch zeitliche Vorgaben 

fu r die Einreichung des Projekts gemacht werden. Das Sanierungsprojekt hat insbesondere die 

Sanierungsmaßnahmen, Maßnahmen zur U berwachung, Maßnahmen zur Entsorgung der Ab-

fa lle, die Wirksamkeit der Maßnahmen, die Erfolgskontrolle und den Zeitbedarf zu beschreiben 

(Art. 17 lit. a AltlV). Um die mo glichst beste Sanierungsvariante wa hlen zu ko nnen, muss auch 

aufgezeigt werden, welche Abfa lle zu erwarten und welche Entsorgungsmaßnahmen zu ergrei-

fen sind.442 Des Weiteren sind im Projekt die Auswirkungen der vorgesehenen Maßnahmen auf 

die Umwelt zu beschreiben (Art. 17 lit. b AltlV). Konkretisiert wird dadurch wiederum das Ganz-

heitlichkeitsprinzip gema ß Art. 7 USG und das Vorsorgeprinzip nach Art. 1 Abs. 2 USG. In einem 

umfassenden Ansatz sind alle mit den Maßnahmen einhergehenden Immissionen – z.B. Luftver-

unreinigungen wegen Transporten – aufzuzeigen und auch mo gliche Gefahren – z.B. Verschlep-

pung verschmutzten Materials – darzulegen.443 Endlich ist die nach der Sanierung verbleibende 

Umweltgefa hrdung zu beschreiben (Art. 17 lit. c AltlV). Da das Ziel der Altlastensanierung nicht 

die vollsta ndige Beseitigung der Standortbelastung ist,444 bleiben in der Regel 

 
435  Vgl. Cummins, S. 46, vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 296. 
436  Vgl. Mu ller, S. 79. 
437  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 292 f. m.w.N. 
438  Hunger, S. 154. 
439  VG Zu rich, VB.2018.00522, Erw. 5.5. 
440  VG Zu rich, VB.2018.00522, Erw. 3.4.1. 
441  Wenger, S. 729. 
442  Wagner Pfeifer, Rz. 758. 
443  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 291. 
444  Siehe oben 2. Teil IV. B. 
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Umweltgefa hrdungen bestehen. Zudem mu ssen die mo glichen Umweltauswirkungen eingesetz-

ter Stoffe oder Organismen abgekla rt werden.445 Letztlich sind unter Beru cksichtigung von Um-

weltvertra glichkeit, Stand der Technik und Wirtschaftlichkeit (vgl. Art. 56 Abs. 2 USG) verschie-

dene Sanierungsvarianten zu evaluieren.446 

D.  Sanierungsmaßnahmen 

Das Ziel der Sanierung – na mlich die Beseitigung des Sanierungstatbestands – muss mittels Maß-

nahmen erreicht werden, mit denen umweltgefa hrdende Stoffe beseitigt werden (Dekontamina-

tion) oder die Ausbreitung der umweltgefa hrdenden Stoffe langfristig verhindert und u berwacht 

wird (Sicherung) (Art. 16 Abs. 1 AltlV). 

Maßnahmen zur Dekontamination sind sogenannte in situ-Verfahren, on site-Verfahren 

und off site-Verfahren. Bei den verschiedenen in situ-Verfahren (in situ = am [urspru nglichen] 

Ort) wird der Untergrund ohne Entnahme des verschmutzten Materials dekontaminiert. Infrage 

kommen etwa biologische und hydraulische Verfahren sowie eine Bodenluftabsaugung447 oder 

neuere innovative Methoden wie z.B. das Setzen spezifischer Pflanzen, die dem Boden Schwer-

metalle entziehen.448 Im Rahmen von on site-Verfahren wird das verschmutzte Material ausge-

hoben und vor Ort behandelt, wozu zwar am Standort zusa tzliche Fla chen beansprucht werden, 

aber auch Transportwege gespart werden ko nnen.449 Diese Methoden eignen sich im Sinne einer 

ganzheitlichen Betrachtung gerade, wenn das ausgehobene Material am belasteten Standort zu-

mindest teilweise verwertbar ist (vgl. Art. 19 Abs. 2 lit. d und Abs. 3 lit. b VVEA).450 Off site-Ver-

fahren schließlich machen bislang den Lo wenanteil der Sanierungsverfahren aus. Dabei wird der 

Emissionsherd entfernt und außerhalb des Standorts in besonderen Anlagen behandelt, z.B. mit-

tels Bodenwa sche, und danach in der Regel als weiterhin belastetes Material abgelagert, was aus 

o kologischen Gru nden fraglich ist.451 

Sicherungsmaßnahmen dagegen beseitigen die umweltgefa hrdenden Stoffe nicht, sondern 

verhindern nur, aber immerhin, langfristig deren Ausbreitung zur Erreichung des Ziels des Quel-

lenstopps. Maßnahmen wie z.B. eine Grundwasserabsenkung, Einkapselungen oder Versiegelun-

gen durch eine Oberfla chenabdichtung ko nnen nicht nur aus wirtschaftlichen Gru nden, sondern 

mit Blick auf die Gefahr der Verschleppung auch aus o kologischen Gru nden der Dekontamination 

vorzuziehen sein.452 Sicherungsmaßnahmen werden stets in situ angewendet.453 Weil eine Stoff-

ausbreitung mittels Sicherung nicht mit vo lliger Gewissheit auf unbegrenzte Zeit verhindert wer-

den kann, kann bei der Pru fung der Maßnahmen keine absolute, sondern nur eine hinreichende 

Abschließung verlangt werden.454 Im Sinne von Art. 9 Abs. 1, Art. 10 Abs. 1 sowie Art. 11 Abs. 1 

AltlV bleiben durch Sicherung sanierte Altlasten meistens la ngerfristig u berwachungsbe-

 
445  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 291. 
446  Wagner Pfeifer, Rz. 757. 
447  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 759. 
448  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 298 f. 
449  Wagner Pfeifer, Rz. 759, Caluori, Sanierungsverfahren, S. 299.  
450  Vgl. Hunger, S. 142. 
451  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 298 m.w.N. 
452  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 299 f. 
453  Wagner Pfeifer, Rz. 760. 
454  BGE 131 II 431, Erw. 4.3. 
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du rftig,455 es sei denn die Kriterien von Art. 9 Abs. 1a bzw. Art. 10 Abs. 1a AltlV wu rden schließ-

lich greifen.456 

Mit dem stetigen technischen Fortschritt ero ffnen sich laufend neue Mo glichkeiten im Be-

reich der Sanierungsmaßnahmen zur Dekontamination oder Sicherung. Allerdings mu ssen diese 

Maßnahmen nur dem (aktuellen) Stand der Technik entsprechen (Art. 4 AltlV),457 so dass ein 

Inhaber eines belasteten Standorts nicht zu neueren, noch nicht ausreichend erprobten Sanie-

rungsmethoden im Sinne eines Pilotversuchs verpflichtet werden kann.458 

Das Amt fu r Umwelt hat das von den verpflichteten Inhabern ausgearbeitete (bzw. in Auf-

trag gegebene) Sanierungsprojekt459 mit den Sanierungsmaßnahmen zu beurteilen (Art. 18 

Abs. 1 Satz 1 AltlV). Zu beru cksichtigen hat es dabei insbesondere die Auswirkungen der Maß-

nahmen auf die Umwelt, deren langfristige Wirksamkeit, die Umweltgefa hrdung durch den 

Standort vor und nach der Sanierung, bei nicht vollsta ndiger Dekontamination die Kontrollier-

barkeit der Maßnahmen, die Mo glichkeit zur Ma ngelbehebung und die Sicherstellung der fu r die 

vorgesehenen Maßnahmen erforderlichen Mittel sowie, ob die Voraussetzungen fu r Sanierungs-

erleichterungen460 erfu llt sind (Art. 18 Abs. 1 Satz 2 AltlV). Angesprochen ist hierbei eine Metho-

denevaluation bezogen auf den konkreten Fall unter Beru cksichtigung vor allem der Gefa hr-

dungslage, der Bedeutung des konkret betroffenen Schutzguts, der Wirksamkeit, der techni-

schen Machbarkeit, der Kosten und der Verha ltnisma ßigkeit.461 Bei erheblichem Einsparpoten-

zial von rund der Ha lfte der Kosten erachtet die schweizerische Judikatur vor dem Hintergrund 

von Verha ltnisma ßigkeit und Wirtschaftlichkeit auch eine Methode fu r gerechtfertigt, die zwar 

kein Maximum an o kologischer Verbesserung, aber zumindest ein hinreichendes Maß an Sicher-

heit bietet.462 Mit Blick auf die Kostenbeitra ge des Landes nur fu r wirtschaftliche Maßnahmen 

(Art. 56 Abs. 2 USG)463 ko nnte auch in Liechtenstein der altlastenrechtliche Stand der Technik 

(Art. 4 AltlV) in der Praxis nur als Mindeststandard ausgelegt werden, so dass neuere (und teu-

rere) Technologien nicht finanziert werden.464 Art. 18 Abs. 1 lit. c AltlV (Umweltgefa hrdung vor 

und nach der Sanierung) bezieht sich auf Teilsanierungen als Teildekontaminationen und zu-

gleich auf Sicherungsmaßnahmen,465 bei welchen ja per se Schadstoffpotenzial u brig bleibt. 

Rechtma ßig ist auch die Kombination verschiedener Maßnahmen, so dass ein belasteter Stand-

ort z.B. in Fla chen unterteilt werden kann, auf denen jeweils unterschiedliche Methoden ange-

wendet werden.466 

Rechtlich kann nicht geboten sein, was tatsa chlich (noch) nicht mo glich ist. Im Fall von Be-

lastungen, die mit der aktuellen Technologie nicht genu gend saniert werden ko nnen, sind Maß-

nahmen rechtens (und du rfen verlangt werden), mit denen das Sanierungsziel von Art. 15 Abs. 1 

AltlV zwar nicht erreicht werden kann, mit welchen aber immerhin im Sinne einer Teilsanierung 

 
455  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 300. 
456  Siehe oben 2. Teil III. D. 
457  Siehe oben 2. Teil IV. B. 
458  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 300 f. m.w.N. 
459  Siehe oben 2. Teil IV. C. 
460  Siehe oben 2. Teil IV. B. 
461  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 302; vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 20. 
462  BGE 131 II 431, Erw. 4.2. 
463  Siehe unten 2. Teil VII. 
464  Vgl. fu r die Schweiz Brunner, Bedeutung, S. 209. 
465  Wagner Pfeifer, Rz. 762. 
466  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 303. 
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und als Mindestziel die Schadstoffgehalte und -flu sse reduziert werden ko nnen.467 Eine Verha lt-

nisma ßigkeitspru fung wird in einem solchen Fall positiv ausfallen, wenn sich die angewendeten 

Maßnahmen zumindest zur Erreichung des Sanierungsziels von Art. 15 Abs. 1 AltlV teileignen,468 

dafu r erforderlich sind, also auch nach einem Untermaßverbot nicht zu wenig Wirkung zeigen,469 

und dem Sanierungspflichtigen subjektiv in Abwa gung mit dem o ffentlichen Interesse an einer 

Verbesserung des Zustands zugemutet werden ko nnen.470 In ra umlicher Hinsicht sind Teilsanie-

rungen (in Etappen) ebenfalls zula ssig, so dass insbesondere bei Bauvorhaben471 nur jene Teil-

fla chen saniert werden mu ssen, deren spa tere Sanierung durch die geplante Baute wesentlich 

erschwert wu rde oder die durch die Bauta tigkeit vera ndert werden (Art. 3 lit. b AltlV).472 

E.  Sanierungsverfügung 

Die AltlV setzt vor allem auf die Zusammenarbeit von Standortinhabern und Beho rden, weshalb 

außerhalb der Kostenverteilung473 nur eine – und nicht einmal absolut (Art. 21 Abs. 3 AltlV) – 

zwingende Verfu gung vorgesehen ist.474 Gema ß Art. 18 Abs. 2 AltlV verfu gt das Amt fu r Umwelt 

gestu tzt auf die Beurteilung des eingereichten Sanierungsprojekts die abschließenden Ziele der 

Sanierung, die Sanierungsmaßnahmen, die Erfolgskontrolle und die einzuhaltenden Fristen so-

wie die weiteren Auflagen und Bedingungen zum Umweltschutz. Die Sanierungsverfu gung 

schließt das altlastenrechtliche Verwaltungsverfahren ab475 und ist mit Beschwerde an die VBK 

(Art. 84 Abs. 1 USG) und von da an den OGH als Verwaltungsgerichtshof (Art. 84 Abs. 2 USG) 

anfechtbar. Es gilt dabei die beschra nkte Kognition von VBK und OGH als Verwaltungsgerichtshof 

zu beachten, die keine U berpru fung der Ermessensausu bung zula sst (Art. 84 Abs. 3 USG). Frei-

lich ko nnen weitere Verwaltungsverfahren (z.B. Baubewilligungsverfahren) nach Erlass der Sa-

nierungsverfu gung notwendig sein.476 

Die in Art. 18 Abs. 2 lit. b AltlV vorgesehene Erfolgskontrolle bedeutet, dass Sanierungs-

pflichtige dem Amt fu r Umwelt die durchgefu hrten Sanierungsmaßnahmen zu melden haben 

und nachzuweisen haben, dass die (verfu gten) Sanierungsziele erreicht worden sind (Art. 19 

Satz 1 AltlV). Meldung der Maßnahmendurchfu hrung und Nachweis der Zielerreichung haben 

eine Abnahme des Amts fu r Umwelt zur Folge,477 das also dazu Stellung zu nehmen hat (Art. 19 

Satz 2 AltlV). Der Kataster der belasteten Standorte ist entsprechend zu erga nzen (Art. 6 Abs. 1 

lit. c AltlV). Wenn sich bei der Abnahme herausstellt, dass das Sanierungsziel noch nicht erreicht 

worden ist, folgt abermals eine Beurteilung nach Art. 8 AltlV.478 Aber auch wenn das Amt fu r 

Umwelt in seiner Stellungnahme das Erreichen der Sanierungsziele feststellt, heißt dies wegen 

des lediglich zu erreichenden Quellenstopps und der stets fortschreitenden Technik nicht, dass 

zu einem spa teren Zeitpunkt keine neuerlichen altlastenrechtlichen Maßnahmen no tig wa ren.479  

 
467  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 305 m.w.N. 
468  Vgl. Mu ller, S. 36. 
469  Vgl. Mu ller, S. 38. 
470  Vgl. Mu ller, S. 38 f. 
471  Siehe unten 2. Teil V. 
472  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 18. 
473  Siehe unten 2. Teil VI. E. 
474  Wenger, S. 727 f. 
475  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 325. 
476  Vgl. Caluori, Sanierungsverfahren, S. 326. 
477  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 311; Wagner Pfeifer, Rz. 765. 
478  Siehe oben 2. Teil III. B. 
479  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 311 f.  
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F.  Durchführungspflicht 

Art. 54 Abs. 1 USG verpflichtet die Regierung, unter Beizug der Standortgemeinden dafu r zu sor-

gen, dass Altlasten saniert werden. Wem in concreto die Pflicht zukommt, wer also der «Pflich-

tige» bezu glich Untersuchungs-, U berwachungs- und Sanierungsmaßnahmen gema ß Art. 54 

Abs. 3 lit. b und c USG ist, wird vom USG allerdings nicht na her bestimmt. Gema ß Art. 20 Abs. 1 

AltlV trifft die Realleistungspflicht der Durchfu hrung von Untersuchungs-, U berwachungs- und 

Sanierungsmaßnahmen den Inhaber eines belasteten Standorts. Inhaber ist oft der Grundeigen-

tu mer, es kann sich jedoch ebenso um dinglich Berechtigte (z.B. Baurecht) oder um obligatorisch 

berechtigte natu rliche oder juristische Personen (z.B. Mieter) handeln. Fu r die Realleistungs-

pflicht entscheidend ist, wer der Belastung objektiv am na chsten steht, habe diese Person durch 

ihr Verhalten zu der Belastung beigetragen (Verhaltenssto rer) oder auch nicht (Zustandssto rer, 

mit rechtlicher oder tatsa chlicher Gewalt u ber den Standort480).481 Art. 20 Abs. 1 AltlV konkreti-

siert das polizeirechtliche Sto rerprinzip.482 Durchfu hrungspflichtige Inhaber ko nnen freilich 

auch das Land selbst oder die Gemeinden sein.  

Wenn Grund zur Annahme besteht, dass die Belastung eines Standorts durch das Verhalten 

Dritter verursacht wurde, kann das Amt fu r Umwelt diese Dritten zur Durchfu hrung der Vorun-

tersuchung, der U berwachungsmaßnahmen oder der Detailuntersuchung verpflichten (Art. 20 

Abs. 2 AltlV). Dieser «Grund zur Annahme» du rfte auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hinwei-

sen.483 Zur Ausarbeitung eines Sanierungsprojekts und schließlich zur Durchfu hrung der Sanie-

rungsmaßnahmen kann das Amt fu r Umwelt mit Zustimmung des Inhabers Dritte hingegen nur 

verpflichten, wenn diese die Belastung durch ihr Verhalten verursacht haben (Art. 20 Abs. 3 

AltlV), daru ber also Gewissheit oder zumindest eine u berwiegende Wahrscheinlichkeit be-

steht.484 In der Praxis du rfte diese Unterscheidung auch in Liechtenstein ohne Bedeutung sein, 

weil das Amt fu r Umwelt vom Grundsatz der Inanspruchnahme des Standortinhabers gema ß 

Art. 20 Abs. 1 AltlV generell nur abweichen du rfte, wenn keine ernsthaften Zweifel oder Gewiss-

heit an der Verhaltenssto rereigenschaft (z.B. bei einer ehemaligen Gemeindedeponie) beste-

hen.485 Die Heranziehung Dritter sollte bei Vorliegen der Voraussetzungen aber trotz des wohl 

ho heren beho rdlichen Aufwands auch tatsa chlich erfolgen, weil dies dem (kostenrechtlichen) 

Verursacherprinzip entspricht.486 Ein Rechtsanspruch des Standortinhabers auf Heranziehung 

des Verhaltenssto rers bzw. -verursachers besteht nicht, weil Ersterer als Grundeigentu mer nicht 

nur nach Art. 20 Abs. 1 AltlV, sondern bereits nach dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass 

Grundeigentum Nutzen und Lasten impliziert, in erster Linie fu r den polizeikonformen Zustand 

seines Eigentums verantwortlich ist.487 Das Auswahlermessen bei der Bestimmung des Realleis-

tungspflichtigen ist vom Amt fu r Umwelt jedenfalls pflichtgema ß, d.h. insbesondere mit Blick auf 

die Rechtsgleichheit (Art. 31 Abs. 1 LV)488, auszuu ben.489 Wenn Dritte verpflichtet werden, ein 

Sanierungsprojekt auszuarbeiten und die Sanierung durchzufu hren, muss der Standortinhaber 

 
480  Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 12. 
481  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 772 m.w.N. 
482  Vgl. Griffel, Umweltrecht, S. 183; vgl. Scherrer, S. 19. 
483  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 27. 
484  Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 15. 
485  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 15. 
486  Ja ger/Bu hler, Rz. 611. 
487  Wagner Pfeifer, Rz. 774; vgl. Wille, S. 552. 
488  Kley, S. 192. 
489  Wagner Pfeifer, Rz. 775. 
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seine Zustimmung dazu erteilen (Art. 20 Abs. 3 AltlV). Allerdings trifft den Inhaber zumindest 

die Pflicht, Messungen und andere Maßnahmen zu dulden (Art. 73 Abs. 1 USG),490 insbesondere 

nach Art. 20 Abs. 2 AltlV. Der Inhaber du rfte in aller Regel zu seiner eigenen (finanziellen) Ent-

lastung die Zustimmung nach Art. 20 Abs. 3 AltlV erteilen.491  

Ein Verstoß gegen das Ru ckwirkungsverbot liegt bei der Durchfu hrungspflicht nicht vor, 

weil die Standortbelastung erst mit der erfolgten Sanierung (bzw. notwendigen Untersuchungs-

maßnahmen) behoben wird, womit also ein zeitlich nicht abgeschlossener Sachverhalt und mit-

hin nur eine unechte, zula ssige Ru ckwirkung vorliegt.492 Eine Verja hrung dieser Realleistungs-

pflicht kann ebenso nicht eintreten, weil es sich dabei um einen polizeiwidrigen Dauersachver-

halt handelt, der nicht einer absoluten Verja hrungsfrist ab Beendigung des die Belastung verur-

sachenden Verhaltens unterliegen kann, weil Art. 54 Abs. 1 USG und das auf dem Verursacher-

prinzip fußende Altlastenrecht insgesamt damit ihren Sinn verlo ren.493 Eine Rechtsnachfolge in 

die Verhaltensverursachereigenschaft ist nicht mo glich, weil es dabei um ein perso nliches Ver-

halten geht.494 

Subsidia r gilt eine Regelung der Ersatzvornahme. Gema ß Art. 54 Abs. 3 USG kann das Amt 

fu r Umwelt die Untersuchung, U berwachung und Sanierung selbst durchfu hren oder Dritte da-

mit beauftragen, wenn es zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Einwirkung notwendig ist 

(lit. a) oder der Pflichtige nicht in der Lage ist, fu r die Durchfu hrung der Maßnahmen zu sorgen 

(lit. b), oder der Pflichtige trotz Mahnung und Fristansetzung unta tig bleibt (lit. c). Der Fall der 

Abwehr einer unmittelbar drohenden Einwirkung (Art. 54 Abs. 3 lit. a USG) ist eine sogenannte 

antizipierte Ersatzvornahme,495 die allerdings keiner Regelung im USG bedurft ha tte, da sie 

schon auf der Grundlage von Art. 125 Abs. 1 und 2 LVG i.V.m. den altlastenrechtlichen Pflichten 

zula ssig ist.496 Ebenso sind die Bedingungen der Mahnung und Fristansetzung nach Art. 54 Abs. 3 

lit. c in Art. 125 Abs. 2 LVG e contrario enthalten und stellen eine «verwaltungsrechtliche Selbst-

versta ndlichkeit»497 dar. Mit «Dritten» im Sinne von Art. 54 Abs. 3 USG ist z.B. ein Bauunterneh-

mer gemeint, der in einem privatrechtlichen Auftragsverha ltnis zum Land steht.498 Es liegt in der 

Natur der Sache, dass ein belasteter Standort verschiedene Grundstu cke betreffen kann. Ent-

scheidend ist, dass der Standort nicht diffus belastet ist, sondern punktuelle abfallbedingte Be-

lastungen aufweist.499 Sind zwei oder mehrere Grundstu cke derart betroffen, so kann es im Sinne 

einer effizienten Altlastenbearbeitung in der Praxis sachgerecht sein, vorerst nur einen Inhaber 

zu Realleistungen zu verpflichten. Zudem kann sich eine Ersatzvornahme nach dem Zweck von 

Art. 54 Abs. 3 USG durch das Amt fu r Umwelt aufdra ngen, wenn lange dauernde Rechtsmittel-

verfahren wegen umstrittener Realleistungspflichten den Sanierungsprozess verzo gern.500 

Bevor altlastenrechtliche Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden ko nnen, ist regelma ßig 

ein konkretes Ausfu hrungsprojekt einschließlich einer Baubewilligung oder sind bei komplexen 

 
490  VGH 2023/41, Erw. 1. 
491  Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 15. 
492  BGer 1C.18/2016, Erw. 6.3. 
493  BGer 1C.18/2016, Erw. 5.2. 
494  BGer 1C.170/2017, Erw. 5. 
495  Wagner Pfeifer, Rz. 770. 
496  Wille, S. 552; Kley, S. 160. 
497  Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32c, Rz. 14. 
498  Vgl. Kley, S. 162; vgl. Romy, Commentaire LPE, Art. 32c, Rz. 63. 
499  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32c, Rz. 9. 
500  Vgl. BGE 136 II 370, Erw. 2.4. 
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Sanierungsprojekten mehrere Ausfu hrungsprojekte in Etappen no tig,501 weil Sanierungsmaß-

nahmen z.B. Terrainvera nderungen innerhalb von Bauzonen darstellen (Art. 72 lit. e BauG). Zu 

beachten ist hierbei das baurechtliche Koordinationsverfahren nach Art. 78 BauG. Außerhalb der 

Bauzonen sind spezialgesetzliche Bestimmungen zu beachten, wie z.B. eine verlangte Ausnah-

mebewilligung zur Rodung von Waldboden (Art. 6 WaldG502). 

 

 

 

 
501  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 308. 
502  Waldgesetz (WaldG) vom 25. Ma rz 1991, LGBl. 1991 Nr. 42. 
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V.  Bauen auf belasteten Standorten 

Eine andere Frage als die Frage nach der Baubewilligungspflicht fu r die Ausfu hrung von Sanie-

rungsmaßnahmen ist die Frage, welche altlastenrechtlichen Voraussetzungen fu r Bauvorhaben 

auf belasteten Standorten gelten. Belastete Standorte du rfen durch die Erstellung oder A nderung 

von Bauten und Anlagen nur unter bestimmten Bedingungen vera ndert werden (Art. 3 AltlV). Zu 

beachten ist hierbei, dass es bei dieser Norm trotz des Wortlauts nicht um die Zula ssigkeit oder 

Nicht-Zula ssigkeit von Bauvorhaben geht, sondern um die Verhinderung der Vereitelung des Alt-

lastenrechts durch Bauvorhaben.503 Jedenfalls kann jedoch eine Baubewilligung nur erteilt wer-

den, wenn der Nachweis erbracht wurde, dass die Vorgaben von Art. 3 AltlV erfu llt sind.504 Mit 

Anlagen sind Bauten, Verkehrswege, andere ortsfeste Einrichtungen und Terrainvera nderungen 

gemeint (Art. 6 Abs. 1 lit. t USG). Fu r den Begriff «Bauten» ist zusa tzlich auf Art. 2 Abs. 1 lit. c 

BauG zu verweisen, nach dem damit ku nstlich hergestellte und mit dem Boden fest verbundene 

Objekte, aber auch im Boden eingelassene oder darauf stehende Anlagen, die einen Raum zum 

Schutz von Menschen und Sachen gegen a ußere Einflu sse abschließen, gemeint sind. In diesem 

Sinne werden von Art. 3 AltlV sa mtliche Bauvorhaben, auch Fahrnisbauten505 und Umnutzun-

gen506, erfasst. Eine Vera nderung ist jede Beeintra chtigung des belasteten Standorts, d.h., es wer-

den auch Bauvorhaben erfasst, die in unmittelbarer Na he eines belasteten Standorts erfolgen.507 

Gema ß Art. 3 lit. a AltlV ist eine Vera nderung eines belasteten Standorts durch ein Bauvorhaben 

nur mo glich, wenn dieser nicht sanierungsbedu rftig ist und durch das Vorhaben auch nicht sa-

nierungsbedu rftig wird. Eine Vera nderung einer Altlast durch ein Bauvorhaben hingegen ist nur 

mo glich, wenn ihre spa tere Sanierung durch das Bauvorhaben nicht wesentlich erschwert wird 

oder im Umfang der Vera nderung gleichzeitig eine Sanierung vorgenommen wird (Art. 3 lit. b 

AltlV). Eine wesentliche Erschwerung liegt vor, wenn die spa tere Sanierung im Vergleich zu einer 

Sanierung vor oder wa hrend des Bauvorhabens mit einem wesentlichen technischen oder wirt-

schaftlichen Mehraufwand verbunden ist oder die Erfolgsaussichten einer spa teren Sanierung in 

Bezug auf Sanierungsziele und Fristen wesentlich reduziert sind.508 Es sind verschiedene Fall-

gruppen zu unterscheiden:  

(1) Eine erste Fallgruppe ist ein Standort, bei dem die erste Phase509 der Ermittlung noch 

im Gange ist oder bei dem sogar erst im Rahmen des Bauvorhabens entdeckt wird, dass es sich 

um einen belasteten Standort handelt. In diesem Fall ist die erste Phase abzuschließen, d.h., es 

hat eventuell vorga ngig eine Aufnahme in den Kataster der belasteten Standorte und eine Eintei-

lung nach Art. 5 Abs. 4 AltlV zu erfolgen. Wenn eine Einteilung gema ß Art. 5 Abs. 4 lit. b AltlV 

(untersuchungsbedu rftige Standorte) erfolgt ist, muss eine Voruntersuchung in der zweiten 

Phase510 nach Art. 7 AltlV erfolgen, deren Beurteilung nach Art. 8 AltlV zu den Fallgruppen (2) 

bis (4) fu hrt. Voruntersuchungen werden nach einer Priorita tenordnung durchgefu hrt, die auf 

 
503  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 321. 
504  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 313. 
505  Vgl. Amt fu r Bau und Infrastruktur, S. 20. 
506  Bundesamt fu r Umwelt, Bauvorhaben, S. 10. 
507  Bundesamt fu r Umwelt, Bauvorhaben, S. 8. 
508  Bundesamt fu r Umwelt, Bauvorhaben, S. 14. 
509  Siehe oben 2. Teil II. A. 
510  Siehe oben 2. Teil III. A. 
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der Grundlage o kologischer Kriterien erstellt wird (Art. 5 Abs. 5 AltlV). Im Fall von Bauvorhaben 

auf belasteten Standorten sind sie jedoch praktisch vorzuziehen.511  

(2) Wenn eine Einteilung gema ß Art. 5 Abs. 4 lit. a AltlV (keine scha dlichen oder la stigen 

Einwirkungen zu erwarten) erfolgt ist oder die Beurteilung auf der Grundlage der Voruntersu-

chung ergibt, dass der betreffende Standort weder u berwachungs- noch sanierungsbedu rftig ist 

(Art. 8 Abs. 2 lit. c AltlV), kann das Bauvorhaben aus altlastenrechtlicher Sicht realisiert werden, 

wenn es nicht zur Sanierungsbedu rftigkeit des Standorts fu hrt (Art. 3 lit. a AltlV). Um Letzteres 

zu verhindern, ko nnen insbesondere vorsorgliche (vorbeugende) Maßnahmen als Baubewilli-

gungsauflage oder auch wa hrend der Bauta tigkeit angeordnet werden oder es kann wegen der 

Abfallbelastung no tig sein, mehr Material auszuheben und gema ß VVEA zu entsorgen,512 als das 

Bauvorhaben an sich verlangen wu rde.513 

(3) Wenn durch das Bauvorhaben ein u berwachungsbedu rftiger Standort nach Art. 8 

Abs. 2 lit. a AltlV vera ndert werden soll, darf dieser belastete Standort einerseits dadurch nicht 

sanierungsbedu rftig werden (Art. 3 lit. a AltlV) und andererseits darf eine potenzielle spa tere 

Sanierung (der Altlast) dadurch nicht wesentlich erschwert werden (Art. 3 lit. b Teilsatz 1 AltlV). 

Zur Pru fung, ob der Standort wegen des Bauvorhabens sanierungsbedu rftig werden kann, ist 

eine Gefa hrdungsabscha tzung no tig (vgl. Art. 7 Abs. 1 AltlV). Um herauszufinden, ob eine even-

tuelle spa tere Sanierung durch das Bauvorhaben wesentlich erschwert wu rde oder nicht, ist 

praktisch sogar – obwohl es sich erst um einen u berwachungsbedu rftigen Standort handelt – 

eine Detailuntersuchung gema ß der dritten Phase514 und in Grundzu gen ein Sanierungsprojekt 

mit Varianten nach der vierten Phase515 zu verlangen.516 Besteht eine genu gende Wahrschein-

lichkeit fu r die zuku nftige Sanierungsbedu rftigkeit oder die wesentliche Erschwerung einer po-

tenziellen spa teren Sanierung, sind vorsorgliche Maßnahmen zu ihrer Verhinderung zu ergrei-

fen, damit das Bauprojekt verwirklicht werden kann.517 Mit Blick auf Fallgruppe (4) kann ein 

Bauvorhaben sogar verwirklicht werden, wenn mittels der vorsorglichen Maßnahmen die genu -

gende Wahrscheinlichkeit fu r die zuku nftige Sanierungsbedu rftigkeit oder die wesentliche Er-

schwerung einer potenziellen spa teren Sanierung nicht abgewendet werden kann. Diesfalls ist 

allerdings der u berwachungsbedu rftige belastete Standort gleichzeitig mit dem Bauvorhaben 

auch zu sanieren (Art. 3 lit. b Teilsatz 2 AltlV). 

(4) Die letzte Fallgruppe betrifft Altlasten, d.h. sanierungsbedu rftige belastete Standorte 

(Art. 2 Abs. 1 lit. b AltlV). Diese du rfen durch ein Bauvorhaben nur vera ndert werden, wenn ihre 

spa tere Sanierung durch eben dieses Bauvorhaben nicht wesentlich erschwert wird (Art. 3 lit. b 

Teilsatz 1 AltlV). Auch in diesem Fall – wie bei Fallgruppe (3) – muss das Amt fu r Umwelt folglich 

mindestens die Grundzu ge eines Sanierungsprojekts mit Varianten verlangen.518 Sollte auf der 

Grundlage dieses Sanierungsprojekts fu r den gesamten Standort festgestellt werden, dass das 

Bauvorhaben oder auch nur eine Teilu berbauung die spa ter ohnehin vorzunehmende Sanierung 

wesentlich erschwert, muss die Sanierung gleichzeitig mit (oder vorga ngig zum) Bauvorhaben 

 
511  Bundesamt fu r Umwelt, Bauvorhaben, S. 22. 
512  Siehe oben 1. Teil X. G. 
513  Wagner Pfeifer, Rz. 737. 
514  Siehe oben 2. Teil IV. A. 
515  Siehe oben 2. Teil IV. C.  
516  Bundesamt fu r Umwelt, Bauvorhaben, S. 22. 
517  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Bauvorhaben, S. 22 f. 
518  Bundesamt fu r Umwelt, Bauvorhaben, S. 23. 
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erfolgen (Art. 3 lit. b Teilsatz 2 AltlV).519 Aus Art. 3 lit. b Teilsatz 2 AltlV wird zudem deutlich, dass 

die (Teil-)Sanierung mindestens den Bauperimeter abdecken muss. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht kann gema ß Art. 22 Abs. 1 lit. c AltlV von Vorgaben der 

AltlV abgewichen werden, wenn ein belasteter Standort durch ein Bauvorhaben vera ndert oder 

erst erkannt wird. Die Abweichung kann im Wegfallenlassen von Verfahrensschritten (z.B. erste 

Phase) oder im Zusammenziehen von Verfahrensschritten (z.B. Detailuntersuchung und Sanie-

rungsprojekt) bestehen. Zu beachten gilt es dabei, dass keinesfalls wesentliche Anforderungen 

und Verfahrensschritte vollsta ndig weggelassen werden du rfen und also sa mtliche Untersuchun-

gen oder Maßnahmen durchzufu hren sind, damit der Zweck der Altlastensanierung erreicht 

werden kann, na mlich die Beseitigung oder Verhinderung von scha dlichen oder la stigen Einwir-

kungen auf Schutzgu ter.520 Art. 22 Abs. 1 lit. c Teilsatz 2 AltlV («oder erst erkannt wird») stammt 

nicht aus der Rezeptionsvorlage der ch-AltlV521, sondern stellt eine liechtensteinische Eigen-

scho pfung dar. Diese Nuance bedeutet indes keine materielle Erweiterung dieser Norm, da der 

Fall, dass ein belasteter Standort erst im Rahmen der Bauta tigkeit entdeckt wird, ein Unterfall 

der praktischen Fallgruppe (1) ist. Der liechtensteinische Verordnungsgeber ko nnte nicht zuletzt 

den Umstand vor Augen gehabt haben, dass Bauherren zur Steigerung des Grundstu ckswerts 

nicht selten von vornherein bei bekannter Belastung oder mit Entdeckung der Belastung wa h-

rend der Bauta tigkeit die Absicht hegen, mit mo glichst wenig Verfahrensaufwand die Abfallbe-

lastung auf ihrem Grundstu ck u ber den verlangten Quellenstopp hinaus vollsta ndig zu entfer-

nen.522 Ist der Bauherr bereit, freiwillig eine solche Totaldekontamination vorzunehmen, du rfte 

ein auf das Notwendigste beschra nktes altlastenrechtliches Sanierungsverfahren zula ssig 

sein.523 

 

 

 
519  Bundesamt fu r Umwelt, Bauvorhaben, S. 23. 
520  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Bauvorhaben, S. 15 f. 
521  Verordnung u ber die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV) vom 26. August 1998 (Stand 

am 1. Dezember 2025), SR 814.680. 
522  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Bauvorhaben, S. 15. 
523  Differenziert Caluori, Sanierungsverfahren, S. 204 f. 
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VI.  Kostentragungspflicht 

A. Grundsatzbestimmung 

Das Altlastenrecht unterscheidet klar zwischen der Realleistungspflicht (Durchfu hrungs-

pflicht)524 einerseits und der Kostentragungspflicht andererseits.525 Diese Differenzierung hat 

den Sinn, in erster Linie die Sanierung von Altlasten mo glichst zu gig durchzufu hren, ohne dass 

Auseinandersetzungen u ber die Kostentragung die Sanierung verzo gern.526  

Nach der Grundsatzbestimmung von Art. 55 Abs. 1 USG tra gt der Verursacher die Kosten 

fu r notwendige Maßnahmen zur Untersuchung, U berwachung und Sanierung belasteter Stand-

orte, womit das Verursacherprinzip gema ß Art. 2 USG im Bereich des Altlastenrechts umgesetzt 

werden soll.527 Das Verursacherprinzip dient hierbei nachtra glich einer gewissen Form der Fair-

ness oder des Ausgleichs fu r den Sto rer, der als Durchfu hrungspflichtiger Geld vorschießen 

musste.528 Klargestellt wird mit Art. 55 Abs. 1 USG, dass sich die Kostentragungspflicht auf alle 

Maßnahmen ab der zweiten Phase (Voruntersuchung) des altlastenrechtlichen Verfahrens be-

zieht, nicht nur etwa auf die Sanierungsmaßnahmen.529 Zu tragen sind kostenma ßig nur, aber 

immerhin, die notwendigen Maßnahmen. Gemeint sind damit Maßnahmen, die zur Erreichung 

der Ziele der einzelnen Bearbeitungsschritte im Verfahren geboten und verha ltnisma ßig sind.530 

Im Fall von Bauvorhaben auf belasteten Standorten ist weiter zu differenzieren. Handelt es sich 

um vorsorgliche (vorbeugende) Maßnahmen,531 die nach Art. 3 lit. a AltlV ergriffen werden mu s-

sen, damit gerade keine Sanierungsbedu rftigkeit eintritt, ist nicht von Kosten nach Art. 55 USG 

auszugehen.532 Wenn hingegen ein sanierungsbedu rftiger Standort (Altlast) gleichzeitig mit bzw. 

vorga ngig zu einem Bauvorhaben saniert wird (Art. 3 lit. b AltlV),533 kann der Bauherr auch nach-

tra glich noch eine Kostenverteilung fu r die von ihm bewerkstelligten notwendigen Maßnahmen 

verlangen (Art. 55 Abs. 4 USG), wobei er jedoch die Beweislast fu r die Notwendigkeit im Sinne 

von Art. 55 Abs. 1 USG tra gt.534 Der «Verursacher» wiederum ist wie generell im USG auch im 

Altlastenrecht nicht legaldefiniert.535 Mit Blick auf Art. 55 Abs. 2 USG und den dort verwendeten 

Begriffen «Verhalten» und «Inhaber» wird aber klar, dass – abgeleitet aus dem Polizeirecht – 

nicht nur der Verhaltenssto rer, sondern auch der Zustandssto rer (z.B. der aktuelle Grundeigen-

tu mer) als Verursacher infrage kommt.536 

B. Verhaltensverursacher 

Gema ß Art. 55 Abs. 2 Satz 1 und 2 USG tragen mehrere beteiligte Verursacher die Kosten ent-

sprechend ihren Anteilen an der Verursachung, wobei allerdings in erster Linie derjenige die 

Kosten tra gt, der die Maßnahmen durch sein Verhalten verursacht hat. Die Beteiligung durch 

 
524  Siehe oben 2. Teil IV. F. 
525  Romy, Commentaire LPE, Art. 32d, Rz. 1; vgl. Adler, S. 101. 
526  BuA Nr. 77/2007, S. 53 f. 
527  Griffel, Umweltrecht, S. 183. 
528  Vgl. Scherrer, S. 79. 
529  Romy, Commentaire LPE, Art. 32d, Rz. 8; vgl. Parlamentarische Initiative Altlasten, S. 5032. 
530  Wagner Pfeifer, Rz. 814; vgl. Adler, S. 52 f. 
531  Siehe oben 2. Teil V. 
532  Wagner Pfeifer, Rz. 815. 
533  Siehe oben 2. Teil V. 
534  Wagner Pfeifer, Rz. 815; vgl. Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32d, Rz. 22. 
535  Griffel, Umweltrecht, S. 185. 
536 Vgl. Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32d, Rz. 6; vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 777. 
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Verhalten setzt einen direkten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des Verursachers 

und den notwendigen Maßnahmen voraus. Im Sinne einer normativen (wertenden) Zuordnung 

gelten nach der judikativ angewandten Unmittelbarkeitstheorie dabei aber nur Verhaltenswei-

sen als direkt kausal, die per se schon die Grenze zur Gefahr u berschritten haben, so dass eine 

natu rliche Kausalita t allein nicht ausreicht.537 Abgeleitet aus dem polizeirechtlichen Sto rerprin-

zip gilt also hierbei, dass als Verursacher nicht weiter in der Kausalkette zuru ckliegende Mitver-

ursacher gelten, sondern nur das letzte Glied in der Kette.538 Da im schweizerischen Sinne das 

Verursacherprinzip nur ein Kostenzurechnungsprinzip darstellt,539 ohne eine Po nalisierung 

rechtswidrigen Verhaltens zu bezwecken, ist eine Rechtswidrigkeit des die Standortbelastung 

hervorrufenden Verhaltens nicht erforderlich. «Die Pflicht zur Sanierung von Altlasten und zur 

Tragung der Kosten besteht folglich unabha ngig davon, ob die entsprechende Handlung zur Zeit 

der Verursachung dem Stand der Technik entsprach und beho rdlich bewilligt war»540. Als Ver-

haltensverursacher infrage kommen nicht nur die Inhaber von Anlagen, welche die Belastung am 

Standort direkt verursacht haben, sondern z.B. ebenso die Gemeinde, die rechtswidrig ihre Auf-

sichtspflichten verletzt hat, und der Eigentu mer eines Grundstu cks, der zumutbare Maßnahmen, 

die Dritte an der Belastung des Standorts hindern ha tten ko nnen, unterließ.541 

C. Zustandsverursacher 

Wer nur als Inhaber des Standorts beteiligt ist, hat keine Kosten zu tragen, wenn er bei Anwen-

dung der gebotenen Sorgfalt von der Belastung des Standorts keine Kenntnis haben konnte 

(Art. 55 Abs. 2 Satz 3 USG). Diese Bestimmung besagt in erster Linie, dass auch der Standort-

inhaber im Grundsatz kostentragungspflichtig ist. Ebenso wie beim Verhaltensverursacher wird 

bei diesem Zustandsverursacher542 ein direkter Kausalzusammenhang zwischen dem ordnungs-

widrigen Zustand der Sache, die selbst unmittelbar die Quelle einer konkreten Umweltgefahr bil-

den muss, und den notwendigen Maßnahmen vorausgesetzt.543 Als Zustandsverursacher infrage 

kommen alle, welche die rechtliche oder tatsa chliche Gewalt u ber den Standort haben, also ne-

ben dem aktuellen Eigentu mer etwa auch Mieter, Nutznießungsberechtigte und Beauftragte.544 

Zu beachten gilt es, dass dieselben schon durch Unterlassung zu Verhaltensverursachern gewor-

den sein ko nnten. Nicht infrage kommen hingegen fru here Grundstu cksinhaber, weil die aus dem 

Polizeirecht stammende Figur des Zustandsverursachers (bzw. Zustandssto rers) an eine sto -

rende Sache gebunden und diese Eigenschaft nicht u bertragbar ist. Ein Ka ufer oder Erbe einer 

Altlast etwa wird mithin origina r zum Zustandsverursacher, wa hrend die Inhaber zur Zeit der 

erfolgten Belastung diese Eigenschaft mit der Aufgabe der rechtlichen und tatsa chlichen Gewalt 

verlieren.545  

In der schweizerischen Literatur wird teilweise kritisiert, dass der fru here Standortinha-

ber zum Zeitpunkt der erfolgten Belastung nicht mehr als Verursacher gilt, dafu r aber der spa tere 

 
537  Wagner Pfeifer, Rz. 781. 
538  Griffel, Umweltrecht, S. 37. 
539  Vgl. Beck, S. 18 fu r eine differenziertere Betrachtung mit Blick auf das EWR-Recht. 
540  BGer 1C.315/2020, Erw. 2.1. 
541  Wagner Pfeifer, Rz. 783. 
542  Zu lesen nicht als «Verursacher eines Zustands», sondern als «Verursacher aufgrund eines Zustands», na mlich des Zu-

stands seiner Inhaberschaft (rechtliche oder tatsa chliche Gewalt) bezu glich des belasteten Standorts. 
543  Wagner Pfeifer, Rz. 781. 
544  Wagner Pfeifer, Rz. 786.  
545  Vgl. Caluori, Verursacherbegriff, S. 561; vgl. Tschannen/Frick, S. 17 Fn 81; vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 786. 
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Standortinhaber zum Zeitpunkt der Sanierung, obwohl Letzterer mangels Sachherrschaft gerade 

keine Mo glichkeit hatte, die Sache in einem ordnungsgema ßen Zustand zu halten.546 Die ein-

schla gigen dogmatischen U berlegungen zur Vermischung des Sto rerprinzips und des Verursa-

cherprinzips in der Judikatur547 sind beachtenswert. Allerdings u berzeugt die vorgeschlagene 

Lo sung, dass nur der Standortinhaber Zustandsverursacher sein und bleiben soll, der zum Zeit-

punkt der Verursachung die Sachherrschaft hatte,548 nicht. Es kommt beim Verursacherprinzip 

eben nicht auf Rechtswidrigkeit oder Verschulden an,549 sondern es geht um eine normative, 

wertende Kostenzurechnung aufgrund von z.B. Unmittelbarkeit oder wirtschaftlichen Vortei-

len.550 Die Kostentragungspflicht des Zustandsverursachers liegt in der Gewalt am Grundstu ck 

begru ndet, die den Nutzen und ebenso das Risiko der Kostenlast beinhaltet.551 Zudem ko nnte die 

vorgeschlagene Lo sung sachgerechterweise und ohne den Wortlaut von Art. 55 Abs. 2 Satz 3 USG 

außer Acht zu lassen um den aktuellen Standortinhaber erweitert werden, so dass alle Zustands-

verursacher zur Zeit der Verursachung und zur Zeit der Sanierung kostentragungspflichtig wa -

ren. Schließlich ist diese Diskussion weitgehend rechtspolitischer Natur. Art. 32d ch-USG, das 

Vorbild von Art. 55 USG, wurde als parlamentarische Erga nzung 1997 in Kraft gesetzt, wobei 

explizit auf die vorher schon bundesgerichtlich entwickelte Judikatur zur Kostentragung bei der 

Sanierung von Altlasten abgestellt wurde, und 2006 modifiziert.552 Mit Blick auf den klaren Wil-

len des Gesetzgebers und die nicht lange zuru ckliegende Gesetzgebung rechtfertigt sich eine sub-

jektiv-historische Auslegung553 – nicht zuletzt im Rezeptionsland Liechtenstein, das mo glichst 

nah an der Rezeptionsvorlage sein will.554 

Der zweite Aspekt von Art. 55 Abs. 2 Satz 3 USG befreit den Standortinhaber von Kosten, 

wenn derselbe bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt von der Belastung keine Kenntnis haben 

konnte. Hervorzuheben ist, dass in dieser Bestimmung die «Sorgfalt» enthalten ist, obwohl diese 

kein Element des Verursacherprinzips ist. Dies ist mit der Positivierung der judikativen Entwick-

lung der Kostenzurechnung nach dem Verursacherprinzip als Folge einer parlamentarischen Er-

ga nzung in Form von Art. 32d ch-USG zu erkla ren. Keine Kenntnis von der Standortbelastung hat 

ein «ahnungslos[er] Zustandssto rer»555, sei er schon zur Zeit der erfolgten Belastung Inhaber 

gewesen oder erst spa ter Inhaber geworden. Eine Berufung auf Unkenntnis kann nur erfolgen, 

wenn dem Inhaber keine Anhaltspunkte (z.B. aus dem Zonenplan, Grundbuch, Kataster der be-

lasteten Standorte oder der Nutzung durch Rechtsvorga nger) bekannt waren oder bekannt ha t-

ten sein mu ssen, wegen derer nach der Verkehrsanschauung mit einer mo glichen Belastung zu 

rechnen war.556 Der maßgebliche Zeitpunkt des Nachweises der Sorgfalt ist der Zeitpunkt des 

Grundstu ckerwerbs.557 Wenn die Belastungen erst nach Erwerb des Standorts verursacht oder 

versta rkt wurden und der Standortinhaber Kenntnis davon hatte oder ha tte haben mu ssen, 

 
546  Caluori, Verursacherbegriff, S. 564; vgl. Griffel, Umweltrecht, S. 187. 
547  Vgl. Caluori, Verursacherbegriff, S. 555 f. 
548  Caluori, Verursacherbegriff, S. 564. 
549  Griffel, Umweltrecht, S. 34. 
550  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 790; vgl. Tschannen/Mu ller/Kern, Rz. 1579. 
551  Wagner Pfeifer, Rz. 790. 
552  Romy, Commentaire LPE, Art. 32d, Rz. 2 f. 
553  Vgl. Tschannen/Frick, S. 5. 
554  Vgl. BuA Nr. 77/2007, S. 9 und 26. 
555  Parlamentarische Initiative Altlasten, S. 5021. 
556  Wagner Pfeifer, Rz. 800. 
557  Wagner Pfeifer, Rz. 801. 
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kommt eine Kostenbefreiung freilich nicht infrage.558 Wenn er zudem mittels zumutbarer Maß-

nahmen Dritte an der Verursachung der Standortbelastung hindern ha tte ko nnen, dies aber un-

terließ, ist er sogar als Verhaltensverursacher zu qualifizieren.559 Wenn der Standortinhaber zur 

Zeit der Belastung derselbe war wie er nun zur Zeit der Ergreifung von Maßnahmen ist, ist die 

Bestimmung von Art. 55 Abs. 2 Satz 3 USG praktisch bedeutungslos und kann nur greifen, wenn 

eine nicht vorhersehbare Standortnutzung z.B. eines Mieters oder eines Dritten ursa chlich fu r 

die Belastung ist.560 

D. Bemessung der Kostenanteile 

Die Durchfu hrungspflicht orientiert sich nicht an einer ausgleichenden Lastenverteilung, son-

dern am Nahverha ltnis zur Belastung, damit die Sanierung der Altlast mo glichst zu gig durchge-

fu hrt werden kann.561 Nachdem festgestellt wurde, wer als Verhaltens- oder als Zustandsverur-

sacher kostentragungspflichtig ist, geht es in einem weiteren Schritt um die Bemessung der Kos-

tenanteile und mithin um eine ausgleichende Lastenverteilung.562  

Gema ß Art. 55 Abs. 2 Satz 1 USG tragen mehrere beteiligte Verursacher die Kosten entspre-

chend ihren Anteilen an der Verursachung. Damit ist klargestellt, dass eine solidarische Haftung 

unter mehreren Verursachern ausgeschlossen ist.563 Das erste Bemessungskriterium ist die Art 

der Verursachung, so dass der Verhaltensverursacher grundsa tzlich einen ho heren Kostenanteil 

zu tragen hat als der Zustandsverursacher (Art. 55 Abs. 2 Satz 2 USG). Obwohl Verschulden zwar 

keine Bedingung fu r die Eigenschaft als Verursacher ist, ist gema ß schweizerischer Judikatur 

aber der schuldhafte Verursacher sta rker zu belasten als der schuldlose,564 das «Mass der Ver-

antwortung»565 ist also zu beru cksichtigen. In diesem Zusammenhang wird in der Literatur und 

Judikatur stets auf die analoge Anwendung von Art. 51 OR566 (Kostenaufteilung im Innenverha lt-

nis zwischen mehreren Haftpflichtigen, vgl. § 1302 ABGB) verwiesen.567 Zu bemerken ist hierbei 

allerdings, dass diese noch stark auf dem Culpaprinzip beruhende zivilrechtliche Regressord-

nung in der schweizerischen Literatur und neuerdings auch der Judikatur kritisiert und relati-

viert wurde.568 Im Weiteren wird bei der Bemessung der Kostenanteile gema ß Art. 55 Abs. 2 USG 

auf das Gewicht der Verursachung abgestellt. Wer als Beteiligter hauptursa chlich fu r die Not-

wendigkeit der Maßnahmen ist, tra gt auch den Hauptteil der Kosten; wer hingegen nur fu r eine 

Teilursache neben anderen einzustehen hat, tra gt einen proportional verminderten Kostenan-

teil.569 Das verfu gende Amt fu r Umwelt (Art. 23 AltlV i.V.m. Art. 94 Abs. 2 und Art. 55 Abs. 4 USG) 

hat bei einer Mehrzahl von Verursachern ein betra chtliches, nichtsdestotrotz rechtstreu – vor 

allem mit Blick auf die Rechtsgleichheit (Art. 31 Abs. 1 LV) – auszuu bendes, Ermessen.570 Obwohl 

 
558  Wagner Pfeifer, Rz. 801 m.w.N. 
559  Siehe oben 2. Teil VI. B. 
560  BGE 139 II 106, Erw. 3.4.3. 
561  Siehe oben 2. Teil IV. F. 
562  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 19. 
563  Wagner Pfeifer, Rz. 803. 
564  Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 34; vgl. Tschannen/Frick, S. 10. 
565  BGE 142 II 232, Erw. 5.3. 
566  Bundesgesetz betreffend die Erga nzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fu nfter Teil: Obligationenrecht) vom 

30. Ma rz 1911 (Stand am 1. Januar 2026), SR 220. 
567  Wagner Pfeifer, Rz. 791; Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 35; BGE 142 II 232, Erw. 5.3. 
568  Vgl. Graber, Basler Kommentar OR, Art. 51, Rz. 13 f. m.w.N. 
569  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 35. 
570  Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 35 m.w.N. 
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die Verursachereigenschaft ein rechtswidriges Verhalten nicht voraussetzt und dementspre-

chend z.B. eine rechtma ßige, bewilligte und nach dem seinerzeitigen Stand der Technik ausge-

u bte Ta tigkeit nicht zu einer Reduktion des Kostenanteils fu hren kann, ko nnen wertungsma ßig 

einem Verhaltensverursacher, der rechtswidrig handelte, ho here Kosten auferlegt werden als ei-

nem Verhaltensverursacher, der nicht rechtswidrig handelte.571 Schließlich ko nnen neben Art 

und Gewicht der Verursachung aus Billigkeitsgru nden die wirtschaftliche Interessenlage – wenn 

etwa durch die Sanierung der Verkehrswert eines Grundstu cks steigt – und die wirtschaftliche 

Zumutbarkeit zur Erho hung oder Herabsetzung des Kostenanteils beru cksichtigt werden.572 

Eine Erhöhung des Kostenanteils eines Verursachers nur wegen dessen wirtschaftlicher Leis-

tungsfa higkeit (Deep-pocket-Prinzip) wu rde hingegen dem Grundsatz der anteilsma ßigen Kos-

tentragung gema ß Art. 55 Abs. 2 Satz 1 USG widersprechen und wird folglich von der h.M. in der 

Schweiz abgelehnt.573 In der schweizerischen Praxis werden Verhaltensverursachern regelma -

ßig 70–90 %, allenfalls sogar 100 %, der anrechenbaren Kosten auferlegt, wohingegen Zustands-

verursacher regelma ßig 10–30 %, allenfalls 0–10 %, der Kosten zu tragen haben.574 

E.  Kostenverteilungsverfügung 

Da eine Verfu gung u ber die Kostenverteilung nicht in jedem Fall zwingend vorgeschrieben ist, ist 

auch nicht davon auszugehen, dass generell amtswegig eine Kostenanlastung gema ß dem Verur-

sacherprinzip stattfinden muss,575 was jedoch nicht heißt, dass nicht im Grundsatz eine verursa-

chergerechte Kostentragung erfolgen sollte (Art. 55 Abs. 2 Satz 1 USG). Nach Art. 55 Abs. 4 USG 

hat die Regierung eine Verfu gung u ber die Kostenverteilung zu erlassen, wenn ein Verursacher 

es verlangt oder das Amt fu r Umwelt die Maßnahmen selbst durchfu hrt. In Anwendung von 

Art. 94 Abs. 2 USG hat die Regierung die Erlassung der Verfu gung an das Amt fu r Umwelt dele-

giert (Art. 23 AltlV). Diese Verfu gung bezieht sich – je nach Fallkonstellation – mit Blick auf die 

restlichen Absa tze von Art. 55 USG auf sa mtliche Kosten fu r Untersuchungs-, U berwachungs- und 

Sanierungsmaßnahmen und ebenso auf die durch die Standortgemeinde zu tragenden Ausfall-

kosten sowie die Kosten der (Vor-)Untersuchungsmaßnahmen, wenn sich daraus ergibt, dass der 

Standort nicht belastet ist. Fu r allfa llige Kostenbeitra ge des Landes nach Art. 56 USG ist hingegen 

ein weiteres Verfahren vor der Regierung anzustrengen (Art. 24 Abs. 2 AltlV i.V.m. Art. 3 Subven-

tionsgesetz).576 Aus verfahrenso konomischen Gru nden sollte sich die Kostenverteilungsverfu -

gung des mit der Angelegenheit insgesamt befassten Amts fu r Umwelt, das zudem die Sanie-

rungsverfu gung erla sst, de lege ferenda auch auf die Kostenbeitra ge des Landes beziehen, insbe-

sondere, wenn Private in den Genuss von Landesbeitra gen kommen ko nnen. 

Den Erlass einer Kostenverteilungsverfu gung kann jeder beteiligte Verursacher beantra-

gen, in praxi insbesondere der Durchfu hrungspflichtige gema ß Art. 20 AltlV, der Maßnahmen oft 

vorfinanzieren muss, selbst wenn derselbe zum Zeitpunkt der Kostenverteilung nicht mehr 

Standortinhaber ist.577 Alle potenziell kostenpflichtigen Verursacher sollten mo glichst fru hzeitig 

in das vom Amt fu r Umwelt ero ffnete altlastenrechtliche Verfahren – bereits in Bezug auf 

 
571  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 35 m.w.N. 
572  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32d, Rz. 23. 
573  Adler, S. 197 m.w.N.; vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 792 m.w.N. 
574  Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 35. 
575  Wagner Pfeifer, Rz. 810. 
576  Siehe auch unten 2. Teil VII. 
577  Wagner Pfeifer, Rz. 811 und Fn 270. 
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Maßnahmen – einbezogen werden, weil sich Art und Umfang der verschiedenen mo glichen Maß-

nahmen auf die Kosten und mithin auf die Kostenanteile auswirken. Die beho rdliche Mo glichkeit, 

im Altlastenrecht auf Verfu gungen zu verzichten (Art. 21 Abs. 3 AltlV), darf jedenfalls nicht zu 

einer Schma lerung des Rechtsschutzes fu hren.578 Der Anspruch auf rechtliches Geho r ist umfas-

send und die Orientierung u ber den Verfahrensgang und -gegenstand ero ffnet potenziell Verfah-

rensbetroffenen u berhaupt erst die Mo glichkeit, vom Geho rsanspruch Gebrauch zu machen und 

ihre Interessen wirksam zu vertreten.579 Dem Amt fu r Umwelt bekannte potenzielle Verursacher 

haben ein schutzwu rdiges Interesse, weshalb ihnen im Grundsatz eine Parteistellung zukommt 

bzw. sie dem altlastenrechtlichen Verfahren beizuladen sind (Art. 31 Abs. 5 LVG).580 Denkbar ist 

zudem, dass ein Dritter als Nicht-Verursacher, der wegen eines privatrechtlichen Vertrags zur 

Sanierung verpflichtet ist, ein schutzwu rdiges Interesse und mithin zumindest einen Rechtsan-

spruch auf eine Kostenverteilungsverfu gung hat.581 Wurde keine Beiladung verfu gt oder wird die 

Verursachereigenschaft erst spa ter im Verfahren erkannt, kann dieser Verursacher die Notwen-

digkeit verfu gter oder realisierter Maßnahmen (Art. 55 Abs. 1 USG) auch nachtra glich noch an-

fechten.582 Ein zwingender Zeitpunkt des Antrags auf Erlass einer Kostenverteilungsverfu gung 

ist rechtlich nicht explizit festgelegt, so dass neben dem Zeitpunkt der Einreichung des Sanie-

rungsprojekts (Art. 17 lit. d AltlV) auch schon ein fru herer oder auch ein noch spa terer Zeitpunkt 

zula ssig ist.583 Im Fall eines Antrags auf Erlassung einer Verfu gung zu einem fru hen Zeitpunkt, 

zu dem die anrechenbaren Kosten noch nicht detailliert bekannt sind, hat das Amt fu r Umwelt 

vorga ngig Kostenquoten festzulegen und endlich, wenn die Schlussabrechnung erstellt ist, in ei-

ner zweiten Entscheidung die definitiven Frankenbetra ge zu verfu gen.584 Wenn der Antrag hin-

gegen erst nach der Verfu gung u ber die Maßnahmen (Art. 18 Abs. 2 AltlV) erfolgt, kann mit Blick 

auf die Rechtssicherheit sachgerecht davon ausgegangen werden, dass der Rechtsanspruch auf 

Erlassung einer Verfu gung u ber die Kostenverteilung nach 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der 

Rechtskraft der Verfu gung u ber die Maßnahmen verwirkt ist.585 

Zusa tzliche (Vor-)Fragen ko nnen sich mit Blick auf das Privatrecht stellen. Wie oben aus-

gefu hrt,586 hat das Amt fu r Umwelt unter Umsta nden aus Billigkeitsgru nden auch die wirtschaft-

lichen Interessen der Verursacher bei der Kostenzuteilung zu beru cksichtigen. So kann etwa mit-

tels eines privatrechtlichen Vertrags ein belastetes Grundstu ck mit Blick auf ku nftige Sanierungs-

kosten unter Marktwert verkauft worden sein oder umgekehrt kann ein Grundstu ck bo sgla ubig 

und unter Wegbedingung jeglicher Gewa hrsanspru che zum Marktwert verkauft worden sein, ob-

wohl dem Verka ufer bekannt war, dass wahrscheinlich eine Belastung vorliegt.587 Bei der Bemes-

sung der Kostenanteile generell und gerade im Fall der Erlassung einer einschla gigen Verfu gung 

hat das Amt fu r Umwelt im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gema ß der Offizialmaxime auch 

allfa llige privatrechtliche Verha ltnisse abzukla ren (Art. 54 Abs. 1 LVG). An eine rechtskra ftige zi-

vilgerichtliche Entscheidung u ber eine Vorfrage aus Sicht des altlastenrechtlichen Verfahrens ist 

 
578  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 812 m.w.N. 
579  Vogt, Rz. 14. Siehe auch oben 2. Teil II. C. 
580  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 812; relativierend Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32d, Rz. 23. 
581  Romy, Commentaire LPE, Art. 32d, Rz. 59. 
582  Wagner Pfeifer, Rz. 813. 
583  Wagner Pfeifer, Rz. 817. 
584  Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32d, Rz. 21. 
585  Stutz, S. 812; vgl. Scherrer, S. 285. 
586  Siehe oben 2. Teil VI. D. 
587  Scherrer, S. 199. 
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das Amt fu r Umwelt grundsa tzlich gebunden.588 Wenn ein zivilgerichtliches Verfahren noch an-

ha ngig ist, kann das Verfahren der Kostenzuteilung bis zum Vorliegen einer rechtskra ftigen Ent-

scheidung unterbrochen werden (Art. 74 Abs. 1 LVG). Wenn kein zivilgerichtliches Verfahren an-

ha ngig ist, kann das Amt fu r Umwelt u ber privatrechtliche Vorfragen selbststa ndig entscheiden 

(Art. 74 Abs. 3 LVG), wobei freilich nur einfache Vorfragen gepru ft werden ko nnen und den Par-

teien der Zivilrechtsweg auch noch nach Erlass einer Verfu gung offensteht.589 

Die zweite Variante von Art. 55 Abs. 4 USG regelt den Fall, dass «das Amt fu r Umwelt die 

Maßnahmen selber durchfu hrt». Die Pflicht zur Kostenverteilung per Verfu gung von Amts wegen 

besteht nur im Fall von Art. 54 Abs. 3 lit. a USG (antizipierte Ersatzvornahme), nicht aber in den 

Fa llen von lit. b und c (der Durchfu hrungspflichtige kann oder will nicht handeln).590 Wu rde eine 

Verpflichtung zur Kostenverteilung per Verfu gung auch in den anderen beiden Fa llen bejaht wer-

den, wu rde der unta tige Realleistungspflichtige doppelt begu nstigt werden, indem demselben 

die Vorfinanzierung von Maßnahmen erspart werden wu rde und man ihm «auch noch die Mu hen 

abnehmen [wu rde], ein begru ndetes Kostenverteilungsgesuch einzureichen.»591 Im Umkehr-

schluss gilt jedoch, dass das Amt fu r Umwelt stets eine Kostenverteilungsverfu gung erlassen 

kann, wenn dies sachgerecht ist. Im hypothetischen Fall, dass der durchfu hrungspflichtige Zu-

standssto rer unta tig bleibt, aber auch noch Verhaltensverursacher (Verhaltenssto rer) bekannt 

sind, ko nnte es – trotz fehlender Pflicht zur generellen Kostenanlastung gema ß dem Verursa-

cherprinzip und zu einer Verfu gung nach Art. 55 Abs. 4 USG – sachgerecht sein, wenn das Amt 

fu r Umwelt letztlich auch ohne Parteiantrag eine Verfu gung u ber die Kostenverteilung gema ß 

dem Verursacherprinzip erlassen wu rde und nicht einfach dem Zustandssto rer die ganzen Kos-

ten anlastete. 

Die Realleistungspflicht nach Art. 20 AltlV ist polizeirechtlicher Natur und das umwelt-

rechtliche Verursacherprinzip nach Art. 55 Abs. 1 USG ist ein Korrelat dazu. Die Realleistungs-

pflicht erwa chst dem Sto rer nur gegenu ber dem Gemeinwesen als dem Hu ter der Polizeigu ter, 

nicht jedoch gegenu ber anderen Sto rern.592 Ebenso hat eine Kostenverteilungsverfu gung keine 

direkten o ffentlich-rechtlichen Ausgleichsanspru che zwischen Privaten zu regeln, sondern Aus-

gleichsanspru che zwischen Verursachern und dem Land bzw. den Gemeinden.593  

F.  Rückwirkung und Verjährung 

Da sich die Tragung der Kosten nach dem Verursacherprinzip gema ß Art. 55 Abs. 1 und 2 USG 

auf zeitlich weit zuru ckliegende Sachverhalte bezieht, stellt sich die Frage nach einer mo glichen 

Ru ckwirkung bzw. nach welchem Recht diese alten Sachverhalte zu beurteilen sind. Art. 96 Abs. 1 

USG bestimmt zwar, dass beim Inkrafttreten des USG ha ngige Verwaltungsverfahren nach den 

Bestimmungen des USG zu behandeln sind. Damit wird allerdings die Frage nicht beantwortet, 

welches Recht auf vor oder nach Inkrafttreten des USG anha ngig gemachte Verfahren, die sich 

auf vor dem Inkrafttreten des USG eingetretene Sachverhalte beziehen, angewendet werden 

muss. Fu r diese Frage einer mo glichen Ru ckwirkung ist entscheidend, auf welchen Sachverhalt 

 
588  Grabenwarter/Fister, Rz. 301; Kley, S. 244. 
589  Scherrer, S. 199. 
590  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32d, Rz. 35. 
591  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32d, Rz. 35. 
592  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32d, Rz. 17. 
593  Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32d, Rz. 44; vgl. Scherrer, S. 109; a.A. Stutz, S. 823 m.w.N. 
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exakt sich dieselbe beziehen soll. Bei der Kostenverteilung ist dieser Sachverhalt der Zeitpunkt 

der Entstehung der Kosten, sachgerecht genauer: der Zeitpunkt des Erlasses der Kostenvertei-

lungsverfu gung. Aus intertemporalrechtlicher Sicht muss dieser Zeitpunkt maßgebend fu r die 

Rechtslage sein, die fu r die Beurteilung der Kostenfrage gilt, und nicht etwa der Zeitpunkt der 

Erlassung der Verfu gung u ber die Maßnahmen.594 Diese Rechtsauslegung verhindert, dass ein 

realleistungspflichtiger Standortinhaber gegenu ber einem oder mehreren Verhaltensverursa-

chern schlechter gestellt wird, soweit praktische Fa lle noch vorkommen sollten, was mit Blick 

auf Art. 55 Abs. 1 und 2 USG offensichtlich dem Willen des Gesetzgebers zuwiderlaufen wu rde.595 

Eine andere Frage ist, wann die o ffentlich-rechtlichen Kostenforderungen verja hren. In 

Liechtenstein vertrat die Judikatur lange die aus O sterreich inspirierte Rechtsauffassung, dass 

o ffentlich-rechtliche Anspru che des Gemeinwesens wie auch der Rechtsunterworfenen nur ver-

ja hren, wenn eine Verja hrung im o ffentlichen Recht ausdru cklich vorgesehen ist.596 Im Jahre 

2015 gab der VGH diese Rechtsprechung auf und schloss sich der schweizerischen Rechtsauffas-

sung an, dass die Verja hrung im Falle des Fehlens expliziter Bestimmungen als allgemeiner 

Rechtsgrundsatz im Sinne der Rechtssicherheit anerkannt ist. Danach ist im Falle des Fehlens 

expliziter Verja hrungsbestimmungen auf o ffentlich-rechtliche Regelungen fu r verwandte Sach-

verhalte abzustellen.597 In diesem Sinne geht die schweizerische Judikatur von einer relativen 

Verja hrungsfrist von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft der abschließenden Kostenver-

teilungsverfu gung aus, verneint jedoch eine absolute Verja hrungsfrist ab der Beendigung der 

scha digenden Handlung, weil Art. 55 Abs. 2 USG (Kostenanteile mehrerer Verursacher) «damit 

seines Sinngehalts entleert wu rde.»598 

G.  Rechtsnachfolge 

Die Frage der Rechtsnachfolge stellt sich bei Zustandsverursachern nicht, weil ein fru herer Zu-

standsverursacher nicht kostentragungspflichtig ist und ein aktueller Zustandsverursacher ori-

gina r zum Zustandssto rer und mithin kostentragungspflichtig wurde.599  

Anders verha lt es sich im Fall der Verhaltensverursacher. Weil die Kostenpflicht fu r Maß-

nahmen im Altlastenrecht eine perso nliche Schuld darstellt, ist zwar nicht davon auszugehen, 

dass bei einer Singularsukzession eine Rechtsnachfolge stattfindet.600 Im Fall einer Universal-

sukzession kraft Erbschaft wie auch kraft Gescha ftsu bernahme ko nnen dagegen die Schulden 

des Rechtsvorga ngers als Verhaltensverursacher grundsa tzlich auf den Rechtsnachfolger u ber-

gehen.601 Es ist nicht davon auszugehen, dass die verhaltensverursachten Altlasten ho chstper-

so nliche Verbindlichkeiten des Verstorbenen sind, welche nicht vererblich sind (§ 531 ABGB). 

Fu r die erbrechtliche Universalsukzession dieser Schulden erachtet die schweizerische Judikatur 

zwei Voraussetzungen als notwendig: (1) Erstens muss zum Zeitpunkt des Erbgangs eine recht-

liche Grundlage fu r die Sanierungs- und Kostentragungspflicht bereits bestanden haben, (2) 

zweitens muss es den Erben mo glich gewesen sein, das Erbe auszuschlagen oder unter Inventar 

 
594  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 850. 
595  Wagner Pfeifer, Rz. 850. 
596  Kley, S. 71. 
597  VGH 2014/113, Erw. 3. f. 
598  BGer 1C.17/2019, Erw. 4.2.; differenziert a.A. Wagner Pfeifer, Rz. 854–856. 
599  Siehe oben 2. Teil VI. C. 
600  Wagner Pfeifer, Rz. 860; vgl. Scherrer, S. 95. 
601  Wagner Pfeifer, Rz. 861. 
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anzunehmen, d.h., die Pflichten mu ssen vorhersehbar gewesen sein.602 Eine genu gende Rechts-

grundlage (1) soll dabei nicht erst Art. 32d ch-USG von 1997 bieten, sondern bereits Art. 12 des 

schweizerischen Gewa sserschutzgesetzes von 1955603 geboten haben.604 Wu rde in Liechtenstein 

diese Rechtsmeinung u bernommen, ha tte hierzulande bereits seit dem 25. Juli 1957 eine ent-

sprechende Rechtsgrundlage bestanden, da Art. 10 Gewa sserschutzgesetz von 1957605 tale quale 

eine Rezeption dieser Norm war. 

Die Voraussetzung der Vorhersehbarkeit (2) wirft verschiedene schwierige privatrechtli-

che Fragen auf, die im Rahmen des vorliegenden Beitrags nicht gebu hrend behandelt werden 

ko nnen. Das Gemeinwesen mu sste im Grundsatz diese o ffentlich-rechtliche Geldforderung wie 

eine zivilrechtliche Forderung in ein o ffentliches Inventar aufnehmen, damit eine Vorhersehbar-

keit gegeben ist und mithin eine erbrechtliche Universalsukzession stattfindet.606 

H. Gemeinden 

Die liechtensteinischen Gemeinden ko nnen freilich wie Private oder das Land Verhaltens- oder 

Zustandsverursacher und damit kostentragungspflichtig sein. Daru ber hinaus verpflichtet 

Art. 55 Abs. 3 USG die jeweilige Standortgemeinde zur Tragung des Kostenanteils von Verursa-

chern, die nicht ermittelt werden ko nnen oder zahlungsunfa hig sind. Diese Ausfallhaftung der 

Gemeinden besta tigt im Sinne des Verursacherprinzips die ausgeschlossene Solidarhaftung ge-

ma ß Art. 55 Abs. 2 Satz 1 USG.607 Neben dem Fall, dass ein Verursacher nicht ermittelt werden 

kann, also seine Identita t nicht mehr festgestellt werden kann,608 gilt die Ausfallhaftung auch fu r 

den Fall, dass ein Verursacher zwar bekannt ist, aber nicht mehr existiert (z.B. eine aufgelo ste 

Verbandsperson).609 Zahlungsunfa higkeit im Sinne von Art. 8 IO610 liegt vor, wenn der Verursa-

cher «fa llige Schulden in angemessener Frist mangels bereiter Zahlungsmittel nicht zu bezahlen 

vermag und auch nicht in der Lage ist, sich die dazu erforderlichen Mittel alsbald zu beschaf-

fen.»611 Ein eventuelles Insolvenzverfahren ist aber nicht maßgebend, da es auf ein wa hrend un-

bestimmter Zeit bestehendes tatsa chliches Unvermo gen ankommt.612 U ber den Wortlaut von 

Art. 55 Abs. 3 USG hinaus hat die jeweilige Standortgemeinde auch die Ausfallkosten in den Fa l-

len des Erlasses eines Teils des Kostenanteils aus Gru nden der Billigkeit oder der geringen Zah-

lungsfa higkeit und der Nichteinbringlichkeit wegen eines ausla ndischen Wohnsitzes oder Sitzes 

eines Verursachers zu tragen.613 Schließlich muss die Standortgemeinde fu r die gesamten Maß-

nahmenkosten aufkommen, wenn sich ein ahnungsloser Standortinhaber614 nach Art. 55 Abs. 2 

Satz 3 USG von den Kosten befreien kann und keine Verhaltensverursacher belangt werden ko n-

nen.615 Nicht vom Rechtsregime von Art. 55 Abs. 3 USG erfasst ist hingegen der Fall, wenn sich 

 
602  BGE 142 II 232, Erw. 6.3; vgl. BuA Nr. 61/2021, S. 16. 
603  Bundesgesetz u ber den Schutz der Gewa sser gegen Verunreinigung vom 16. Ma rz 1955, AS 1956 1533. 
604  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 862 m.w.N. 
605  Gesetz vom 4. Juni 1957 u ber den Schutz der Gewa sser gegen Verunreinigung (Gewa sserschutzgesetz), LGBl. 1957 

Nr. 14. 
606  Wagner Pfeifer, Rz. 862. 
607  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 806. 
608  Wagner Pfeifer, Rz. 806. 
609  Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32d, Rz. 15. 
610  Gesetz vom 17. Juli 1973 u ber das Insolvenzverfahren (Insolvenzordnung; IO), LGBl. 1973 Nr. 45/2. 
611  StGH 2011/35, Erw. 6.3; vgl. Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32d, Rz. 14 m.w.N. 
612  Vgl. Brunner, Kommentar ch-USG, Art. 32, Rz. 26. 
613  Wagner Pfeifer, Rz. 806; vgl. Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32d, Rz. 15. 
614  Siehe oben 2. Teil VI. C. 
615  Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32d, Rz. 15. 
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zwar ein ahnungsloser Standortinhaber von den Kosten befreien kann, aber die Kosten auf die 

u brigen Verhaltensverursacher verteilt werden ko nnen, weil der ahnungslose Standortinhaber 

eben gar nicht als Verursacher gilt und mithin auf diese Weise auch keine Solidarhaftung zur 

Anwendung kommt.616 Ebenfalls nicht unter dieses Rechtsregime fa llt freilich die Konstellation, 

in der alle Verursacher belangt werden ko nnen, aber Unsicherheit u ber die konkreten Anteile an 

der Belastung besteht. Hierbei kommt das Beweismaß der u berwiegenden Wahrscheinlichkeit 

zum Zug.617 U berhaupt ko nnen die Anteile an der Belastung und mithin die Kostenanteile in der 

Praxis nicht mathematisch exakt bemessen werden, so dass im Rahmen des beho rdlichen Ermes-

sens eine Genauigkeit mit 5 % oder gar 10 % Abweichung gerechtfertigt ist.618 

Wenn sich ein belasteter Standort u ber zwei (oder mehrere) Standortgemeinden erstreckt, 

stellt sich die Frage, wie die Ausfallkosten auf die Gemeinden zu verteilen sind. Anders als in der 

Schweiz werden in Liechtenstein Maßnahmen im Rahmen der Sanierung nicht von verschiede-

nen (kantonalen) Beho rden, sondern ausschließlich vom Amt fu r Umwelt angeordnet, weshalb 

sich auch kein diesbezu glicher Koordinationsbedarf ergibt (vgl. Art. 38 Abs. 2 ch-USG). In Analo-

gie zur Kostenverteilung bei mehreren Parzellen und mehreren Zustandsverursachern bieten 

sich als Kriterien zur Gewichtung der Ausfallkosten die Gro ße der Fla che (oder Parzelle) je Ge-

meindegebiet, die Aushubkubaturen, der Schadstoffgehalt oder die auf die verschiedenen Teile 

des Standorts entfallenden Maßnahmenkosten an.619 

Sollte die Untersuchung eines bereits im Kataster der belasteten Standorte eingetragenen 

oder fu r den Eintrag vorgesehenen Standorts ergeben, dass dieser doch nicht belastet ist, tra gt 

die Standortgemeinde die Kosten fu r die notwendigen Untersuchungsmaßnahmen (Art. 55 

Abs. 5 USG), also fu r alle Maßnahmen ab der Voruntersuchung. Notwendige Untersuchungsmaß-

nahmen in diesem Sinne sind Maßnahmen, die erforderlich waren, um die dem Katastereintrag 

bzw. der Absicht eines Eintrags zugrunde liegenden tatsa chlichen Annahmen zu widerlegen. Den 

Gemeinden bzw. dem Amt fu r Umwelt steht dabei kein Ermessen in Bezug auf die Beurteilung 

der Marktkonformita t der in Rechnung gestellten Kosten etwa fu r Bohrungen, die Analytik oder 

Stundenansa tze von Ingenieuren zu, so dass vorga ngige Absprachen u ber die geplanten Unter-

suchungsmaßnahmen zwischen den Durchfu hrungspflichtigen und dem Amt fu r Umwelt und 

eventuell der Gemeinde (vgl. Art. 54 Abs. 1 USG) besonders bedeutsam sind.620 Eine Kostenru ck-

erstattung durch die Standortgemeinde kommt nur infrage, wenn der Standort ga nzlich unbe-

lastet ist.621 Im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. a AltlV du rfen also keine Abfa lle an den Standort gelangt 

sein – wobei unverschmutztes Aushub-, Ausbruch- und Abraummaterial ausgenommen ist – der 

Standort darf kein Betriebsstandort gewesen sein, an dem mit umweltgefa hrdenden Stoffen um-

gegangen wurde, und er darf auch nicht Schauplatz eines Unfalls gewesen sein. Im Umkehr-

schluss gilt freilich, dass bei vorhandenen Belastungen die Grundsatzbestimmung von Art. 55 

Abs. 1 USG und die Kostenaufteilung nach Art. 55 Abs. 2 USG gilt, auch wenn keinerlei weitere 

Maßnahmen zur Untersuchung, U berwachung oder gar Sanierung no tig sind.622 Die Standort-

 
616  Wagner Pfeifer, Rz. 807; vgl. Adler, S. 185 f; vgl. BGE 144 II 332, Erw. 5.2. 
617  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 806 m.w.N. 
618  Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 37. 
619  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Realleistung, S. 36. 
620  Vgl. Lehmann, S. 657. 
621  Lehmann, S. 656. 
622  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 809. 
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gemeinde mu sste jedoch wiederum fu r eventuelle Ausfallkosten (Art. 55 Abs. 3 USG) aufkom-

men, wenn z.B. der Verhaltensverursacher eines Unfalls nicht mehr ermittelt werden ko nnte.  
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VII. Kostenbeiträge des Landes 

Ebenso wie die Gemeinden kann auch das Land wie ein Privater Verhaltens- oder Zustandsver-

ursacher und damit kostentragungspflichtig sein. Es kann sich dabei auch um eine o ffentliche 

Sache (z.B. Landstraße) handeln.623 Ein Beispiel aus der Praxis sind schlecht unterhaltene o ffent-

liche Kanalisationsleitungen, u ber die Tetrachlorethen aus einer chemischen Reinigung in den 

Boden gelangt war.624 

Zudem hat sich das Land zu 30 % an den Kosten fu r die Untersuchung, U berwachung und 

Sanierung belasteter Standorte zu beteiligen, wenn der Verursacher nicht ermittelt werden kann 

oder zahlungsunfa hig ist (vgl. Art. 55 Abs. 3 USG) oder auf dem Standort zu einem wesentlichen 

Teil Siedlungsabfa lle abgelagert worden sind (Art. 56 Abs. 1 lit. a USG). Die erste Variante zielt 

offenkundig nur auf den Fall von Art. 55 Abs. 3 USG ab, so dass nur die Gemeinde Anspruch auf 

den Kostenbeitrag des Landes hat, welche in concreto Ausfallkosten zu tragen hat.625 In diesem 

Fall ko nnen weiteren beteiligten Verursachern keine Kostenbeitra ge des Landes zustehen, da 

diese Beitra ge vom Zufall des Ausfalls eines Kostentragungspflichtigen abha ngen wu rden und 

mithin eine Ungleichbehandlung mit sich bra chten.626 Die zweite Variante der Ablagerung von 

Siedlungsabfa llen zielt insbesondere auf die alten Deponien entlang des Rheins ab.627 Diese zwo lf 

«wilden» ehemaligen Deponien entstanden von 1955 bis 1975 und dienten der Ablagerung von 

Hausmu ll und Bauschutt, aber auch von gefa hrlichen Abfa llen aus Industrie und Gewerbe.628 

«Wesentlich» ist der Anteil an Siedlungsabfa llen, wenn hauptsa chlich Siedlungsabfa lle im heuti-

gen Rechtsinn629 abgelagert wurden, wobei aber bei diesen alten gemischten Deponien eine ge-

wisse Vagheit der genauen Zusammensetzung hinzunehmen ist und mithin auch weitere Abfa lle, 

wie etwa Bauabfa lle, darunter subsumiert werden mu ssen.630 Allerdings ist fu r den Anspruch auf 

Kostenbeitra ge unbeachtlich, ob die Untersuchungs-, U berwachungs- oder Sanierungsbedu rftig-

keit auf die Siedlungsabfa lle selbst oder (nur) auf andere abgelagerte Abfa lle, wie etwa Industrie- 

oder Gewerbeabfa lle, zuru ckzufu hren ist.631 Anders als im ersten Fall haben im Fall der Ablage-

rung von Siedlungsabfa llen nicht nur die Gemeinden einen Anspruch auf Kostenbeitra ge des Lan-

des, sondern auch Private, insbesondere die Standortinhaber als Zustandsverursacher.632 Diese 

Auslegung dra ngt sich auf, da wie im gebenden Rezeptionsland Schweiz so auch in Liechtenstein 

urspru nglich bei diesem Fall nicht danach differenziert wurde, ob die Gemeinden oder Private 

die alten «wilden» Deponien betrieben hatten.633 Es wa re wider den klaren Wortlaut von Art. 56 

Abs. 1 lit. a Ziff. 2 USG und zudem stoßend, privaten Verursachern, insbesondere heutigen 

Standortinhabern, keine Landesbeitra ge zuzugestehen, obwohl die Belastung des Standorts we-

sentlich von Siedlungsabfa llen herru hrt und der Ablagerungsstandort also per se im o ffentlichen 

 
623  Vgl. BGer 1C.17/2019, Erw. 6.3.; vgl. Wille, S. 344. 
624  BGer 1C.282/2016, Erw. 3.3.1. und 3.3.4. 
625  Siehe oben 2. Teil VI. H. 
626  Vgl. Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32e, Rz. 23; vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Abgeltung, Teil D, 

S. 9. 
627  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 85. 
628  Kindle. 
629  Siehe oben 1. Teil IV. A. 
630  Vgl. Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32e, Rz. 25. 
631  Bundesamt fu r Umwelt, Abgeltung, S. 10. 
632  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 883. 
633  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 883; vgl. Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 85. 
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Interesse lag.634 Soweit Teilsanierungen zula ssig sind,635 sind fu r dieselben freilich auch Kosten-

beitra ge des Landes zu gewa hren. Gema ß Art. 56 Abs. 1 lit. b USG hat sich das Land im Weiteren 

zu 30 % an den Kosten der Untersuchung von Standorten zu beteiligen, die sich als nicht belastet 

erweisen. Diese Bestimmung behandelt den Fall von Art. 55 Abs. 5 USG, bei dem Private eine 

Ru ckerstattung ihrer Kosten von den Gemeinden erhalten, so dass hier wie bei Art. 56 Abs. 1 lit. a 

Ziff. 1 USG nur die Gemeinden in den Genuss von Landesbeitra gen kommen. Generell gilt, dass 

sich der 30-prozentige Kostenbeitrag des Landes auf die gesamten anrechenbaren Maßnahmen-

kosten bezieht (Art. 24 Abs. 1 AltlV), d.h., im Fall von auf einen Standortinhaber verteilte Kosten 

und Ausfallkosten der Standortgemeinde wird nicht nur auf die Ausfallkosten als Bemessungs-

grundlage abgestellt.636 

Die Kostenbeteiligung des Landes steht indes unter dem Vorbehalt, dass die getroffenen 

Maßnahmen umweltvertra glich und wirtschaftlich sind und dem Stand der Technik entsprechen 

(Art. 56 Abs. 2 USG). Das Kriterium der Umweltvertra glichkeit bedeutet hierbei, dass alle im Zu-

sammenhang stehenden umweltrechtlichen Vorschriften, insbesondere die AltlV und die VVEA 

in Bezug auf die Verwertung von Abfa llen,637 eingehalten werden mu ssen.638 Das Erfordernis der 

Wirtschaftlichkeit steht zur Umweltvertra glichkeit in einem gewissen Spannungsverha ltnis, das 

eine praktische Optimierung erheischt. Denn einerseits du rfen nicht einfach die kostengu nstigs-

ten Maßnahmen ergriffen werden, die aber dem Umweltrecht nicht genu gen, wa hrend anderer-

seits nicht alle Umweltrisiken vermieden werden mu ssen, wenn auch wirtschaftlich gebotene 

kostengu nstigere Maßnahmen hinreichende Sicherheit bieten und dem Umweltrecht (noch) ge-

nu gen.639 Schließlich mu ssen Untersuchungs-, U berwachungs- und Sanierungsmaßnahmen auch 

gema ß dem ausfu hrenden Art. 4 AltlV dem Stand der Technik entsprechen. Fu r den Stand der 

Technik sind die Ausfu hrungsnormen etwa im Bereich des Altlasten-, Abfall- und Bodenschutz-

rechts maßgebend, was aber ein dynamisches Versta ndnis des Begriffs nicht ausschließt, so dass 

auch neuere Technologien eingesetzt werden sollen.640 In diesem Sinne ist der unbestimmte 

Rechtsbegriff «Stand der Technik» nicht nur mit einem fortschrittlichen Entwicklungsstand tech-

nologischer Verfahren, die sich in der Praxis bewa hrt haben, gleichzusetzen, sondern daru ber 

hinaus ebenso mit Verfahren, die erst versuchsweise erfolgreich eingesetzt wurden und nach den 

Regeln der Technik in der Praxis auf vergleichbare Standorte u bertragen werden ko nnen.641 Kos-

tenbeitra ge des Landes sollen in der Praxis folglich nicht nur fließen, wenn herko mmliche Ver-

fahren, die dem (gu nstigeren) Mindeststandard entsprechen, angewandt wurden, sondern es 

sind grundsa tzlich auch neuere Technologien zu finanzieren.642 

Der Delegationsnorm von Art. 56 Abs. 3 USG entsprechend entha lt die AltlV Bestimmungen 

zum Verfahren und zu den anrechenbaren Kosten (vgl. Art. 24a und 24b AltlV), u ber welche hin-

aus keine Kostenbeitra ge gewa hrt werden du rfen.643 Das Verfahren richtet sich nach den Bestim-

mungen des Subventionsgesetzes (Art. 24 Abs. 2 AltlV). Zu beachten gilt vorweg, dass es sich bei 

 
634  Vgl. Bundesamt fu r Umwelt, Abgeltung, Teil D, S. 6. 
635  Siehe oben 2. Teil IV. D. 
636  Wagner Pfeifer, Rz. 880. 
637  Siehe oben 1. Teil X. 
638  Wagner Pfeifer, Rz. 877. 
639  Vgl. Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32e, Rz. 36 m.w.N.; vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 878 m.w.N. 
640  Vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 879. 
641  Bundesamt fu r Umwelt, Controlling, S. 8 Fn 9.  
642  Vgl. Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 86. Siehe auch oben 2. Teil IV. D. 
643  Caluori, Sanierungsverfahren, S. 97 f. 
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den altlastenrechtlichen Kostenbeitra gen des Landes entsprechend der schweizerischen Rezep-

tionsvorlage und wider Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Subventionsgesetz um eine Anspruchssubvention 

handelt, so dass der Regierung bei der Gewa hrung u berhaupt und der zwingenden Ho he von 

30 % kein Ermessen zusteht, sondern ein gesetzlicher Anspruch auf die Auszahlung besteht.644 

Entgegen der Rezeptionsvorlage (vgl. Art. 15 VASA: nur Kantone) jedoch sind nach liechtenstei-

nischem Recht neben den Gemeinden auch Private legitimiert, einen Antrag auf Kostenbeitra ge 

zu stellen (Art. 24 Abs. 2 AltlV i.V.m. Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 Subventionsgesetz). Fu r die 

Ausrichtung von Kostenbeitra gen ist zwar nicht zwingend eine vorga ngige Verfu gung u ber die 

Kostenverteilung vorgeschrieben (vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. a und Art. 11 Abs. 2 lit. a VASA), allerdings 

ist eine «sachgerechte Begru ndung der Kostenverteilung» (vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. b und Art. 11 

Abs. 2 lit. b VASA) freilich eine Voraussetzung fu r die Gewa hrung der Kostenbeitra ge (Art. 5 und 

6 Subventionsgesetz). Das Land als Verursacher kann selbst nicht in den Genuss von Kostenbei-

tra gen wie ein Privater (Art. 56 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 USG) kommen. Schon rechtslogische Gru nde 

sprechen dagegen, zudem ko nnen Subventionen nur an Gemeinden und Private, nicht aber an 

den Staat selbst, geleistet werden (Art. 1 Abs. 1 Subventionsgesetz). Allerdings sind in einer sol-

chen Konstellation ebenfalls die gesamten anrechenbaren Kosten, ohne Abzug des Anteils des 

Landes, zu beru cksichtigen.645 

Eine letzte Frage ist schließlich, ob Art. 56 USG dem Legalita tsprinzip genu gt, das nicht nur 

in der Eingriffsverwaltung, sondern auch in der Leistungsverwaltung gilt. Bei Anspruchssubven-

tionen sind der Zweck der Kostenbeitra ge, der Kreis der Berechtigten und der Bemessungsrah-

men im Gesetz im formellen Sinne zu nennen.646 Der Kreis der Berechtigten und insbesondere 

der Bemessungsrahmen kommen allerdings in Art. 56 USG keineswegs mit genu gender Be-

stimmtheit zum Ausdruck.647 

 

 

 
644  Vgl. Tschannen, Kommentar ch-USG, Art. 32e, Rz. 29; vgl. Wagner Pfeifer, Rz. 887. 
645  Wagner Pfeifer, Rz. 882 m.w.N. 
646  Vgl. Kiener, Kommentar ch-USG, Vorbemerkungen zu Art. 49–52, Rz. 5.  
647  Vgl. Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32e, Rz. 23 in fine. 
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VIII. Abgabe in den Gemeinden 

Um den Gemeinden die Mo glichkeit zu ero ffnen, «zumindest einen Teil ihrer Kosten aus der Sa-

nierung von belasteten Standorten [zu] decken»648, wurde nach der 1. Lesung des USG im Land-

tag Art. 57 USG neu in die Gesetzesvorlage aufgenommen. Gema ß Art. 57 USG ko nnen die Ge-

meinden zur Finanzierung der Untersuchung, U berwachung und Sanierung von belasteten 

Standorten eine Abgabe auf Abfa lle erheben, die auf Deponien oder als Auflandungen nach 

Art. 44 Abs. 3 USG abgelagert werden. 

Die Abgabe nach Art. 57 USG ist offenkundig von der VASA-Abgabe auf der Grundlage von 

Art. 32e ch-USG inspiriert, weicht von der einschla gigen Konzeption aber deutlich ab. Wie die 

VASA-Abgabe ist auch die liechtensteinische Variante als Kostenanlastungssteuer zu qualifizie-

ren, weil erstens kein direkter Kausalzusammenhang (im Sinne einer Kausalabgabe) zwischen 

der heutigen Ablagerung von Abfa llen auf (bewilligten) Deponien und dem Altlastensanierungs-

bedarf besteht sowie zweitens die heutigen Akteure der Ablagerung abgabepflichtig werden sol-

len, nur weil sie der Altlastensanierung grundsa tzlich na her stehen als beliebige Dritte.649 Im 

Weiteren wird auch vom liechtensteinischen Gesetzgeber keine Lenkungswirkung angestrebt.650 

Im Gegensatz zur VASA-Abgabe jedoch ist die liechtensteinische Abgabe gezielt nicht als Zweck-

steuer konzipiert, sondern es soll insbesondere deren Verwendung den Gemeinden u berlassen 

werden, weil ein zweckgebundener Fonds – wie der VASA-Fonds – auch langfristig die Gesamt-

kosten der Gemeinden fu r Sanierungen nicht zu decken vermo chte.651  

Im Abgabenrecht gilt als Grundsatz der Delegation, dass zumindest das Steuersubjekt (1), 

das Steuerobjekt (2) und die Bemessungsgrundlagen (3) im Gesetz im formellen Sinn geregelt 

sein mu ssen.652 Mit Blick auf die Delegation der Steuererhebung an die Gemeinden ist zu beach-

ten, dass die Anforderungen an das Bestimmtheitsgebot niedriger sind, wenn der die Steuer aus-

fu hrende Gemeindeerlass seinerseits genu gend demokratisch legitimiert ist (Gemeinderatsbe-

schluss oder Referendum) und mithin im Sinne des Legalita tsprinzips einem formellen Gesetz 

gleichwertig ist.653 Allerdings vermag «eine Blankodelegation an die Gemeindeexekutive zur 

Festsetzung von o ffentlichen Abgaben […] dem Erfordernis der gesetzlichen Grundlage nicht zu 

genu gen»654. Schon das erste Kriterium (1) wird aus Art. 57 USG nicht ohne Weiteres klar. Da in 

Liechtenstein die Gemeinden selbst die Deponien betreiben, ist jedoch davon auszugehen, dass 

das Steuersubjekt die Ablagernden (z.B. Bauherren) sind. Das Kriterium (2) hingegen du rfte ge-

nu gend bestimmt sein, da auf Deponien abgelagerte Abfa lle und Auflandungen zur Wiederver-

wertung von Aushubmaterialien (Art. 44 Abs. 3 USG) als Steuerobjekt erwa hnt werden. Die Be-

messungsgrundlagen (3) wiederum fehlen vo llig, so dass Art. 57 USG selbst bei niedrigeren An-

forderungen an das Bestimmtheitsgebot dem Legalita tsprinzip im Abgabenrecht – als von der 

Judikatur anerkanntem ungeschriebenen Grundrecht655 – nicht genu gt. 

 

 
648  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 35. 
649  Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32e, Rz. 8 m.w.N.; vgl. Wille, S. 598. 
650  Vgl. Griffel/Rausch, Kommentar ch-USG, Erga nzungsband, Art. 32e, Rz. 8 in fine. 
651  Stellungnahme Nr. 53/2008, S. 35 f. 
652  Wille, S. 652. 
653  Wille, S. 652. 
654  BGE 120 Ia 265, Erw. 2. a); vgl. StGH 2002/70, Erw. 5 in fine. 
655  StGH 2000/39, Erw. 4. c) aa). 
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IX. Abgabe zur Sanierung von Altlasten 

Liechtenstein und die Schweiz schlossen 2010 wegen der liechtensteinischen Fiskalautonomie 

einen vo lkerrechtlichen Vertrag656 u ber die im Fu rstentum zu erhebenden Umweltabgaben in 

Bezug auf CO2 und VOC. Nicht in den Vertrag, aber in die die Einzelheiten regelnde Vereinb. Um-

weltabgaben wurde die Abgabe zur Sanierung von Altlasten integriert. Diese Abgabe stellt frei-

lich keine eigentliche Umweltabgabe dar, weil damit keine Lenkungswirkung angestrebt wird, 

sondern die o ffentliche Hand bei der Finanzierung der Sanierung von Altlasten entlastet werden 

soll (Umweltfinanzierungsabgabe). Anders als der Zollvertrag unterscheidet Art. 1 Abs. 2 Ver-

einb. Umweltabgaben zwischen fu r Liechtenstein maßgeblichem Bundesrecht einerseits und di-

rekt anwendbarem Bundesrecht andererseits. Das lediglich maßgebliche Bundesrecht soll in die-

sem Sinne durch liechtensteinische Erlasse eigensta ndig nachvollzogen werden.657  

Nachvollzogen werden die maßgeblichen Normen der VASA durch das ASAG. Die Inhaber 

von Deponien mu ssen auf die Ablagerung von Abfa llen im Inland eine Abgabe entrichten (Art. 4 

Abs. 1 ASAG). Die Intention der Abgabe in Liechtenstein im Fall der Deponietypen C, D und E658 

war es, Umgehungsmo glichkeiten fu r schweizerische Unternehmen durch die Ablagerung auf 

liechtensteinischen Deponien zu verhindern.659 Gema ß Art. 5 lit. a ASAG unterliegt die Ablage-

rung von Abfa llen auf Inertstoffdeponien (Deponietyp A und B) nicht der Abgabepflicht. Ein ers-

ter Hintergrund dieser Ausnahme ist die Vermeidung des Einfließens von Ertra gen aus Liechten-

stein in den schweizerischen Pool und mithin auch die Vermeidung von Abgeltungen nach Art. 4 

Vereinb. Umweltabgaben.660 Ein zweiter Hintergrund dieser Ausnahme ist die Mo glichkeit der 

Abgabe in den Gemeinden nach Art. 57 USG.661 Weil Art. 57 USG allerdings nicht nach Deponie-

typen differenziert, ko nnte nach geltender Rechtslage nach der Errichtung von Deponien der Ty-

pen C, D oder E in Liechtenstein eine doppelte Abgabepflicht, einerseits zugunsten der Gemein-

den, andererseits der Gemeinden selbst nach Art. 4 Abs. 1 ASAG, entstehen. Ebenfalls eine Ab-

gabe entrichten muss, wer Abfa lle zur Ablagerung ausfu hrt (Art. 4 Abs. 2 ASAG). In diesem Fall 

von der Abgabepflicht ausgenommen ist die Ausfuhr zur Ablagerung von unverschmutztem Aus-

hub-, Abraum- und Ausbruchmaterial auf Deponien, auf denen ausschließlich solches Material 

abgelagert wird, sowie auf anderen Deponien, wenn dieses unverschmutzte Material von den 

u brigen Abfa llen so getrennt ist, dass ein Schadstoffaustausch nicht mo glich ist (Art. 5 lit. b 

ASAG). Mit Art. 4 Abs. 2 ASAG sind nur Ausfuhren nach außerhalb der Schweiz, also nach außer-

halb des gemeinsamen Zollgebiets, gemeint, weil mit dem damit nachvollzogenen Art. 2 Abs. 2 

VASA nur Ausfuhren nach außerhalb der Schweiz gemeint sind. Art. 5 lit. b ASAG vollzog den 

2016 aufgehobenen Art. 2 Abs. 3 VASA nach und hat seit dessen Aufhebung insofern keine recht-

liche Bedeutung mehr, als dass liechtensteinische Abfallexporte vom schweizerischen Bundes-

amt fu r Umwelt bewilligt werden mu ssen (Art. 15 Abs. 1 VeVA) und mithin in der Praxis auf die-

selben die VASA angewendet werden du rfte,662 obwohl die VASA in Liechtenstein nicht direkt 

anwendbar ist.

 
656  Vertrag zwischen dem Fu rstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die Umwelt-

abgaben im Fu rstentum Liechtenstein vom 29. Januar 2010, LGBl. 2010 Nr. 12. 
657  Vgl. BuA Nr. 87/2009, S. 5. 
658  Siehe oben 1. Teil XI. B. 1. 
659  BuA Nr. 87/2009, S. 18. 
660  Vgl. BuA Nr. 92/2009, S. 18. 
661  Vgl. BuA Nr. 92/2009, S. 18. 
662  Vgl. BuA Nr. 92/2009, S. 19. 
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Schlussbetrachtung 

Nach einer des O fteren zitierten Weisheit mu ssen die (Rechts-)Begriffe in Ordnung gebracht und 

gekla rt werden, bevor die Aufgaben erfolgreich bewa ltigt werden ko nnen. Da das liechtensteini-

sche Abfallrecht ein geradezu verwuchertes Dickicht an Begriffen und Normen verschiedenster 

Herkunft ist, stellen sich das Ordnen und Auslegen als keinesfalls leichte Unterfangen dar. Hinzu 

kommt ein stetiges und weites Hinterherhinken des USG hinter seiner Rezeptionsvorlage bei 

gleichzeitiger direkter Anwendung des sich wandelnden schweizerischen Verordnungsrechts 

u ber den Zollvertrag. Dieser Umstand fu hrt dazu, dass aus einigen Bestimmungen des Abfall-

rechts nach dem USG kaum mehr ein praktisch bedeutungsvoller Gehalt herausgelesen werden 

kann (z.B. Art. 41 USG). Die rechtswissenschaftliche Einordnung dieser Normen, denen weder 

formell noch materiell derogiert wurde, ist ein Forschungsdesiderat. Wegen der Anna herung des 

schweizerischen Abfallrechts an das EU-Abfallrecht sind auch keine prinzipiellen konzeptuellen 

Unterschiede zum EWR-Recht auszumachen, was der Umsetzung in Liechtenstein zugutekom-

men du rfte. 

Die «wilden» Deponien und also der allzu sorglose Umgang mit Abfall in einer sich entwi-

ckelnden Konsumgesellschaft sind in Liechtenstein Geschichte. Dafu r steht die Sanierung von 

Altlasten – welche von eben diesen Konsumgu tern und anderen Schadstoffen herru hren – noch 

in einem Anfangsstadium. Das Altlastenrecht hat sich in Liechtenstein erfreulicherweise (noch) 

nicht – wie in der Schweiz – zu einer konzeptlosen politischen Dauerrevision entwickelt. Aller-

dings haben liechtensteinische Eigenscho pfungen im Altlastenrecht das Potenzial, mehr Fragen 

aufzuwerfen als zu kla ren, was insbesondere fu r die spezifische Abgabe in den Gemeinden gilt. 

Die Urspru nge des liechtensteinischen Abfallrechts der 1970er- und 1980er-Jahre gingen 

im Grundsatz von einem linearen Wirtschaftssystem aus, an dessen Anfang die Rohstoffgewin-

nung und an dessen Ende die Ablagerung von Abfall auf Deponien stand. Die heutige Abfallhie-

rarchie gema ß Art. 37 Abs. 1 USG basiert im Gegensatz dazu auf einer Kreislaufwirtschaft, die 

prima r auf Vermeidung, sekunda r auf Verwertung und erst im Ausnahmefall auf Beseitigung aus-

gerichtet ist. Allerdings ist das Durchfu hrungsverordnungsrecht noch weit von geschlossenen 

Stoffkreisla ufen entfernt. Eine bedeutende Etappe auf dem Weg dorthin ist beispielsweise die 

seit 2026 geltende Rechtspflicht zum Recycling des lebenswichtigen Elements Phosphor. 
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